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Alle Signale deuten darauf hin, dass 
die Verschuldung von Staaten im 
Ausland wieder zu einem Problem 
des kapitalistischen Weltsystems 
wird. Wenn wir einen Blick in die 
Vergangenheit werfen, sollte uns 
das nicht überraschen. Nicht nur in 
den kapitalistisch unterentwickelten 
Ländern, auch in den „entwickelten“ 
Ländern hat die Überschuldung die 
betroffenen Staaten in Schwierig-
keiten gebracht.

Im Laufe der internationalen Finanz-
geschichte ist zu beobachten, dass 
Länder wiederholt Kredite aufneh-
men, dadurch einen Aufschwung 
erleben, dann in einen Abschwung 
geraten, ihre Zahlungen einstellen 
und nach einiger Zeit wieder Kredi-
te aufnehmen – ein fortwährender 
Kreislauf. Während dieses Kreis-
laufs werden praktisch alle Länder 
Schuldner von Gläubigern wie der 
Weltbank, multilateralen Institutio-
nen oder großen Finanzspekulan-
ten und natürlich den Regierungen 
der reichsten Länder. Man kann von 
einer „verschuldeten Welt” spre-
chen – aber verschuldet bei wem?

Heute sehen wir eine nächste gro-
ße Schuldenkrise in kapitalistisch 
unterentwickelten Gesellschaften, 
angetrieben durch die gleichen 
Veränderungen, die man auch in 
den 70er und 80er Jahren beob-
achten konnte, als viele Länder im 
Globalen Süden in Schuldenkrisen 
gerieten. Damals gab es einen 
Preiseinbruch für Rohstoffe gefolgt 
von einem plötzlichen Anstieg der 
Zinsen. Wir erinnern uns, dass die 
USA sich 1971 entschieden, den 
Goldstandard abzuschaffen, um der 
komplizierten Kombination aus wirt-

schaftlicher Stagnation und Inflation 
entgegenzutreten. Als eine andere 
Form der Reaktion auf die Stagnati-
on der 70er Jahre, nutzte der entwi-
ckelte Kapitalismus einen „neuen“ 
Mechanismus zur Gewinnerzie-
lung: Er „recycelte“ die Petrodollar, 
die die Ölexporteure bei internati-
onalen Banken anlegten, indem er 
massiv Kredite an die Länder des 
unterentwickelten Kapitalismus ver-
gab. Diese erhebliche Ausweitung 
der Kreditvergabe – als Instrument 
zur Erhaltung der „Profitrate“ des 
globalen Kapitalismus – in Kombi-
nation mit der Erhöhung der inter-
nationalen Zinssätze führte dazu, 
dass vor allem die lateinamerikani-
schen Länder (allen voran Mexiko 
1982) ihre Zahlungsunfähigkeit er-
klären mussten.

Dieser Schuldenreport zeigt ab Sei-
te 6, dass sich heute immer mehr 
Länder des unterwentwickelten Ka-
pitalismus in einer ökonomischen 
Abwärtsspirale befinden, die sie in 
eine neue Schuldenkrise führt. Sie 
sind gezwungen, sich an den Inter-
nationalen Währungsfonds und die 
Weltbank zu wenden und/oder Kre-
dite am internationalen Kapitalmarkt 
aufzunehmen. Doch das sind keine 
Einzelfälle, sondern, wie uns seiner-
zeits bereits Raúl Prébisch sagte, 
viele Probleme kapitalistisch un-
terentwickelter Gesellschaften (die 
Verschuldung eingeschlossen) sind 
eng verknüpft mit der Dynamik – und 
insbesondere der Krise – der entwi-
ckelten kapitalistischen Länder.

Diese den armen hoch verschul-
deten Ländern nur allzu bekannte 
Realität klopft neuerdings auch an 
die Türen Europas. Griechenland 

Die Rückkehr der 
Schuldenkrise

von Alberto Acosta

Alberto Acosta ist Wirt-
schaftswissenschaftler. Als 
Präsident der verfassungs-
gebenden Versammlung 
war er maßgeblich daran 
beteiligt, dass die Grundsät-
ze des „Buen Vivir“, ein Kon-
zept für ein gutes Leben, als 
Staatsziel in die Verfassung 
Ecuadors aufgenommen 
wurden. Er arbeitet schon 
lange mit der weltweiten 
Entschuldungsbewegung 
zusammen und ist daher 
eine der Stimmen der Kam-
pagne „Debt20: Entwicklung 
braucht Entschuldung – 
jetzt!“ von erlassjahr.de.
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hat seine immense Schuldenkrise 
nicht überwunden. Andere euro-
päische Länder wie Spanien oder 
Italien leiden unter ähnlichen fi-
nanziellen Schwierigkeiten. All das 
sind Folgen der Krise von 2008-
2009, die durch die Verflechtungen 
und die Globalisierung des gegen-
wärtigen kapitalistischen Systems 
wahrscheinlich zur zweiten großen 
Krise des Systems seit den 1930er 
Jahren wird.

Die Auslandsverschuldung der un-
terentwickelten Länder stieg von 
2,1 Billionen US-Dollar im Jahr 
2000 auf 6,8 Billionen in 2015. Die 
Gesamtverschuldung im In- und 
Ausland erreichte über 31 Billio-
nen US-Dollar und der Anteil der 
Schulden am Bruttoinlandspro-
dukt erreichte in einigen Ländern 
über 120 Prozent und in manchen 
sogar über 200 Prozent. Auf der 
anderen Seite verlassen enorme 
Summen diese Länder: 2015 wur-
de ein Nettoabfluss von 656 Milliar-
den US-Dollar registriert, was laut 
UNCTAD 2,7 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts der Herkunftsländer 
entspricht. Martin Kohr, Direktor 
des South Centers, merkt treffend 
an: „Schon jetzt lässt sich ein Alb-
traum-Szenario erahnen.“ 

Die nahezu unvermeidliche An-
steckung der ärmeren Länder an 
den Krisen der reichen deutet auf 
ein schwerwiegendes strukturel-
les Problem des internationalen 
Finanzsystems hin: das Fehlen ei-
nes geordneten, fairen und demo-
kratischen Umschuldungsmecha-
nismus, den in eine Schuldenkrise 
geratene Staaten in Anspruch neh-
men können.

Die Geschichte zeigt uns, dass das 
Fehlen eines solchen Mechanismus 
die verschuldeten Länder viele Jah-
re in die Austerität zwingt. Sie wird 
ihnen von den Gläubigern und den 
Rettungsinstitutionen aufgezwun-
gen. Dabei haben sie keinerlei Ga-
rantie, dass das Überschuldungpro-

blem wenigstens gelöst wird. Davor 
sind im Übrigen auch die Gläubiger 
nicht geschützt.

Leider ist das Gedächtnis von 
Banker/innen und Regierenden 
im Hinblick auf die Krisen der Ver-
gangenheit sehr kurz. Jedenfalls 
schützt es sie nicht vor der Versu-
chung einfacher Gewinne durch 
Kreditvergabe, die oft mit Speku-
lation, Korruption und unsinnigen 
Großprojekten einhergeht. Genau-
so sieht die Geschichte unserer 
lateinamerikanischen Nationen von 
1825 bis heute aus.

Es ist daher wichtig, den globalen 
Charakter des Schuldenproblems 
wahrzunehmen und eine umfas-
sende Diskussion über Alternativen 
zuzulassen. Solche Alternativen 
dürfen nicht im akademischen Dis-
kurs stecken bleiben und noch we-
niger in Einzellösungen oder sogar 
der Komplizenschaft mit dem trans-
nationalen Finanzkapital.

Die Herausforderung der unbe-
zahlbaren Auslandsverschuldung 
verlangt nach einer verstärkten po-
litischen Anstrengung auf globaler 
Ebene. Die Kampagne „Debt20: 
Entwicklung braucht Entschuldung 
– jetzt!“, welche darauf abzielt, die 
Stimmen der von Überschuldung 
Betroffenen im Jahr der deutschen 
G20-Präsidentschaft zu Wort kom-
men zu lassen, ist genau eine sol-
che Anstrengung: fokussiert auf das 
zentrale Problem der Überschul-
dung von Staaten, aber immer mit 
der systemischen Dimension im 
Blick. Schließlich ist die Überwin-
dung der kapitalistischen Unterent-
wicklung – und selbst die weltweite 
Überwindung des Kapitalismus – 
ohne eine Lösung des Überschul-
dungsproblems gar nicht möglich.

Wir dürfen nicht schon wieder die 
Chance zu einer Befreiung verpas-
sen, die der sich abzeichnenden 
umfassenden Schuldenkrise auch 
innewohnt.
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Verschuldete Staaten weltweit

von Jürgen Kaiser Im Schuldenreport 2016 haben 
wir zum ersten Mal eine Analyse 
der aktuellen Schuldenstände von 
Staaten im Globalen Süden mit ei-
ner Analyse der Trends der letzten 
vier Jahre kombiniert und daraus 
Einschätzungen bezüglich der auf 
uns zukommenden Schuldenkrisen 
hergeleitet. Auf der Basis der da-
mals zur Verfügung stehenden In-
dikatoren zum Stichtag 31.12.2014 
konnten wir erkennen, dass zwei 
Drittel aller betrachteten Indika-
toren sich verschlechtert und nur 
eine Drittel sich verbessert hatte.

Ansteigende Schuldenstände und 
Schuldendienstzahlungen waren, 
wie schon vor einem Jahr erkenn-
bar war1, vor allem das Ergebnis 
zunehmender Kreditaufnahmen von 
Staaten im Globalen Süden. Diese 
wiederum verdanken sich den relativ 
hohen Erträgen, die Kapital im Ver-
gleich mit den Niedrigzinsen, die in 
Europa und den USA zu bekommen 
waren, im Globalen Süden erzielen 
konnte. Wir haben auf der Grund-
lage der gleichen Datenquellen wie 
vor einem Jahr – Weltbank, Interna-
tionaler Währungsfonds (IWF) und in 
wenigen Ausnahmefällen auch eige-
ne Berechnungen – nun überprüft, 

ob die starke Tendenz zu erhöhten 
Verschuldungsindikatoren in diesem 
Jahr wie zu erwarten zu erhöhten 
Schuldenständen geführt hat.

Nach einer kurzen technischen 
Einführung listet der Text die Schul-
denindikatoren für alle diejenigen 
Länder auf, in denen erlassjahr.de 
zum nunmehr aktuellen Stichtag 
31.12.2015 Krisenanzeichen aus-
gemacht hat. Die Darstellung folgt 
dem auch im letzten Schulden-
report verwandten tabellarischen 
Aufbau, damit Leser/innen, die 
an einzelnen Ländern interessiert 
sind, deren wichtigste Schulden-
indikatoren schnell finden und in-
terpretieren können. Die farbliche 
Hervorhebung der verschiedenen 
problematischen Größenordnun-
gen soll Probleme rasch erkennbar 
machen. Die tabellarische Darstel-
lung wird dann wiederum durch 
eine Matrix ergänzt, die die Anzahl 
und Intensität von problematischen 
Indikatoren auf der y-Achse und 
den Trend der Veränderung von 
2011 bis 2015 auf der x-Achse dar-
stellt. Die Matrix-Darstellung soll 
schnell erkennen lassen, wie groß 
die Gefahr einer neuen Schulden-
krise in dem betreffenden Land ist.

wawritto / Shutterstock.com

______________________
1 Rehbein, K. und J. Kaiser: „Zurück in die 
achtziger Jahre: die nächste Schuldenkrise 
der Entwicklungs- und Schwellenländer“, 
in: erlassjahr.de: Schuldenreport 2016, 
S. 20-26.
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In einem kommentierenden Teil 
werden abschließend wichtige ak-
tuelle Trends der öffentlichen be-
ziehungsweise der Auslandsver-
schuldung dargestellt.

Wie identifiziert man Überschul-
dung?

Schulden – selbst hohe Schulden 
– sind nicht automatisch ein Prob-
lem für den Schuldner. Im Gegen-
teil: Eine kluge Kreditaufnahme 
kann Investitionen in die Zukunft 
einer Volkswirtschaft ermöglichen, 
die andernfalls hätten unterbleiben 
müssen. Bei einem verantwor-
tungsvollen Umgang mit den auf-
genommenen Mitteln ermöglichen 
die Erträge der damit finanzierten 
Vorhaben die Rückzahlung.

Problematisch wird es, wenn die 
gesamten Schulden eines Staates 
oder einer ganzen Volkswirtschaft 
in keinem vernünftigen Verhältnis 
zur Leistungsfähigkeit des Schuld-
ners mehr stehen. Oder aber, 
wenn die aufgenommenen Kredite 
verkonsumiert statt investiert oder 
gar von unverantwortlichen Regie-
rungen oder Unternehmensverant-
wortlichen gestohlen werden. Dann 
entsteht leicht eine Situation, die 
man als Überschuldung bezeich-
net, und aus der es häufig ohne die 
Streichung eines Teils der Schul-
den keinen Ausweg mehr gibt.

Abbildung 1 - Schuldenzusammensetzung

Die dramatisch zugespitzte Staatsschulden-

krise im Euro-Raum hat in den letzten bei-

den Jahren gezeigt, wie schnell die

Verschuldung eines Staates kritisch werden

kann. Aber man sieht auch, dass nicht die

absolute Höhe von Schulden ein Problem

ist, sondern das Missverhältnis zwischen

Schulden und wirtschaftlicher Leistungsfä-

higkeit. 

Seit 1982 haben sich die wichtigen Schul-

denindikatoren einzelner Länder in manch-

mal dramatischen Bewegungen nach oben

und nach unten verändert. Entsprechend ist

jede Einschätzung, ob ein Land ein (drohen-

des) Schuldenproblem hat oder nicht,

immer nur eine Momentaufnahme. Dazu

kommt, dass auch das Verständnis der In-

ternationalen Finanzinstitutionen, aber auch

bei Nichtregierungsorganisationen wie er-

lassjahr.de, sich in dem Maße verändert,

wie die Erfahrung mit der Entstehung und

der Abwendung von Staatspleiten wächst.

Entsprechend verändern sich auch die Ein-

schätzungen in unseren  jährlichen Schul-

denreports hinsichtlich der

Überschuldungsgefahren.

Schließlich muss bedacht werden, dass ein

Überblick, wie der Schuldenreport 2012 ihn

hier bietet, sich auf die Schuldenstände und

ihre absehbare Dynamik bezieht. Wichtige,

aber schwer kalkulierbare Faktoren, die als

externe Schocks, Staaten ohne ihr eigenes

Zutun in die Überschuldung stürzen kön-

nen, im Überblick nicht berücksichtigen wer-

den. Das versuchen wir in konkreten

einzelnen Fällen bei den genaueren Län-

deranalysen, die unter http://www.erlass-

jahr.de/dev2/cms/front_content.php?idart=6

86 im Internet zu finden sind.

Wann hat ein Land ein Überschuldungsri-
siko?

Schulden können unter verschiedenen

Blickwinkeln untragbar sein:

Zunächst muss unterschieden werden zwi-

schen den Auslandsschulden eines Landes

und seinen öffentlichen Schulden. 

Zu den Auslandsschulden gehören die Ver-

bindlichkeiten sowohl des öffentlichen Sek-

tors als auch des Privatsektors eines

Landes gegenüber ausländischen Gläubi-

gern. Sie stehen traditionell im Fokus der

Eine-Welt-Bewegung. Auf sie bezogen sich

auch meistens die Angaben in den bisheri-

gen Ausgaben des Schuldenreport.

Der in den Medien am häufigsten verwen-

dete Indikator zur Beschreibung der Krise

im Euro-raum bezieht sich indes nicht auf

die Auslandsschulden, sondern auf die öf-

fentlichen Schulden. Das sind die expliziten

und impliziten Verbindlichkeiten der öffentli-

chen Hand - von der Zentralregierung bis

hin zu öffentlichen Unternehmen, oder auch

privaten Unternehmen, für die der Staat

eine Garantie ausgesprochen hat.

Grafik 1 illustriert die verschiedenen Kate-

gorien.

In der Vergangenheit haben die Internatio-

Nicht nur Griechenland: 
Kritisch verschuldete Staaten weltweit
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nalen Finanzinstitutionen häufig recht me-

chanistisch Schulden unter einem festge-

legten Grenzwert als tragfähig und darüber

als nicht tragfähig eingeschätzt. Auf der

Grundlage solcher Grenzwerte wurde zum

Beispiel entschieden, welche der ärmsten

Länder Schuldenerlasse erhalten konnten,

und wieviel. Dass Länder wie z.B. Irland in

der Eurozonen-Krise von einem niedrigen

Schuldenniveau aus fast über Nacht in die

Zahlungsunfähigkeit gerutscht sind, auf der

anderen Seite Schwellenländer wie z.B. der

Libanon seit Jahren mit extrem hohen Indi-

katoren leben, ohne einmal umschulden zu

müssen, zeigt allerdings, dass eine ge-

nauere Analyse in jedem einzelnen Länder-

fall notwendig ist.

In diesem Sinne wollen wir mit den Grenz-

werten, die wir hier angeben, auch keine

Zahlungseinstellungen vorhersagen, son-

dern zeigen, in welchen Ländern auf der

Grundlage festgelegter Grenzwerte eine ge-

nauere Analyse notwendig ist, um das Ri-

siko einer Staateninsolvenz einzuschätzen.

Die Kriterien sind:

Für die Auslandsverschuldung die "klassi-

schen" Kriterien im Rahmen der HIPC-Ini-

tiative für die ärmsten Länder:

Schuldenstand zu jährlichen Ex-

porteinnahmen von 150%

Ein Schuldendienst (Zinsen und Til-

gungen) im Verhältnis zu den jährlichen Ex-

porteinnahmen von 15%.

Für die in der obigen Graphik als „haus-

haltsrelevant“ bezeichnete öffentliche Ver-

schuldung beziehen wir uns auf die

Grenzwerte, die der IWF für Schwellenlän-

der als kritisch für die langfristige Tragfähig-

keit und als "maximal tragfähig" angibt. Die

erstere Grenze beginnt bei 49% des BIP;

die zweite, kritischere bei 63-78%.

Entsprechend weisen wir für jeden Indikator

verschiedene Stufen der Überschuldungs-

gefahr aus:

Anhand dieser Indikatoren haben wir 135

Entwicklungs- und Schwellenländer Länder

untersucht. 49 Länder liegen bei einem,

zweien oder allen Indikatoren in einem der

oben genannten Risikobereiche:

Grafik 1: Auslandsverschuldung im Verhält-

nis zu den jährlichen Exporteinnahmen

Grafik 2: Jährlicher Schuldendienst im Ver-

hältnis zu jährlichen Exporteinnahmen 

Grafik 3: Öffentliche Verschuldung im Ver-

hältnis zum jährlichen Bruttoinlandsprodukt
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Von Jürgen Kaiser

Ausländische Schulden /

“External”

Inländische Schulden /

“Domestic”

Haushaltsrelevant

Zahlungsbilanzrelevant

Öffentliche und öffentlich

garantierte Schulden /

“Public / PPG”

Private/nicht öffentlich

garantierte Schulden /

“Private / PNG”

Grafik 1: Schuldenzusammensetzung

Wo genau aber die Grenze zwi-
schen Tragbarkeit und Untragbar-
keit liegt, ist zwischen den betrof-
fenen Schuldnern und Gläubigern 
ebenso wie unter Expert/innen 
umstritten. Von daher gibt es keine 
einfache und mechanisch anwend-
bare Grenze zwischen tragbarer 
und untragbarer Schuld. Allerdings 
haben sich in den letzten Jahren 
unter (nahezu) allen an dieser Dis-
kussion Beteiligten einige Überein-
stimmungen herausgebildet, de-
nen auch unsere Analyse folgt:

• Eine bestimmte Verschuldung 
kann unter einigen Aspekten 
harmlos und tragbar ausse-
hen, unter anderen aber nicht; 
deswegen muss eine Tragfä-
higkeitsanalyse stets mehrere 
Dimensionen, insbesondere 
den Schuldenstand und die Be-
lastung durch den laufenden 
Schuldendienst aus Tilgungen 
und Zinsen in den Blick nehmen.

• Schuldenprobleme können 
sich auf die öffentlichen Schul-
den bei inländischen wie auch 
bei ausländischen Gläubigern 
beziehen oder aber auf die 
gesamten Auslandsschulden 
eines Staates und der privaten 
Schuldner (siehe Abbildung 1).

• Es macht einen Unterschied, 
ob Schulden im Inland und in 
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heimischer oder gegenüber 
dem Ausland und in ausländi-
scher Währung bestehen, das 
heißt, ob ein Währungsrisiko 
besteht oder nicht.

• Eine statische Betrachtung von 
Indikatoren zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt kann bedenkliche 
Trends verbergen, denen im In-
teresse einer zeitigen und dann 
stets kostengünstigeren Kri-
senlösung auch vor Ausbruch 

von Zahlungsunfähigkeit be-
gegnet werden sollte und nicht 
erst, wenn Staaten aufhören 
(müssen) ihren Zahlungsver-
pflichtungen nachzukommen. 
Deswegen ist neben der aktu-
ellen Schuldenhöhe stets auch 
die Entwicklung der Schulden 
in der jüngeren Vergangenheit 
ein wichtiger Aspekt von Schul-
dentragfähigkeit.

In der Vergangenheit sind Schulden-
erlassprogramme wie etwa die Ini-
tiative für hoch verschuldete arme 
Länder (engl. Heavily Indebted 
Poor Countries, HIPC) oder auch 
die verschiedenen Terms des Pa-
riser Clubs auf der Basis eines ein-
zigen Indikators gestaltet worden, 
in der Regel dem Schuldenstand 
oder Schuldendienst im Verhältnis 
zu den jährlichen Exporteinnah-
men. Inzwischen ist weitgehend 
unstrittig, dass Verschuldung ein 
mehrdimensionales Problem ist 
und bei der Definition von Tragfä-
higkeit verschiedene Indikatoren 
für das Verhältnis von Schuldenbe-
lastung und Leistungsfähigkeit des 
Schuldners herangezogen werden 
müssen. Deshalb stützt sich die 
folgende Länderanalyse auf fünf 
Indikatoren, die jeweils einen As-
pekt der öffentlichen oder externen 
Verschuldung ins Verhältnis zu ei-
nem Aspekt der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit des Staates 
beziehungsweise der gesamten 
Volkswirtschaft setzen. Außerdem 
werden diese nicht nur statisch be-
trachtet, sondern in ihrer Dynamik 
seit 2011. 

Die Schuldenindikatoren sind:
• Öffentliche Schulden zum 

Bruttoinlandsprodukt
• Öffentliche Schulden zu den 

Staatseinnahmen
• Auslandsschulden zum Brutto-

inlandsprodukt
• Auslandsschulden zu den 

Exporteinnahmen
• Auslandsschuldendienst 

(Zinsen und Tilgungen) zu den 
Exporteinnahmen.

Sie beziehen sich – sofern nicht 
ausdrücklich anders angegeben – 
auf den Stichtag 31.12.2015. Das 
ist das letzte Datum, zu dem kohä-

Box 1 - Messziffern der Verschuldung 

Bei der „Messung“, wie kritisch die Ver-
schuldungssituation eines Landes ist, wird 
sich auf folgende Verschuldungsindikato-
ren bezogen:

Hat die ganze Volkswirtschaft gegen-
über dem Ausland mehr Zahlungsver-
pflichtungen als ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit entspricht?

Auslandsschuldenstand
Bruttoinlandsprodukt  

Der Auslandsschuldenstand wird ins 
Verhältnis zur gesamten Leistungsfähig-
keit einer Volkswirtschaft gesetzt. Zu den 
Auslandsschulden gehören die Verbind-
lichkeiten sowohl des öffentlichen Sektors 
als auch des Privatsektors eines Landes 
gegenüber ausländischen Gläubigern. 
Der Indikator weist auf die gesamtwirt-
schaftliche Belastung hin, das heißt, ob 
eine Volkswirtschaft genug Güter und 
Dienstleistungen produziert, um ihren 
Schuldendienst leisten zu können.

Ist der Staat im In- und Ausland stärker 
verschuldet als es der Leistungsfä-
higkeit der ganzen Volkswirtschaft 
entspricht? Ist der Staat im In- und 
Ausland so hoch verschuldet, dass 
seine Einnahmen den aktuellen Schul-
dendienst nicht mehr gewährleisten 
können?

Öffentliche Schulden
Bruttoinlandsprodukt

   Öffentliche Schulden   ö
jährl. Staatseinnahmen

Die öffentlichen Schulden sind die expli-
ziten und impliziten Verbindlichkeiten der 
öffentlichen Hand – von der Zentralregie-
rung bis hin zu öffentlichen Unternehmen. 
Zu den öffentlichen Schulden gehören 
aber auch die Schulden privater Unter-
nehmen, für die der Staat eine Garantie 
ausgesprochen hat. In vielen Entwick-

lungsländern, aber vor allem in Schwellen-
ländern, nimmt die inländische Verschul-
dung stetig zu und stellt mittlerweile einen 
signifikanten Anteil an der Verschuldung 
der öffentlichen Hand dar. Durch die 
Betrachtung der öffentlichen Verschuldung 
wird versucht, eine fiskalische Gefährdung 
zu identifizieren, also eine Belastung des 
Staatshaushalts. Es wird also geschaut, 
ob der Staat prinzipiell genug Einnahmen 
generiert, um die Staatsschulden zu 
bedienen. 

Sind die Auslandsschulden von Staat, 
Bürger/innen und Unternehmen so 
hoch, dass durch Exporte nicht dau-
erhaft genug Devisen erwirtschaftet 
werden können, um die Schulden zu 
bezahlen?

Auslandsschuldenstand
jährl. Exporteinnahmen

Auslandsschulden können in den meisten 
Fällen nicht in Landeswährung zurückge-
zahlt werden. Die Leistung des Schulden-
dienstes erfordert die Erwirtschaftung von 
Devisen durch Exporte, Überweisungen 
von Migrant/innen oder neue Verschuldung. 

Ist der laufende Auslandsschuldendienst 
von Staat, Bürger/innen und Unterneh-
men so hoch, dass durch Exporte aktu-
ell nicht genug Devisen erwirtschaftet 
werden können, um im laufenden Jahr 
Zinsen und Tilgung zu bezahlen?

       Schuldendienst      ö
jährl. Exporteinnahmen

Dieser Indikator setzt die jährlichen 
Zahlungen für Tilgung und Zinsen ins Ver-
hältnis zu den Exporteinnahmen. Er lässt 
erkennen, ob der jährliche Schuldendienst 
– unabhängig vom gesamten Schul-
denstand – die aktuelle Leistungsfähigkeit 
einer Volkswirtschaft in einem gegebenen 
Jahr überfordert.
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rente Datensätze vom IWF bezie-
hungsweise der Weltbank für die 
meisten Mittel- und Niedrigeinkom-
mensländer zur Verfügung stehen. 
Box 1 erklärt, was die einzelnen 
gewählten Indikatoren aussagen.

Ausgangspunkt ist die Liste aller 
Mittel- und Niedrigeinkommenslän-
der der Weltbank. Ausgeschlossen 
haben wir allerdings aus dieser Lis-
te – um den Fokus auf verschulde-
te Länder im Globalen Süden und 
der europäischen Peripherie zu 
belassen – alle Länder, die Mitglied 
der OECD sind.2

Länder tauchen in unserer Liste 
aber auch nur dann auf, wenn we-
nigstens einer der fünf Indikatoren 
in zumindest der untersten Kate-
gorie der dreistufigen Risiko-Skala 
liegt (siehe Tabelle 1). Eine Ausnah-
me haben wir dann gemacht, wenn 
alle Indikatoren unter der niedrigs-
ten Risikoschwelle liegen, aber 
gleichwohl der IWF ein zumindest 
„mittleres“ Überschuldungsrisiko in 
seiner aktuellen Schuldentragfähig-
keitsanalyse konstatiert oder wenn 
alle fünf Indikatoren im Zeitraum 
2011 bis 2015 um mehr als 10 Pro-
zent zugenommen haben.

Wer ist aktuell wie überschuldet?

Tabelle 2 zeigt die Indikatoren für 
alle aktuell im oben beschriebenen 
Sinne kritisch verschuldete Länder. 
Länder, die nicht berücksichtigt 
wurden, weisen entweder keinen 
Indikator im kritischen Bereich auf 
und sind auch vom IWF nicht als 
„überschuldungsgefährdet“ einge-

stuft oder es handelt sich um ein 
Hocheinkommensland und/oder 
ein Mitglied der OECD.3

Die Zahl der im oben beschriebe-
nen Sinne kritisch verschuldeten 
Länder hat sich seit der Veröffent-
lichung des Schuldenreports 2016 
von 108 auf 116 erhöht. Es sind 
acht Länder hinzugekommen, die 
im letzten Jahr nicht kritisch ver-
schuldet waren, nun aber – teils so-
gar bereits deutlich – im kritischen 
Bereich angekommen sind: Ango-
la, Gabun, Libyen, Mexiko, Nepal, 
Peru, Ruanda und Surinam.4

Einige dieser Länder blicken auf 
dramatische Überschuldungskar-
rieren in den letzten 40 Jahren 
zurück. Dagegen haben sich in ei-
nem Land die Indikatoren so weit 
verbessert, dass es aus unserer 
Betrachtung herausgefallen ist, 
nämlich Fidschi.

Die Matrix in Tabelle 3 kombiniert 
nun die statischen Schuldenindika-
toren für das Jahr 2015 mit der Dy-
namik der Entwicklung jedes ein-
zelnen Indikators in den vier Jahren 
von 2011 bis 2015. Sie trägt in der 
Vertikalen die Anzahl der bei allen 
fünf Indikatoren zusammen über-
schrittenen Grenzwerte ab. Da es 
für jeden der fünf Indikatoren drei 
Grenzwerte gibt (siehe Tabelle 1), 
können hier maximal 15 Punkte er-
reicht werden. 

Auf der Horizontalen wird angege-
ben, wie viele Indikatoren sich von 
2011 bis 2015 um mindestens 10 
Prozent verbessert beziehungs-

Tabelle 1 - Stufen der Überschuldungsgefahr
Keine Über-
schuldungs-

gefahr 
(in Prozent)

Erste Stufe 
(in Prozent)

Zweite Stufe 
(in Prozent)

Höchste 
Stufe 

(in Prozent)

Öffentliche Schulden
BNE oder BIP <49 49 - <64 64 - 78 >78

   Öffentliche Schulden   ö
jährl. Staatseinnahmen <200 200 - <220 220 - 300 >300

Auslandsschuldenstand
BNE oder BIP <40 40 - <44 44 - 50 >50

Auslandsschuldenstand
jährl. Exporteinnahmen <150 150 - <165 165 - 200 >200

       Schuldendienst      ö
jährl. Exporteinnahmen <15 15 - <16,5 16,5 - 25 >25

______________________
2 Mit Ausnahme des Mitteleinkommens-
lands Türkei, dessen Verschuldung stark 
angestiegen ist.
3 Außerdem gibt es mindestens drei 
mutmaßlich hoch verschuldete Länder, 
für die aber keine auch nur einigermaßen 
verlässlichen Daten aus den letzten vier 
Jahren vorlagen, und die deshalb nicht 
berücksichtigt wurden: Syrien, Somalia und 
Usbekistan.
4 Argentinien ist den letzten Jahren nicht 
aufgeführt worden, weil wegen des Streits 
zwischen der Kirchner-Regierung und dem 
IWF keine kohärenten Daten vorlagen. Für 
Ende 2015 hat die Weltbank Argentinien 
wieder in die Datenbank „International Debt 
Statistics“ aufgenommen und auch der 
IWF liefert wieder Daten zur öffentlichen 
Verschuldung. Auf deren Grundlage hätte 
Argentinien auch schon im letzten Jahr 
genannt werden müssen. Insofern ist es 
ein zusätzlicher „unechter“ Neuzugang.
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Tabelle 2 - Überschuldungsgefährdete Länder weltweit (Stand 2015)

Indikator    
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Südasien, Südostasien, Pazifik
Afghanistan 6,2 ▼ 24,9 ▼   12,6 ▼ 164,4 ▲   2,9 ▲
Bangladesch 33,9 ▬ 341,8 ▬   18,6 ▬ 110,6 ▬   4,1 ▼
Bhutan     94,8 ▲ 327,6 ▲ 105,8 ▲ 269,1 ▲ 17,8 ▲
Indien 69,0 ▬ 327,4 ▬   23,4 ▲ 108,2 ▲ 10,9 ▲
Indonesien 27,3 ▲ 183,8 ▲   37,0 ▲ 177,9 ▲ 32,1 ▲
Kambodscha 32,5 ▬ 172,6 ▼   54,6 ▲   74,5 ▲   6,2 ▲
Kiribati 23,1 ▲ 13,8 ▲ k.A. k.A. k.A.
Laos 62,9 ▲ 272,4 ▬   99,6 ▬ 317,3 ▬ 10,9 ▼
Malaysia 57,4 ▬ 258,5 ▲   66,3 ▲   85,6 ▲   6,1 ▲
Malediven 73,1 ▲ 204,1 ▼   33,5 ▼   29,9 ▼   3,5 ▬
Marshallinseln 33,7 ▼ 59,0 ▼ k.A. k.A. k.A.
Mikronesien 26,3 ▬ 42,0 ▼ k.A. k.A. k.A.
Mongolei 72,0 k.A. 201,7 ▲ 400,8 ▲ 32,6 ▲
Nepal 27,9 ▬ 137,7 ▼   19,6 ▬ 155,3 ▼   8,3 ▬
Pakistan 63,6 ▬ 438,7 ▬   22,9 ▼ 224,5 ▲ 12,9 ▲
Papua-Neuguinea* 30,6 ▲ 167,3 ▲ 147,6 ▲ 205,6 ▲ 11,3 ▼
Salomonen 10,3 ▼   22,4 ▼   18,0 ▼   35,9 ▼   2,4 ▼
Samoa 57,8 ▲ 162,5 ▲   59,5 ▲ 228,4 ▲ 11,0 ▲
Sri Lanka 76,0 ▬ 582,1 ▲   54,6 ▲ 257,9 ▲ 18,7 ▲
Tonga 41,5 228,0 ▬   44,2 ▬ 227,9 ▲ 20,2 ▲
Tuvalu 58,2 ▲ 45,5 ▲   54,5 ▲ 129,2 ▲ 12,2
Vanuatu* 25,6 ▲ 79,9 ▼   17,2 ▼   47,5 ▬   1,4 ▬
Vietnam 58,3 ▲ 245,3 ▲   42,5 ▬   44,8 ▼    3,8 ▬
Subsahara-Afrika
Angola   64,2 ▲ 259,2 ▲ 31,1 ▲ 80,9 ▲ 15,6 ▲
Burkina Faso   32,7 ▬ 167,2 ▲ 24,0 ▬ 102,8 ▲ 4,4 ▬
Burundi   42,4 ▬ 185,2 ▲ 20,3 ▼ 325,3 ▲ 13,5 ▲
Côte d'Ivoire   48,9 ▼ 231,7 ▼ 34,1 ▼ 93,0 ▬ 7,4 ▲
Demokratische Republik Kongo 18,8 ▼ 129,3 ▼ 16,8 ▼ 51,9 ▬ 3,7 ▲
Dschibuti   39,5 ▼ 107,2 ▼ k.A. 193,4 ▲ 7,2 ▼
Eritrea 127,1 ▬ 890,4 ▲ k.A. k.A. k.A.
Gabun 43,9 ▲ 206,5 ▲ 37,8 ▲ k.A. k.A.
Gambia* 91,6 ▲ 421,9 ▲ 63,9 ▲ 168,4 k.A.
Ghana 70,8 ▲ 369,4 ▲ 56,3 ▲ 122,4 ▲ 6,2 ▲
Guinea 53,0 ▼ 279,1 ▼ 22,3 ▼ 57,5 ▼ 4,1 ▼
Guinea-Bissau 52,9 ▬ 267,4 ▬ 29,9 ▲ 101,4 ▬ 0,8 ▼
Kamerun* 29,0 ▲ 162,5 ▲ 16,9 ▲ 54,6 ▲ 6,2 ▲
Kap Verde 120,5 ▲ 459,4 ▲ 97,7 ▲ 221,5 ▲ 6,2 ▲
Kenia 51,3 ▲ 263,0 ▲ 30,4 ▲ 177,5 ▲ 6,8 ▲
Komoren 25,4 ▼ 80,3 ▼ 24,2 ▼ 141,3 ▼ 0,3 ▼
Lesotho* 58,3 ▲ 98,6 ▲ 30,9 ▬ 65,7 ▲ 3,8 ▲
Libyen 73,4 ▲ 343,0 ▲ k.A. k.A. k.A.
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Fortsetzung Tabelle 2 - Überschuldungsgefährdete Länder weltweit (Stand 2015)

Indikator    

  Länder nach Regionen
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Madagaskar 35,5 ▬ 300,4 ▬ 31,1 ▬ 148,2 ▲ 1,7 ▼
Malawi 82,0 ▬ 345,2 ▼ 27,3 ▲ 112,1 ▲ 4,3 ▲
Mali 30,9 ▲ 161,7 ▲ 28,9 ▲ 146,3 ▲ 4,3 ▲
Mauretanien 91,2 ▲ 311,9 ▬ 103,2 ▲ 215,6 ▲ 12,6 ▲
Mauritius 58,6 ▬ 258,7 ▬ 128,5 ▲ 124,4 ▲ 28,9 ▼
Mosambik 86,0 ▲ 306,8 ▲ 69,5 ▲ 236,7 ▲ 9,5 ▲

Niger 45,1 ▲ 190,5 ▲ 40,8 ▲ 242,6 ▲ 7,5 ▲
Republik Kongo 70,6 ▲ 253,6 ▲ 49,7 ▲ k.A. k.A.
Ruanda 37,3 ▲ 149,4 ▲ 28,4 ▲ 158,5 ▲ 7,7 ▲
Sambia 56,3 ▲ 309,3 ▲ 43,6 ▲ 106,7 ▲ 6,2 ▲
São Tomé und Príncipe* 82,3 ▲ 294,2 ▲ 63,9 ▼ 257,1 ▼ 2,8 ▼
Senegal 56,8 ▲ 226,5 ▲ 43,5 ▲ 163,8 ▲ 10,5 ▲
Seychellen* 69,0 ▼ 199,0 ▬ 117,4 ▼ 141,3 ▬ k.A.
Sierra Leone* 43,8 ▬ 279,6 ▬ 30,9 ▼ 63,1 3,2 ▲
Simbabwe 58,9 ▲ 214,0 ▬ 66,4 ▼ 207,4 ▲ 13,4 ▼
Südafrika 49,8 ▲ 168,1 ▲ 45,2 ▲ 131,6 ▲ 7,7 ▲
Sudan 72,1 ▬ 661,2 ▲ 26,0 ▼ 430,1 ▲ 10,5 ▲
Südsudan 63,8 ▲ 246,3 ▲ k.A. k.A. k.A.
Tansania 36,5 ▲ 246,5 ▲ 34,1 ▲ 157,3 ▲ 3,6 ▲
Togo 62,3 ▲ 285,7 ▲ 29,1 ▲ 63,2 ▲ 3,5 ▲
Tschad 42,6 ▲ 350,6 ▲ 15,3 ▼ k.A. k.A.
Zentralafrikanische Republik 48,5 ▲ 338,8 ▲ 43,8 ▲ k.A. k.A.
Lateinamerika, Karibik
Antigua und Barbuda* 104,4 ▲ 474,0 ▬ 41,1 ▬ 87,9 ▬ 17,2 ▲
Argentinien 52,1 ▲ 153,4 ▲ 27,9 218,6 ▲ 24,1 ▲
Bahamas* 64,4 ▲ 330,7 ▲ 23,2 ▲ 55,4 ▲ 3,3 ▼
Barbados* 104,9 ▲ 269,0 ▲ 105,5 ▲ 282,9 ▲ 6,6
Belize 81,9 ▬ 291,7 ▬ 81,7 ▼ 127,8 ▬ 8,4 ▼
Brasilien 73,7 ▲ 232,5 ▲ 31,3 ▲ 230,4 ▲ 38,1 ▲
Costa Rica 42,4 ▲ 300,1 ▲ 47,9 ▲ 138,9 ▲ 16,0 ▲
Dominica 82,4 ▲ 237,0 ▬ 63,2 ▬ 145,1 ▬ 10,8 ▲
Dominikanische Republik 34,9 ▬ 196,3 ▬ 41,6 ▲ 151,2 ▲ 29,7 ▲
Ecuador 33,8 ▲ 101,6 ▲ 27,5 ▲ 126,6 ▲ 24,4 ▲
El Salvador 58,7 ▲ 323,3 ▲ 60,6 ▲ 220,6 ▬ 17,0 ▼
Grenada 91,4 ▬ 369,1 ▼ 72,6 ▬ 280,4 ▬ 11,4 ▼
Guatemala 24,2 ▬ 223,4 ▬ 32,5 ▼ 142,7 ▲ 15,2 ▬
Guyana 48,1 ▼ 169,8 ▼ 51,6 ▼ 119,6 ▬ 6,4 ▲
Haiti 30,1 ▲ 156,2 ▲ 23,5 ▲ 117,3 ▲ 2,0 ▲
Honduras 46,8 ▲ 177,9 ▲ 40,4 ▲ 113,4 ▲ 19,2 ▲
Jamaika 120,4 ▼ 446,4 ▼ 103,1 ▬ 305,0 ▬ 87,8 ▲
Kolumbien 50,6 ▲ 191,8 ▲ 38,8 ▲ 223,3 ▲ 28,1 ▲
Mexiko 54,0 ▲ 232,4 ▲ 37,5 ▲ 103,5 ▲ 13,2 ▲
Nicaragua 28,4 ▬ 122,3 ▬ 84,9 ▬ 218,4 ▲ 17,5 ▬
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Fortsetzung Tabelle 2 - Überschuldungsgefährdete Länder weltweit (Stand 2015)

Indikator    

  Länder nach Regionen
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Panama 38,8 ▬ 189,7 ▲ 180,3 ▬ 298,4 ▲ 8,9 ▲
Paraguay 24,2 ▲ 102,3 ▲ 62,0 ▬ 138,6 ▲ 18,6 ▲
Peru 23,9 ▬ 119,4 ▲ 35,6 ▲ 160,7 ▲ 11,5 ▲
St. Kitts und Nevis 67,8 ▼ 186,0 ▼ 25,9 ▼ 73,2 ▼ 11,3 ▼
St. Lucia 79,1 ▲ 298,4 ▬ 37,4 ▬ 77,7 ▬ 10,6 ▲
St. Vincent und die Grenadinen 76,6 ▲ 290,0 ▬ 45,2 ▬ 170,2 ▬ 17,3 ▬
Suriname 43,5 ▲ 207,3 ▲ 45,3 ▲ 48,4 ▲ k.A.
Uruguay* 64,2 ▬ 224,2 ▲ 24,4 168,6 26,4 ▲
Venezuela 41,5 ▼ 164,2 ▼ 48,2 ▲ 311,7 ▲ 60,4 ▲
Nordafrika, Naher Osten
Ägypten 88,9 ▲ 405,4 ▲ 14,3 ▬ 123,0 ▲ 13,3 ▲
Jemen* 66,7 ▲ 516,6 ▲ 22,0 ▬ 385,6 ▲ 18,8 ▲
Jordanien 93,4 ▲ 373,6 ▲ 69,5 ▬ 173,1 ▲ 14,3 ▲
Libanon 138,4 ▬ 734,5 ▲ 64,7 ▬ 141,9 ▲ 18,0 ▬
Marokko 64,1 ▲ 241,6 ▲ 43,6 ▲ 127,1 ▲ 10,5 ▲
Tunesien 55,7 ▲ 238,8 ▲ 65,6 ▲ 152,6 ▲ 12,9 ▲
Europa, GUS
Albanien 73,3 ▲ 278,8 ▲ 73,2 ▲ 252,4 ▲ 27,9 ▲
Armenien 46,9 ▲ 217,7 ▲ 81,3 ▲ 221,9 ▲ 38,7 ▲
Bosnien und Herzegowina 44,7 ▬ 102,2 ▬ 79,8 ▬ 210,4 ▬ 29,7 ▲
Bulgarien 26,3 ▲ 73,4 ▲ 79,9 ▬ 112,9 ▼ 31,6 ▲
Georgien 41,5 ▲ 147,4 ▲ 109,4 ▲ 211,6 ▲ 29,7 ▬
Kasachstan 21,9 ▲ 131,7 ▲ 89,3 ▲ 281,0 ▲ 63,6 ▲
Kirgisistan 66,0 ▲ 173,5 ▲ 118,6 ▲ 285,9 ▲ 15,7 ▲
Kroatien* 86,7 ▲ 198,3 ▲ 105,5 ▬ 276,2 ▲ 38,1 ▬
Mazedonien 38,0 ▲ 132,3 ▲ 70,6 ▲ 137,3 ▲ 20,8 ▲
Moldawien 41,5 ▲ 116,0 ▲ 91,1 ▲ 192,5 ▲ 12,9 ▬
Montenegro 67,2 ▲ 163,4 ▲ 65,1 ▲ 134,5 ▲ 25,2 ▲
Rumänien 39,3 ▲ 120,0 ▲ 55,2 ▼ 126,9 ▼ 31,4 ▲
Serbien 77,4 ▲ 188,5 ▲ 88,8 ▲ 170,3 ▼ 23,6 ▼
Tadschikistan 34,1 ▬ 114,3 ▼ 54,4 ▬ 189,9 ▲ 16,8 ▼
Türkei 32,9 ▼ 89,9 ▼ 56,1 ▲ 195,9 ▲ 10,7 ▼
Ukraine 80,1 ▲ 190,3 ▲ 137,4 ▲ 235,5 ▲ 58,3 ▼
Weißrussland 53,7 ▲ 131,9 ▲ 72,7 ▲ 113,4 ▲ 15,9 ▲
Zypern* 108,9 ▲ 279,5 ▲ 258,2 ▼ 702,1 ▼ k.A.

* teilweise Daten von 2014
1 ▲ Anstieg um mehr als 10 Prozent; ▼ Rückgang um mehr als 10 Prozent; ▬ Stagnation (Veränderung um  
  weniger als 10 Prozent) 
2 ■ niedriges Überschuldungsrisiko; ■ mittleres Überschuldungsrisiko;  ■ hohes Überschuldungsrisiko;  
     ■ zahlungsunfähig; ■ keine Risikoeinschätzung durch IWF und Weltbank

Quellen: IMF: World Economic Outlook Database (zuletzt besucht: 22.12.2016); World Bank International Debt Sta-
tistics (zuletzt besucht: 22.12.2016); IMF: Article IV Consultation Reports bis Dezember 2016; CIA: World Factbook 
(zuletzt besucht: 21.12.2016); eigene Berechnungen.
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weise verschlechtert haben.5 Ha-
ben sich alle Indikatoren verbes-
sert, weist ein Land einen Wert von 
-5 auf und steht entsprechend ganz 
links in der Matrix; haben sich alle 
Indikatoren verschlechtert, beträgt 
der Wert +5, und das Land steht 
ganz rechts. Blieben alle Indikato-
ren stabil oder gibt es gleich viele 
Verbesserungen wie Verschlechte-
rungen, liegt das Land bei Null in 
der mittleren Spalte der Matrix.6

Da hier keine genaueren Quanti-
fizierungen der einzelnen Verbes-
serungen beziehungsweise Ver-
schlechterungen vorgenommen 
werden, ist die Matrix natürlich 
kein Instrument zur Definition eines 
möglichen Schuldenerlassbedarfs. 
Sie ist nicht mehr und nicht weniger 
als ein Indiz für eine möglicherweise 
problematische oder eben beruhi-
gende Entwicklung der öffentlichen 
und der Auslandsverschuldung ei-
nes Landes. Politische Konsequen-
zen aus einer eventuell problema-
tischen Entwicklung eines Landes 
müssen stets auf der Grundlage 
einer individuellen Schuldentragfä-
higkeitsanalyse diskutiert werden.

Das Verhältnis der Verschlechte-
rungen zu Verbesserungen von 
2:1 im Schuldenreport 2016 hatte 
bereits erwarten lassen, dass im 
darauffolgenden Jahr die Schul-
denprobleme generell zunehmen 
würden. Der Durchschnitt aller 
Länder auf der y-Achse ist von 4,6 
auf 5,7 gestiegen. 

Darüber hinaus ist der Trend zur 
Verschärfung der Schuldensituati-
on in einer großen Zahl von Län-
dern ungebrochen, so dass auch 
in den kommenden Jahren eine 
weitere Zuspitzung der Situation zu 
erwarten ist. In diesem Jahr stehen 
90 Verbesserungen einzelner Indi-
katoren über die Schwelle jeweils 
eines Grenzwerts 317 Verschlech-
terungen gegenüber; das ent-
spricht einem Verhältnis von 3,5:1.

Ein sichtbarer Ausdruck davon ne-
ben dem generellen Trend nach 
rechts ist die gegenüber den Wer-
ten für Ende 2014 deutlich erhöh-
te Zahl von Ländern, die in der 
ganz rechten Spalte (+5) aufge-
führt sind, also ausschließlich Ver-
schlechterungen ihrer Indikatoren 
aufweisen.7

Regionale Trends

Alle fünf Regionen, nach denen wir 
die betroffenen Länder gruppiert 
haben, sind von dem Trend zur 
Verschärfung der Schuldensituati-
on betroffen, aber nicht alle im glei-
chen Umfang.

Es zeigt sich, dass von den fünf Re-
gionen Asien die krisenhafte Ent-
wicklung am besten durchgestan-
den hat. In Subsahara-Afrika haben 
fast alle Länder einen oder mehrere 
Indikatoren im kritischen Bereich, al-
lerdings eher im niedrigen Bereich. 
Das liegt nicht zuletzt an den durch 
die HIPC/MDRI-Initiative deutlich 
abgesenkten Schuldenindikato-
ren, welche seit etwa zehn Jahren 
den Ausgangspunkt für den neuen 
Verschuldungsaufbau darstellen. 
Dramatisch hoch und dramatisch 
dynamisch ist der Schuldenaufbau 
in der Region Nordafrika/Nahost – 
allerdings nur in einer vergleichs-
weise kleinen Zahl von betroffenen 
Ländern (siehe Abbildung 2). Re-
lativ am höchsten verschuldet sind 
die betroffenen Länder in Europa/
GUS.8 Nach Nordafrika/Nahost 
weist diese Region auch die nega-
tivste Dynamik auf. 

Der Vergleich mit den regionalen 
Mittelwerten von vor einem Jahr 
zeigt zudem, dass sich die Verschul-
dungssituation in allen Regionen 

______________________
5 Auch wenn wir in der Auswertung die 
Trends im Vergleich zu der vor einem 
Jahr beschriebenen Situation am Stichtag 
31.12.2014 diskutieren, dürfen die Hoch/
Runter-Pfeile nicht als Veränderung ge-
genüber dem Vorjahr interpretiert werden, 
sondern bilden wiederum die Entwicklung 
über einen Vierjahreszeitraum ab.
6 Ein Sonderfall ist Panama, wo die Welt-
bank auch rückwirkend dramatisch höhere 
Indikatoren der Auslandsverschuldung 
angegeben hat, als im letzten Jahr. Dies 
geht offenbar auf eine methodologische 
Veränderung zurück. Wir haben trotzdem 
die aktuellen Zahlen der Weltbank für Ende 
2015 zugrunde gelegt. Der Trend (x=+3) 
darf aber nicht fehlinterpretiert werden.
7 Zusätzlich muss berücksichtigt werden, 
dass die wenigen Länder, die umfassen-
de Verbesserungen aufweisen (-5), dies 
infolge noch nicht zu lange zurückliegender 
Schuldenrestrukturierungen erreicht haben, 
wie Guinea und die Komoren unter der 
HIPC-Initiative und St. Kitts und Nevis in ei-
ner Vereinbarung mit den Privatgläubigern.
8 Bei allen Indikatoren haarscharf unter den 
Grenzwerten bleibt das Kosovo. Für einen 
gerade erst entstandenen Staat ist das eine 
mehr als bedenkliche Verschuldungskarri-
ere. Da aber kein einziger Grenzwert über-
schritten wird und das Kosovo auch nicht 
in der Risiko-Bewertung des IWF mit einer 
kritischen Dotierung auftaucht und auch kei-
ne langfristig bedenklicher Trend über vier 
Jahre festgestellt werden kann, bleibt es 
aus Gründen der methodischen Kohärenz 
(in diesem Jahr) unberücksichtigt.

Abbildung 2 - Entwicklungs- und Schwellenländer mit und ohne Schul-
denproblem nach Region
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zuspitzt (siehe Abbildung 3). Die Be-
wegung nach oben ist in Asien ver-
gleichsweise moderat, in allen ande-
ren Regionen allerdings deutlich.

Ebenso ungebrochen wie der 
Trend nach „oben“ ist der Trend 
nach „rechts“, das heißt über den 
Zeitraum 2011-2015 haben sich in 
allen Regionen deutlich mehr Indi-
katoren verschlechtert als im Zeit-
raum 2010-2014, den wir im letzten 
Schuldenreport untersucht haben.

Alles andere als eine weitere Ver-
schärfung der Schuldensituation 
von mehr Ländern bis hin zur Zah-
lungsunfähigkeit im Schuldenre-
port 2018 wäre vor diesem Hinter-
grund eine Überraschung.

Thematische Ländergruppen

In den vergangenen Jahren hatte 
erlassjahr.de vor allem drei Län-
dergruppen identifiziert, die beson-
ders von neuerlicher Überschul-
dung betroffen sind: 

• Kleine Inselentwicklungsstaa-
ten mit einer wenig diversifi-
zierten und hoch verletzlichen 
Wirtschaft. 

• Transformationsstaaten in 
Osteuropa und der ehema-
ligen Sowjetunion (die die 
Mehrheit der Länder in der 
oben beschriebenen Europa/
GUS-Ländergruppe ausma-
chen), die ihren mehr oder 
weniger gelungenen Übergang 
von der Zentralverwaltungs- 
zur Marktwirtschaft mit hoher 
Verschuldung im Ausland fi-
nanziert haben.

• Unter der HIPC-Initiative seit 
1996 entlastete Länder mit 
niedrigem Einkommen, die nicht 
zuletzt durch die Entschuldung 
kreditwürdig geworden sind und 
davon so ausgiebig Gebrauch 
gemacht haben, dass sie we-
nige Jahre nach der Entlastung 
bereits wieder ein kritisches 
Niveau erreicht haben. Zu die-
ser Gruppe zählen aktuell 33 
Post-Decision-Point-HIPCs, die 
Indikatoren im kritischen Be-
reich aufweisen.

Dazu kommt nun eine weitere 
Gruppe, die nicht regional, sondern 
über ihre Wirtschaftsstruktur defi-
niert wird und sich daher mit den 
drei genannten regional definierten 
Gruppen überschneidet:

• Staaten, die augrund ihrer star-
ken Konzentration auf wenige 
Exportprodukte besonders vom 
Verfall der Rohstoffpreise, un-
ter anderem infolge der zurück-
gehenden Nachfrage Chinas, 
betroffen sind. 20 Staaten, die 
mindestens 75 Prozent ihrer 
gesamten Warenexportein-
nahmen durch den Verkauf 
von landwirtschaftlichen Roh-
stoffen, Treibstoffen und/oder 
Metallen und Mineralien an 
das Ausland oder mindestens 

Abbildung 3 - Veränderung von 2014 auf 2015 nach Regionen
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50 Prozent durch eine einzige 
dieser drei Kategorien erwirt-
schaften, können hierzu ge-
zählt werden.9

Abbildung 4 zeigt, dass besonders 
in den letztgenannten drei Grup-
pen die Tendenz zur Krisenver-
schärfung sehr hoch ist. Vor allem 
die durchschnittliche Verschuldung 
der Transformationsstaaten liegt 
auf einem hohen Niveau mit einer 
deutlichen Zunahme des Anstiegs 
der Indikatoren.

Die Verschuldung der HIPC- und 
der Extraktivismus-Gruppe lag 
noch vor einem Jahr auf einem 
relativ niedrigen Niveau. Im Fall 
der  HIPCs kann dies durch die 

Auswirkungen der von 1996 bis 
in die jüngste Vergangenheit aus-
gesprochenen Entlastungen unter 
der multilateralen Entschuldungs-
initiative, welche dieser Gruppe 
ihren Namen gibt, erklärt werden. 
Unter den Ländern der Extraktivis-
mus-Gruppe ist bemerkenswert, 
dass abgesehen von dem Son-
derfall Venezuela10 sich in keinem 
Land der Gruppe auch nur ein ein-
ziger Indikator verbessert hat. Hier 
erweist sich der Ressourcenfluch 
als wirklicher Fluch.

Auf dem Weg in die Zahlungsun-
fähigkeit?

Ein besonderes Augenmerk muss 
auf all diejenigen Länder gerichtet 
sein, die sich in den beiden ganz 
rechten Spalten der Auswertungs-
matrix (Tabelle 3) befinden. Das sind 
Staaten, in denen entweder alle In-
dikatoren sich von 2011 bis 2015 um 
mindestens 10 Prozent verschlech-
tert haben (+5) oder es lediglich eine 
Stabilisierung aber keine einzige 
Verbesserung bei vier Verschlechte-
rungen (+4) gegeben hat. 

Gegenüber der Situation von Ende 
2014 hat sich die Zahl der Länder 
in diesen beiden Gruppen deut-
lich erhöht: von 20 auf inzwischen 
47 Länder, davon 33 in der ext-
remsten (+5) Kategorie.

Dass Zahlungsunfähigkeit infolge 
kritischer Entwicklungen im Roh-
stoffsektor eine reale Bedrohung 
ist, zeigen erste kritische Entwick-
lungen in Ländern aus genau die-
ser Gruppe:

• Mosambik musste die Zahlun-
gen an Gläubiger eines staatli-
chen wenngleich zwielichtigen 
Unternehmens einstellen, ob-
wohl dessen Schulden durch 
eine öffentliche Garantie ab-
gesichert sind. Das Land hatte 
sich mit Infrastrukturinvestiti-
onen für die Ausbeutung der 
Gasvorräte vor seiner Küste 
übernommen.11

• Die Mongolei wird vor dem 
Hintergrund stark gefalle-
ner Weltmarktpreise für ihre 
Haupt exportprodukte im Lau-

______________________
9 Hierzu zählen Burkina Faso, Ecuador, 
Ghana, Guinea, Kamerun, Kasachs-
tan, Kolumbien, Republik Kongo, Mali, 
Mauretanien, Mosambik, Mongolei, Niger, 
Papua-Neuguinea, Peru, Ruanda, Sambia, 
Sie und Zentralafrikanische Republik, 
siehe Kaiser, J. (2017): „Extraktivismus und 
Verschuldung“, erlassjahr.de-Fachinforma-
tion 56, Februar 2017.
10 Siehe den Artikel „Venezuela: Ölstaat in 
der Schuldenkrise“ auf Seite 36 in diesem 
Schuldenreport. 
11 Siehe den Artikel „Mosambik: Ein Land 
unter dem Ressourcenfluch“ auf Seite 31 in 
diesem Schuldenreport.

Abbildung 4 - Veränderung von 2014 auf 2015 der thematischen Länder-
gruppen
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fe des Jahres im Pariser Club 
der Gläubigerregierungen über 
eine Umschuldungen verhan-
deln müssen. 

Die nächste Schuldenkrise

Im Hinblick auf das Jahr 2017 und 
darüber hinaus zeigen die Länder 
mit starkem Anstieg der Indikato-
ren, welche Arten von Schuldenkri-
sen wir erwarten können:

• Jenseits der Grenze von 
8 Punkten bei den Überschul-
dungsindikatoren und rechts 
von der Mitte, die das Gleich-
gewicht zwischen positiven 
und negativen Trends anzeigt, 
finden sich besonders viele 
Länder, die von wenigen auf 
den Weltmarkt exportierten 
Rohstoffen abhängig sind: 
Gambia, Mauretanien, Mosam-
bik, die Mongolei und Kasach-
stan sind aus diesem Grund in 
hohem Maße gefährdet.

• Unterhalb der 8-Punkte-Linie 
gibt es in der ganz rechten 

Spalte eine Reihe von Ländern, 
die den gleichen Trend zeigen, 
aber noch überwiegend trag-
fähige Schuldenindikatoren 
aufweisen: Ghana, Angola, 
Sambia und Niger gehören 
etwa in diese Kategorie. Kein 
einziges Land, welches 2016 
in der +5-Kategorie war, hat 
diese in diesem Jahr verlassen 
können, nur drei von elf Län-
dern haben es aus der +4-Ka-
tegorie geschafft. Von daher ist 
es nicht unangebracht, bei den 
Ländern mit Verschlechterun-
gen aller Indikatoren von einer 
Schuldenfalle zu sprechen.

• Bhutan (Erdbeben) und Jor-
danien (Belastung durch den 
Krieg in Syrien) stehen für Län-
der, die externe Schocks durch 
Kreditaufnahme kompensieren 
mussten. Weil angemesse-
ne Möglichkeiten der Schul-
denerleichterungen von den 
Gläubigern nicht angeboten 
werden, kann aus diesen „Zwi-
schen“-Finanzierungen eine 
Staatsschuldenkrise werden.

Box 2 - Auswertung

• 116 Länder weisen Indikatoren im kritischen Bereich auf. 
• Besonders in den Regionen Europa/GUS und Nordafrika/Nahost weisen die Länder hohe Schuldenindi-

katoren auf.
• In 89 Ländern verschlechtert sich die Verschuldungssituation tendenziell. Demgegenüber stehen 27 

Länder, in denen die Situation sich verbessert oder nicht verändert hat. In 48 Ländern haben sich vier 
oder sogar alle fünf Indikatoren verschlechtert.

• Der Trend zu höheren Verschuldungsindikatoren nimmt rasant zu: Stand das Verhältnis von Verschlech-
terungen zu Verbesserungen im letzten Jahr noch bei 2:1, steht es in diesem Jahr bei 3,5:1. Besonders 
deutlich zeigt sich der Trend zur Überschuldung in der Region Nordafrika/Nahost.

• Besonders dramatisch ist die Situation in Ländern, die bereits jetzt hohe Schuldenindikatoren aufweisen und 
in denen es keinen Trend zur Verbesserung gibt. Das ist der Fall in folgenden Ländern (nach Regionen):

• GUS / Europa: Albanien, Kirgisistan, Armenien, Kasachstan, Montenegro, Georgien, Kroatien, 
Ukraine, Zypern, Bosnien und Herzegowina, Serbien

• Subsahara-Afrika: Kap Verde, Mosambik, Ghana, Mauretanien, Gambia, Sudan, Mauritius,  
Simbabwe

• Lateinamerika / Karibik: Brasilien, Kolumbien, Barbados, El Salvador, Antigua und Barbuda,  
Uruguay, Dominica, St. Vincent und die Grenadinen, Nicaragua, Venezuela

• Asien / Pazifik: Bhutan, Samoa, Sri Lanka, Mongolei, Tonga, Pakistan, Laos
• Nordafrika / Nahost: Tunesien, Jordanien, Jemen, Libanon

• Besonders stark überschuldungsgefährdet sind die unter der HIPC-Initiative entschuldeten Staaten, 
Transformationsstaaten, kleine Inselentwicklungsstaaten und extraktivistische Länder.
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Die generelle Verschuldungssitu-
ation der Bundesrepublik hat sich 
2015 etwas verbessert: Die Ver-
bindlichkeiten der Bundesrepublik 
Deutschland sind um 1 Prozent auf 
6.395 Milliarden Euro gesunken. 
Durch den gleichzeitigen Anstieg 
der Forderungen um 3,1 Prozent 
auf 7.871 Milliarden Euro bedeutet 
dies eine Verbesserung der deut-
schen Netto-Auslandsposition von 
302 Milliarden Euro auf 1.476 Mil-
liarden Euro.1 Die folgende Analy-
se der Forderungen Deutschlands 
gegenüber Entwicklungs- und 
Schwellenländern beziehen sich 
indes immer auf Brutto-Forderun-
gen, das heißt Gegenforderun-
gen des betreffenden Landes an 
Deutschland werden nicht berück-
sichtigt. Dies wäre weder immer 
sinnvoll noch liegen kohärente Da-
ten dazu vor.

Schulden von Entwicklungs- 
und Schwellenländern

Der Schuldenstand von Entwick-
lungs- und Schwellenländern bei 
der Bundesrepublik2 ist weiter ge-
sunken und setzt damit den Trend 
der letzten Jahre fort: 456 Millio-
nen Euro weniger finden sich in 

von Patrick Jedamzik und 
Jürgen Kaiser

Deutschland als Schuldner und Gläubiger

den Schuldbüchern. Der Schul-
denstand ist damit auf knapp über 
18 Milliarden Euro gesunken (sie-
he Abbildung 1).3

Diese Schulden bestehen zum 
einen aus den Forderungen aus 
der Finanziellen Zusammenar-
beit (FZ). Hierunter versteht man 
Entwicklungskredite an Entwick-
lungs- und Schwellenländer, die zu 
vergünstigten Bedingungen verge-
ben werden und demnach entspre-
chend geringere Zinsen und länge-
re Laufzeiten aufweisen. 

Zum anderen sind es klassische 
Handelsforderungen: Hier werden 
marktübliche Konditionen ange-
wandt und in der Regel entstehen 
diese Forderungen durch deut-
sche Exporte. Bei unsicherer Zah-
lungsfähigkeit eines ausländischen 
Geschäftspartners können die 
privaten deutschen Exporteure so-
genannte Hermesbürgschaften ab-
schließen und dadurch zusätzliche 
Sicherheit erlangen. Fallen dann 
die Zahlungen aus dem Ausland 
aus, springt der deutsche Staat 
ein, entschädigt den Exporteur 
zum größten Teil und übernimmt 
die Forderungen an das Ausland.

______________________
1 Deutsche Bundesbank: „Das deutsche 
Auslandsvermögen Ende 2015“, Presse-
notiz vom 30.09.2016, www.bundesbank.
de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/
BBK/2016/2016_09_30_auslandsvermoe-
gen_2015.html.
2 Betrachtet werden im Folgenden Schul-
den gegenüber dem Staat Bundesrepu-
blik Deutschland. Forderungen privater 
deutscher Unternehmen sowie von Banken 
und Einzelpersonen sind hier nicht berück-
sichtigt.
3 Zahlen nach Bundesministerium der 
Finanzen: „Forderungen des Bun-
des gegenüber dem Ausland“, Stand: 
31.12.2015, www.bundesfinanzministerium.
de/Content/DE/Standardartikel/Themen/
Internationales_Finanzmarkt/Internatio-
nale_Finanzpolitik/Internationale_Schul-
denstrategie_und_Umschuldungen/
Forderungen_des_Bundes_gegenueber_
dem_Ausland.pdf, eigene Darstellung siehe 
Tabelle 1. Diese Darstellung und die im 
Artikel genutzten Zahlen weichen teilweise 
bei den aufsummierten Werten (Gesamtfor-
derungen an einen Staat beziehungsweise 
Gesamtsumme) um bis zu 1 Million Euro 
von den Originalzahlen ab, da die Berech-
nungen des Ministeriums – wahrscheinlich 
aufgrund von Rundungen – nicht nachvoll-
ziehbar waren.

gopixa / Shutterstock.com
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Auch dieses Jahr besteht der 
Rückgang zum größten Teil aus 
beglichenen oder gestrichenen 
Handelsforderungen: Fast drei 
Viertel des Rückgangs ist dar-
auf zurückzuführen. Die übrigen 
125 Millionen Euro fallen auf For-
derungen aus der Finanziellen Zu-
sammenarbeit an. Interessanter 
sind jedoch die Details. 

Entwicklung der Verschuldung

Auffällig ist vor allem die sehr viel 
kürzere Liste von Staaten (siehe 
Tabelle 1, S. 22-23). Im Jahr 2014 
war die Liste der Schuldnernatio-
nen noch um zwei auf 89 gestiegen, 
jetzt sind es nur noch 73 Staaten. 

Chile hat Unterstützung im Rah-
men der Finanziellen Zusammen-
arbeit in Höhe von 46 Millionen 
Euro erhalten und taucht neu auf 
der Liste auf. Demgegenüber sind 
15 Staaten nicht weiter bei der 
Bundesrepublik verschuldet. Kon-
kret sind dies (Angaben in Euro):

• Burkina Faso  
(-1 Mio. Handelsforderungen)

• Jungferninseln, brit.  
(-1 Mio. Handelsforderungen)

• Malaysia  
(-43 Mio. Handelsforderungen)

• Mauretanien 
(-2 Mio. Handelsforderungen)

• Mauritius 
(-1 Mio. Forderungen der Fi-
nanziellen Zusammenarbeit)

• Russland R.F. 
(-88 Mio. Handelsforderungen)

• Saudi Arabien 
(-44 Mio. Handelsforderungen)

• Singapur 
(-209 Mio. Handelsforderungen)

• Togo 
(-2 Mio. Handelsforderungen)

• Turkmenistan 
(-1 Mio. Handelsforderungen)

• Uganda 
(-1 Mio. Handelsforderungen)

• VAE, Dubai 
(-2 Mio. Handelsforderungen)

• VAE, Abu Dhabi 
(-40 Mio. Handelsforderungen)

• Venezuela 
(-23 Mio. Handelsforderungen)

• Weißrussland 
(-3 Mio. Handelsforderungen)

Da mit keinem dieser Länder 
Schuldenerlasse vereinbart waren, 
ist davon auszugehen, dass die 
genannten Beträge regulär begli-
chen wurden. 

Diesen und weiteren Senkungen 
der Handelsforderungen beispiels-
weise gegenüber Kasachstan mit 
300 Millionen Euro und Indonesi-
en mit 183 Millionen Euro stehen 
Anstiege der Handelsforderungen 
an den Iran (141 Mio. Euro), Sim-
babwe (195 Mio. Euro), Irak (195 
Mio. Euro) und Korea DVR [Nord-
korea] mit 387 Millionen Euro ge-
genüber. 

Beim Iran und Irak ist der Anstieg 
auf neue Entschädigungen durch 
die Exportkreditversicherungsgrup-
pe Euler Hermes zurückzuführen. 

Kasachstan ist interessant, weil 
jetzt nur noch 17 Millionen Euro in 
den Schuldbüchern stehen – die 
Handelsforderungen machten fast 
95 Prozent der Verschuldung des 
Landes bei Deutschland aus.4 Hin-
tergrund könnte sein, dass nicht-
gezahlte Hermesbürgschaften die 
aufstrebenden Handelsbeziehun-
gen störten. Das Magazin „owc“ 
berichtete dazu bereits 2013:

„Dass es im kasachischen Handel 
nicht rund läuft, hängt vor allem 
an den nach wie vor fehlenden 
Hermes-Garantien. Nachdem ka-

Abbildung 1 - Deutsche Forderungen an Entwicklungs- und Schwellenländer

Quelle: BMF, eigene Darstellung

______________________
4 Es fehlen in den Schuldbüchern insge-
samt 302 Millionen Euro, davon 301 Millio-
nen Euro Handelsforderungen und 1 Milli-
on Euro Forderungen aus der Finanziellen 
Zusammenarbeit.
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sachische Banken vor drei Jahren 
die fälligen Schulden an die Deut-
schen nicht zahlten und Hermes 
sich in die Reihe der Gläubiger 
hinten anstellen musste statt be-
vorzugt bedient zu werden, wer-
den die Garantien kasachischer 
Banken nicht mehr akzeptiert. Und 
so lange das Problem nicht gelöst 
ist, fließen keine neuen Gelder aus 
Berlin. Das kurzfristige Geschäft 
funktioniert, Großprojekte aber 
fehlen.“5

Im folgenden Jahr bahnte sich 
nach einem Bericht der örtlichen 
Delegation der Deutschen Wirt-
schaft nach einem Besuch von 
Bundeswirtschaftsminister Gabriel 
2014 eine Lösung an: 

„Man habe die Möglichkeit erör-
tert, das Problem der Schulden 
Kasachstans gegenüber der deut-
schen Exportkreditversicherung 
mit Hilfe der kasachischen Ver-
waltungsholding Baytarek und der 
kasachischen Entwicklungsbank 
möglichst bald zu lösen.“6

Die Zahlen des Finanzministeri-
ums sprechen dafür, dass dies 
gelungen ist. Allerdings sind die 
Zahlen nicht mit denen aus dem 
Euler-Hermes-Jahresbericht kon-
gruent, die nur von Rückzahlungen 
im Umfang von 49 Millionen Euro 
ausgehen. Offensichtlich bezieht 
die Angabe auf der BMF-Website 
sowohl Forderungen an den öffent-
lichen wie auch den privaten Sek-
tor mit ein.

Wesentliche Reduzierungen lassen 
sich auch bei Brasilien (-70 Pro-
zent von 197 Millionen Euro auf 
59 Millionen Euro – insbesondere 
durch Abbau von Handelsforderun-
gen) und der Ukraine (-62 Prozent 
von 138 Millionen auf 53 Millionen 
Euro – allein Abbau von Handels-
forderungen) feststellen.

Beim Iran setzt sich die seit einigen 
Jahren zunehmende Verschuldung 
durch Handelsschulden fort. In den 
letzten Jahren ist die Verschul-
dung von 5 Millionen Euro (2011) 
auf jetzt 552 Millionen Euro ge-
stiegen. Es ist davon auszugehen, 
dass diese Entwicklung sich nach 

der Einigung im Atomstreit weiter 
fortsetzen wird. Im Jahresbericht 
über die Exportkreditgarantien der 
Bundesrepublik Deutschland be-
schreibt der damalige Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel ein 
„großes Exportpotential gerade für 
deutsche Unternehmen“7. Zudem 
wird darauf hingewiesen, dass die 
„Auszahlungen für Schäden“ durch 
Euler Hermes zurückgegangen 
seien. „Hauptursache ist der Rück-
gang von Auszahlungen für politi-
sche Schäden für Iran auf 94,2 Mio. 
Euro (Vorjahr 287,10 Mio. Euro).“8 

Auch die Entwicklungen der Ver-
schuldung Simbabwes sind gra-
vierend, erhöhen sie den Schul-
denstand doch um 68,4 Prozent 
auf nun 682 Millionen Euro. Nicht 
nur die Handelsforderungen sind 
hier auf 268 Millionen Euro gestie-
gen9, sondern auch im Bereich der 
Finanziellen Zusammenarbeit ist 
ein enormer Anstieg von 332 Mil-
lionen Euro im Jahr 2014 auf 
414 Millionen 2015 festzustellen. In 
den vergangenen Jahren war der 
Anstieg niemals höher als 10 Mil-
lionen Euro, in der Regel sogar 
unter 5 Millionen Euro.10 Die Er-
klärung dafür ist eine Veränderung 
der Berechnungsgrundlage. Dies 
ist auch die Begründung im Fall 
Nordkorea, dessen Handelsschul-
den in den letzten Jahren konstant 
bei 117 Millionen Euro gelegen 
hatten und nun auf 504 Millionen 
gestiegen sind. Die beiden Staaten 
sind die einzigen, die in großem 
Stil Verzugszinsen an Deutschland 
zu zahlen haben, welche bislang 
in die Angabe der Forderungsbe-
stände nicht eingeflossen sind. Im 
Hinblick darauf dass zumindest in 
ersterem Fall eine Regelung bald 
bevorstehen könnte (Simbabwe 
kann formal noch in die HIPC-Initi-
ative aufgenommen werden), mel-
det Deutschland vorsorglich schon 
mal deutlich erhöhte Forderungen 
an, um ein relativ größeres Stück 
von dem nach der Entschuldung 
absehbar ziemlich kleinen Kuchen 
abzubekommen. In Nordkorea ist 
eine multilaterale Schuldenrege-
lung eher nicht zu erwarten, aber 
man hat es vorgezogen, Verzugs-
zinsen bei dieser Gelegenheit in 
gleicher Weise anzugeben. 

______________________
5 owc Verlag für Außenwirtschaft: „Aus-
gebremst: Der Handel mit Kasachstan 
könnte dynamischer sein“, 06.04.2013, 
owc.de/2013/04/06/ausgebremst-der-han-
del-mit-kasachstan-koennte-dynami-
scher-sein/.
6 AHK: „Delegation der Deutschen Wirt-
schaft für Zentralasien: Kasachstan will 
Probleme mit Hermes-Exportkreditversi-
cherungen lösen“, 06.03.2014, zentralasi-
en.ahk.de/news/einzelansicht-nachrichten/
artikel/kasachstan-will-probleme-mit-her-
mes-exportkreditversicherungen-loesen. 
7 Euler-Hermes: „Exportgarantien der Bun-
desrepublik Deutschland. Jahresbericht 
2015“, S. 4.
8 Ebd., S. 68.
9 2013: 73 Mio. Euro.
10 2014: +5 Mio. Euro, 2013: +4 Mio. Euro, 
2012: +9 Mio. Euro, 2011: -1 Mio. Euro.
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Großschuldner

Wenn man den Blick weiter nach 
oben wirft auf die Großschuldner 
mit mehr als 1 Milliarde Euro Schul-
den, hat sich weder in der Anzahl, 
noch in der Reihenfolge etwas ver-
ändert. Aktuell sind dies (Angaben 
in Millionen Euro):
•    Ägypten 2.321   (-69)
•    Argentinien 2.309  (+73)
•    Indien 1.929 (-202)
•    China, VR 1.375   (-41)
•    Pakistan 1.239   (-11)

Mit zwei Ausnahmen läuft der 
Schuldenabbau sehr ähnlich den 
Entwicklungen aus dem letzten 
Jahr. 

Indien hat den Schuldenberg 
stärker reduziert. Zum einen wur-
den – anders als in den Vorjah-
ren – nun auch Forderungen aus 
Handelsgeschäften reduziert (um 
50 Mio. Euro). Diese sind dadurch 
auf 17 Millionen Euro gesunken 
und damit im Vergleich fast ver-
schwunden. Der weitaus höhere 
Posten der Forderungen aus Fi-
nanzieller Zusammenarbeit ist um 
152 Millionen Euro auf 1.912 Milli-
onen Euro reduziert worden. Dies 
ist eine deutliche Reduktion im 
Vergleich zu den Vorjahren, in de-
nen zwischen 40 und 80 Millionen 
Euro aus den Schuldbüchern ver-
schwanden. 

Etwas unklar ist das weitere Vor-
gehen in Bezug auf das argentini-
sche Schuldenaufkommen. 2014 
wurde ein Rückzahlungsabkom-
men mit dem Pariser Club getrof-
fen und im gleichen Jahr wurde 
zu für Argentinien unvorteilhaften 
Bedingungen mit der Rückzahlung 
begonnen. 2015 hingegen stieg 
die Verschuldung bei Deutschland 
wieder an. Im gleichen Jahr leis-
tete Argentinien mit 130 Millionen 
Euro unter allen Schuldnern mit 
Abstand die höchsten Zinszahlun-
gen auf seine Handelsschulden 
bei Deutschland.11 Dass der Schul-
denstand bei Deutschland trotz-
dem erheblich gestiegen ist, ist 
darauf zurückzuführen, dass nach 
der Vereinbarung von 2014 nun 
erstmals Klarheit über die Höhe 
der bislang unberücksichtigten Zin-

sen besteht. Diese wurden bei der 
Angabe des Forderungsbestands 
nun eingerechnet. Neue Deckun-
gen oder Schäden bei Argentinien 
hat es 2015 nicht gegeben. Ob die 
aktuelle argentinische Regierung 
angesichts der anhaltenden wirt-
schaftlichen Schwäche diesen ehr-
geizigen Rückzahlungsplan, der 
noch von der Kirchner-Regierung 
vereinbart worden war, durchhal-
ten kann, bleibt abzuwarten.

Unklarheiten: FZ-Forderungen 
aus Public Private Partnerships12

Das Bemühen der Bundesregie-
rung, zusätzliches privates Kapital 
für Entwicklungs- und Schwellen-
länder zu mobilisieren, führt zu 
weiteren deutschen Forderungen, 
welche in der Tabelle nicht voll-
ständig abgebildet werden.

In der Antwort der Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfrage der bünd-
nisgrünen Bundestagsfraktion13 
wurde deutlich, dass Schulden, 
die aus der Ko-Finanzierung pri-
vater Investitionen resultieren, nur 
teilweise in der Rubrik „FZ-Forde-
rungen“ erfasst werden. Tabelle 2 
(S. 24) zeigt von der Bundesregie-
rung zum 31.12.2015 ausgewiese-
nen Forderungen im Zusammen-
hang mit PPP-Geschäften.

In der von BMF, BMZ und KfW an-
gewandten Logik sind die „Darle-
hen aus Haushaltsmitteln“ Teile der 
vom BMF ausgewiesenen gesam-
ten FZ-Forderungen mit Ausnahme 
der nicht ländermäßig aufgeschlüs-
selten Beträge „Alle Entwicklungs-
länder“ und „BCIE“. Dabei handelt 
es sich um Forderungen der Bun-
desregierung gegenüber multi-
lateralen Finanzinstitutionen, die 
bislang in den Aufstellungen des 
BMF (und daher auch bislang im 
Schuldenreport) nicht berücksich-
tigt wurden. Das ist zweifellos eine 
Unschärfe in der Darstellung der 
Gläubigerposition gegenüber Ent-
wicklungs- und Schwellenländern, 
die aber mit knapp 100 Millionen 
Euro zumindest im Moment nicht 
allzu sehr ins Gewicht fällt.

Allerdings gibt es eine weitere In-
kongruenz zwischen den beiden 

______________________
11 Euler-Hermes: „Exportgarantien der Bun-
desrepublik Deutschland. Jahresbericht 
2015“, S. 70.
12 Zum Wesen von PPPs im Allgemeinen 
und ihrer Problematik siehe den Artikel  
„Investmentfonds übernehmen Entwick-
lungspolitik – Der  AATIF-Fonds als Ent-
wicklungsfinanzierung für die Agrarindust-
rie“ auf Seite 40 in diesem Schuldenreport.
13 Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die 
Grünen „Globale Investitionen für nach-
haltige Entwicklung“ vom 16. Januar 2017 
(Bundestagsdrucksache 18/10709).
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Tabelle 1 - Deutsche Forderungen aus Mitteln der Finanziellen Zusammenarbeit und aus Handelsforde-
rungen (in Millionen Euro)

Land
2015 2014

FZ Han-
delsf.

Gesamt Verän-
derung

in  
Prozent

FZ Han-
delsf.

Gesamt

Ägypten 2.278 43 2.321 -69 -2,9%  2.265    125    2.390   
Albanien 126 - 126 2 1,6%  124    -      124   
Algerien 6 - 6 -2 -25,0%  7    1    8   
Argentinien 64 2245 2309 73 3,3%  65    2.171    2.236   
Armenien 97 - 97 -3 -3,0%  100    -      100   
Aserbaidschan 70 - 70 2 2,9%  67    1    68   
Bolivien 43 - 43 - 0,0%  43    -      43   
Bosnien und Herzegowina 22 39 61 -23 -27,4%  42    42    84   
Brasilien 59 - 59 -138 -70,1%  63    134    197   
Bulgarien 10 38 48 -44 -47,8%  10    82    92   
Burkina Faso - - - -1 -100,0%  -      1    1   
Chile 46 - 46 46 Neu  -      -      -     
China, VR 1.375 - 1375 -41 -2,9%  1.415    1    1.416   
Costa Rica 17 - 17 - 0,0%  17    -      17   
Côte d'Ivoire 53 - 53 -36 -40,4%  53    36    89   
Dominik. Republik 18 2 20 -6 -23,1%  20    6    26   
Ecuador 17 8 25 - 0,0%  11    14    25   
El Salvador 100 - 100 -1 -1,0%  101    -      101   
Gabun 3 25 28 -6 -17,6%  4    30    34   
Georgien 156 - 156 -3 -1,9%  159    -      159   
Ghana 183 - 183 15 8,9%  158    10    168   
Guatemala 53 - 53 -2 -3,6%  55    -      55   
Guinea-Bissau - 1 1 - 0,0%  -      1    1   
Honduras 31 - 31 5 19,2%  26    -      26   
Indien 1.912 17 1929 -202 -9,5%  2.064    67    2.131   
Indonesien 616 - 616 -223 -26,6%  656    183    839   
Irak - 926 926 212 29,7%  -      714    714   
Iran - 552 552 141 34,3%  -      411    411   
Jamaika 13 - 13 -2 -13,3%  15    -      15   
Jemen - 1 1 - 0,0%  -      1    1   
Jordanien 266 - 266 - 0,0%  266    -      266   
Jungferninseln, brit. - - - -1 -100,0%  -      1    1   
Kambodscha - 1 1 -1 -50,0%  -      2    2   
Kamerun 23 5 28 -2 -6,7%  24    6    30   
Kasachstan 17 - 17 -302 -94,7%  18    301    319   
Kenia 217 3 220 -11 -4,8%  225    6    231   
Kirgisistan 86 6 92 8 9,5%  79    5    84   
Kolumbien 31 - 31 -9 -22,5%  34    6    40   
Korea DVR (Nord) - 504 504 387 330,8%  -      117    117   
Kosovo 5 - 5 3 150,0%  2    -      2   
Kroatien 3 3 -5 -62,5%  2    6    8   
Kuba - 51 51 -8 -13,6%  -      59    59   
Libanon 8 - 8 2 33,3%  6    -      6   
Malaysia - - - -43 -100,0%  -      43    43   
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Tabelle 1 - Deutsche Forderungen aus Mitteln der Finanziellen Zusammenarbeit und aus Handelsforde-
rungen (in Millionen Euro)

Land
2015 2014

FZ Han-
delsf.

Gesamt Verän-
derung

in  
Prozent

FZ Han-
delsf.

Gesamt
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Côte d'Ivoire 53 - 53 -36 -40,4%  53    36    89   
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Guinea-Bissau - 1 1 - 0,0%  -      1    1   
Honduras 31 - 31 5 19,2%  26    -      26   
Indien 1.912 17 1929 -202 -9,5%  2.064    67    2.131   
Indonesien 616 - 616 -223 -26,6%  656    183    839   
Irak - 926 926 212 29,7%  -      714    714   
Iran - 552 552 141 34,3%  -      411    411   
Jamaika 13 - 13 -2 -13,3%  15    -      15   
Jemen - 1 1 - 0,0%  -      1    1   
Jordanien 266 - 266 - 0,0%  266    -      266   
Jungferninseln, brit. - - - -1 -100,0%  -      1    1   
Kambodscha - 1 1 -1 -50,0%  -      2    2   
Kamerun 23 5 28 -2 -6,7%  24    6    30   
Kasachstan 17 - 17 -302 -94,7%  18    301    319   
Kenia 217 3 220 -11 -4,8%  225    6    231   
Kirgisistan 86 6 92 8 9,5%  79    5    84   
Kolumbien 31 - 31 -9 -22,5%  34    6    40   
Korea DVR (Nord) - 504 504 387 330,8%  -      117    117   
Kosovo 5 - 5 3 150,0%  2    -      2   
Kroatien 3 3 -5 -62,5%  2    6    8   
Kuba - 51 51 -8 -13,6%  -      59    59   
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Fortsetzung Tabelle 1 - Deutsche Forderungen aus Mitteln der Finanziellen Zusammenarbeit und aus 
Handelsforderungen (in Millionen Euro)

Land
2015 2014

FZ Han-
delsf.

Gesamt Verän-
derung

in  
Prozent

FZ Han-
delsf.

Gesamt

Marokko 297 - 297 -22 -6,9%  302    17    319   
Mauretanien - - - -2 -100,0%  -      2    2   
Mauritius - - - -1 -100,0%  1    -      1   
Mazedonien 30 - 30 -1 -3,2%  31    -      31   
Moldau 6 12 18 11 157,1%  7    -      7   
Mongolei 94 - 94 -9 -8,7%  91    12    103   
Montenegro 1 21 22 - 0,0%  1    21    22   
Myanmar 113 542 655 32 5,1%  119    504    623   
Namibia 67 - 67 -5 -6,9%  72    -      72   
Nicaragua 17 - 17 - 0,0%  17    -      17   
Nigeria 11 - 11 -2 -15,4%  11    2    13   
Pakistan 1.051 188 1239 -11 -0,9%  1.046    204    1.250   
Paläst. Gebiete 5 - 5 - 0,0%  5    -      5   
Papua-Neuguinea 7 - 7 -1 -12,5%  8    -      8   
Paraguay 15 - 15 -2 -11,8%  16    1    17   
Peru 215 - 215 -7 -3,2%  217    5    222   
Philippinen 128 - 128 -3 -2,3%  131    -      131   
Rumänien 15 - 15 -1 -6,3%  15    1    16   
Rußland R.F. 0 - - -88 -100,0%  -      88    88   
Saudi Arabien 0 - - -44 -100,0%  -      44    44   
Serbien 177 179 356 4 1,1%  177    175    352   
Seychellen 3 - 3 - 0,0%  3    -      3   
Simbabwe 414 268 682 277 68,4%  332    73    405   
Singapur - - - -209 -100,0%  -      209    209   
Sri Lanka 256 - 256 -12 -4,5%  268    -      268   
Sudan - 323 323 56 21,0%  -      267    267   
Südafrika 77 - 77 -4 -4,9%  81    -      81   
Swasiland 6 - 6 -1 -14,3%  7    -      7   
Syrien 126 223 349 55 18,7%  123    171    294   
Tadschikistan 18 - 18 - 0,0%  18    -      18   
Thailand 67 - 67 -11 -14,1%  74    4    78   
Togo - - - -2 -100,0%  -      2    2   
Tonga 2 - 2 - 0,0%  2    -      2   
Tunesien 143 - 143 - 0,0%  141    2    143   
Turkmenistan - - - -1 -100,0%  -      1    1   
Uganda - - - -1 -100,0%  -      1    1   
Ukraine 7 46 53 -85 -61,6%  7    131    138   
Uruguay 3 - 3 -2 -40,0%  3    2    5   
Usbekistan 139 - 139 -4 -2,8%  143    -      143   
VAE, Dubai - - - -2 -100,0%  -      2    2   
VAE, Abu Dabi - - - -40 -100,0%  -      40    40   
Venezuela - - - -23 -100,0%  -      23    23   
Vietnam 226 8 234 -4 -1,7%  220    18    238   
Weißrussland - - - -3 -100,0%  -      3    3   
Gesamt 11.760 6.277 18.037 -456  11.885    6.608    18.493   
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Tabellen, denn die PPP-bezoge-
nen Forderungen decken alle bis 
zum Stichtag 31.12.2015 getä-
tigten Zusagen ab, während die 
BMF-Tabelle alle zum gleichen 
Datum ausgezahlten Beträge auf-
listet. Fragen wirft die Türkei auf, 
die in der BMF-Liste überhaupt 
nicht auftaucht, in der PPP-Liste 
aber immerhin mit Haushaltsmit-
teln von knapp 37 Millionen Euro 
steht. Zwei Erklärungen sind denk-
bar: Entweder sind diese Schul-
den aus PPP-Geschäften vor dem 
31.12.2015 zugesagt, aber noch 
nicht ausgezahlt, oder sie wurden 
vom BMF nicht aufgeführt, weil die 
Türkei ein europäisches OECD-
Land ist.14

Unklar ist, ob neben den 
BMZ-Haushaltsmitteln auch die 
KfW-Marktmittel vom BMF un-
ter den deutschen Forderungen 
aus der Finanziellen Zusammen-

arbeit aufgeführt werden. Auch 
KfW-Marktmittel müssen die Kri-
terien des Development Assistan-
ce Council (DAC) für Official De-
velopment Aid (ODA) erfüllen. 
Es handelt sich dabei um Mittel, 
die die KfW dank ihres optimalen 
Ratings am Kapitalmarkt zu sehr 
günstigen Konditionen aufnehmen 
und entsprechend günstig weiter-
geben kann. Diese Forderungen 
werden an das Finanzministerium 
gemeldet, dort aber offenbar nicht 
vollständig in die Forderungsliste 
aufgenommen, wie man an den 
weiteren Diskrepanzen bei Kam-
bodscha, Mauritius, Mexiko und 
Marokko erkennen kann.

Es ist zu hoffen, dass diese Un-
klarheiten bei der Berichterstattung 
über die deutschen Forderungs-
bestände bei der nächsten Aktu-
alisierung der Darstellung auf der 
BMF-Homepage beseitigt werden. 
Festgehalten werden kann jetzt 
schon, dass die deutschen For-
derungen an Entwicklungs- und 
Schwellenländer aus der Entwick-
lungszusammenarbeit höher sind 
als bislang vom BMF – und unter 
Berufung auf das Finanzministeri-
um auch von erlassjahr.de – aus-
gewiesen.

Schuldenumwandlung

Seit 1993 verfügt Deutschland als 
eines von wenigen Gläubigerlän-
dern über die Möglichkeit, auf Ent-
wicklungshilfe-Rückzahlungen är-
merer Länder zu verzichten, wenn 
das Partnerland im Gegenzug Mit-
tel in nationaler Währung für mit 
dem BMZ vereinbarte Vorhaben 
des Umweltschutzes oder der sozi-
alen Entwicklung bereitstellt. Diese 
jährlich im Haushaltsgesetz fort-
geschriebene „Schuldenumwand-
lungsfazilität“ umfasste in den letz-
ten Jahren jeweils 150 Millionen 
Euro.

Allerdings waren von 2011 bis 
2014 keine neuen Umwandlungen 
vereinbart worden, weil das Bun-
desfinanzministerium mit einem 
bürokratischen Trick die Umset-
zung der Fazilität durch das Ent-
wicklungsministerium verhindert 
hatte.15

Tabelle 2 - Darlehen der deutschen FZ für laufende investive PPP-Pro-
jekte pro Land

Land
Darlehen (EUR) aus

Haushaltsmitteln Marktmitteln

Afrika 27.470.794,21

Alle Entwicklungsländer 53.455.452,54 401.568.960,00

Armenien 3.941.812,04 50.000.000,00

BCIE - Zentramerikanische Entwicklungsbank 43.975.269,64 177.657.115,40

Chile 9.612.918,81 19.225.837,62

China 27.640.652,13 27.359.347,87

Costa Rica 4.607.015,67 29.917.031,04

Ghana 13.000.000,00

Indien 34.302.800,31 315.000.000,00

Indonesien 3.106.286,50 60.000.000,00

Jordanien 14.999.378,22

Kambodscha 1.517.105,36

Kenia 19.124.210,69 22.582.921,60

Marokko 71.083.535,59 786.000.000,00

Mauritius 8.910.490,12

Mexiko 35.335.689,00

Nicaragua 6.000.000,00

Peru 22.548.693,05 35.583.160,26

Südosteuropa 10.000.000,00

Tunesien 30.810.138,92 46.707.359,11

Türkei 36.701.035,00 93.050.000,00

SUMME 394.909.199,11 2.147.885.811,59
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen 
„Globale Investitionen für nachhaltige Entwicklung“ vom 16. Januar 2017 (Bundes-
tagsdrucksache 18/10709); Daten KfW Entwicklungsbank; Stand 31.12.2015; eigene 
Darstellung.

______________________
14 Da das OECD-Land Chile in der Tabelle 
des BMF aufgeführt wird, ist es denkbar, 
dass das Finanzministerium bewusst euro-
päische OECD-Länder nicht aufführt. Dafür 
spricht, dass in den internen Meldungen 
der KfW an das Ministerium ausdrücklich 
auch die Griechenland-Kredite aufgeführt 
werden, Griechenland in der Darstellung 
des BMF jedoch seit 2014 nicht mehr 
geführt wird.
15 Siehe ausführlich dazu: Kaiser, J.: „Die 
deutsche Schuldenumwandlungsfazili-
tät - Ein Lehrstück über mächtige und 
ohnmächtige Ministerien“, in: erlassjahr.de/
Misereor: Schuldenreport 2015, S.33-37.
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Auf Druck von erlassjahr.de und 
Partnern aus generell infrage kom-
menden Ländern gelang es dem 
BMZ dann Ende 2015 in einer in-
terministeriellen Abstimmung, die 
Blockade aufzubrechen. Vereinbart 
wurden im gleichen Jahr dann aber 
nur noch kleinere Umwandlungen 
mit Kirgisistan und Papua-Neugui-
nea, welche beide noch nicht um-
gesetzt sind.

2016 sah es nicht viel besser aus: 
Auch wegen personeller Unterbe-
setzung im BMZ gelang es erst kurz 
vor Ende des Jahres, die Zustim-
mung des Bundestagshaushalts-
ausschusses für eine Umwandlung 
mit El Salvador unter dem Debt-
2Health-Programm des Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria einzuholen. Mit einem 
Volumen von nur 15 Millionen Euro 
ist dieser Swap aber recht klein, so 
dass das eigentlich mögliche Volu-
men für Schuldenumwandlungen 
auch 2016 bei Weitem nicht ausge-
schöpft werden konnte.

Ausgelaufen ist 2016 eines der in-
novativsten und ambitioniertesten 
Projekte, welche aus der Fazilität 
finanziert wurden, der Deutsch-Pe-
ruanische Gegenwertfonds. Beim 
Fondo Peruano Alemán (FPA) wur-
den die von der Regierung aufzu-
bringenden Gegenwertmittel nicht 
von vornherein bestimmten Ent-
wicklungsvorhaben zugeordnet, 
sondern in einen Gegenwertfonds 
eingezahlt, welcher von den bei-
den Regierungen sowie der peru-
anischen Zivilgesellschaft gemein-
sam verwaltet wurde. Damit war 

der FPA nicht nur ein innovatives 
Instrument der Entwicklungsfinan-
zierung, sondern setzte auch im 
Hinblick auf die Partizipation der 
Zivilgesellschaft Maßstäbe.16

Bemühungen, den Fonds durch er-
neute Umwandlungen aufrecht zu 
erhalten, waren nicht erfolgreich, 
da Perus Schuldenindikatoren zwi-
schenzeitlich deutlich gefallen wa-
ren. Ironischerweise würden die in 
diesem Schuldenreport dokumen-
tierten Indikatoren für Ende 2015 
das Land wieder qualifizieren. Al-
lerdings ist Peru inzwischen auch 
von der Weltbank vom „Land mit 
Niedrigem Mittleren Einkommen“ 
(LMIC)  zu einem „Land mit Höhe-
rem Mittlerem Einkommen“ (UMIC) 
hochgestuft worden. Damit ist das 
Land nicht mehr in der Gruppe po-
tenzieller Empfängerländer.

2017 sind insgesamt 23 Länder mit 
niedrigem oder niedrigem-mittle-
rem Einkommen für Schuldenum-
wandlungen im Rahmen der deut-
schen Fazilität qualifiziert (siehe 
Box 1), davon 18 durch die Höhe 
ihrer Schuldenindikatoren und 9 
durch laufende Abkommen mit dem 
Pariser Club; vier von diesen quali-
fizieren sich unter beiden Kriterien. 
Bei Konzentration der Mittel auf 
wenige dieser Länder, und vor al-
lem indem man die Fazilität endlich 
wieder voll ausschöpft, könnte die 
Bundesregierung durchaus spür-
bare Effekte – etwa zur Bekämp-
fung von Fluchtursachen – erzie-
len. Wenn man meint, nicht mehr 
geben zu können, ist weniger neh-
men immer eine gute Alternative. 

Box 1 - Aktuell qualifizierte Länder 
für Schuldenumwandlungen im 
Rahmen der deutschen Fazilität

• Armenien
• Ägypten
• Elfenbeinküste
• El Salvador
• Ghana
• Guatemala
• Honduras
• Indonesien
• Kenia
• Kirgisistan
• Moldau
• Mongolei
• Myanmar
• Nicaragua
• Pakistan
• Papua-Neuguinea
• Simbabwe
• Sri Lanka
• Tadschikistan
• Tonga
• Tunesien
• Ukraine
• Vietnam

______________________
16 Eine ausführliche Bilanz der Arbeit 
des FPA hat die Informationsstelle Peru 
gezogen: Merk, B.: „Deutsch-Peruani-
scher Gegenwertfonds beendet nach 13 
Jahren seine Arbeit. Eine Bilanz“, Freiburg, 
Februar 2017, www.infostelle-peru.de/web/
wp-content/uploads/2017/02/Gegenwert-
fondsBericht0217HP-1-1.pdf. 
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Die Problematik wachsender 
Staatsschulden in vielen Entwick-
lungs- und Schwellenländern ist 
ein grundlegendes Hindernis für 
die nachhaltige Entwicklung, die 
Bekämpfung von Armut und die 
Verringerung von sozialen Un-
gleichheiten. Eine drückend hohe 
Schuldenlast, gekoppelt mit sinken-
den oder ohnehin geringen Staats-
einnahmen aufgrund stagnierender 
Rohstoffpreise, verringert die poli-
tischen Handlungsspielräume der 
Regierungen, die für wirtschaftli-
ches Wachstum und Entwicklung 
notwendigen Investitionen zu täti-
gen und in angemessener Art und 
Weise in öffentliche Grunddienst-
leistungen zu investieren. 

Die Staatsschuldenproblematik ist 
für die G20-Staaten auch ein The-
ma von zentraler Bedeutung, da 
sie selbst betroffen sind. Derzeit 
finden sich den Berechnungen des 
Internationalen Währungsfonds 
(IWF) zufolge mit Japan und Itali-
en zwei G20-Mitglieder unter den 
Top 10 der Länder mit der höchsten 
Staatsschuldenquote, dicht gefolgt 
von den USA, die weltweit an 11. 
Stelle stehen (siehe Abbildung 1).

Die G20-Finanzminister stellten im 
Februar 2016 eine generelle Zunah-
me der Krisenanfälligkeit in ihren 
Volkswirtschaften fest: „The downsi-
de risks and vulnerabilities have ri-
sen, against the backdrop of volatile 
capital flows, a large drop of com-
modity prices, escalated geopoliti-
cal tensions, the shock of a potential 
UK exit from the European Union 
and a large and increasing number 
of refugees in some regions”.1 Eine 
drückende Schuldenlast und die 
damit verbundene Sparpolitik der 
öffentlichen Haushalte bremst wirt-
schaftliches Wachstum weiter und 
führt damit fast zwangsläufig zu we-
niger Beschäftigung und steigenden 
sozialen Spannungen. Kommt es 
zu einer Schuldenkrise infolge einer 
drohenden Zahlungsunfähigkeit, so 
werden die Sparprogramme vielfach 
noch durch Kürzung der öffentlichen 
Ausgaben, Erhöhung von Konsum- 
und Verbrauchssteuern und Einspa-
rungen bei Programmen der sozi-
alen Sicherung verschärft, letztlich 
auf Kosten der Bevölkerung.

Eine Analyse der Abschlussdoku-
mente zurückliegender G20-Gipfel 
zeigt, dass sich die G20 den Ri-

Warten auf Godot?
Die G20 und das Thema Staatsverschuldung 

von Dr. Klaus Schilder

Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation): G20 2016 leaders / CC BY 2.5 AR

______________________
1 G20 Finance Ministers and Central Bank 
Governors Meeting, Shanghai, 27.02.2016, 
www.g20.utoronto.ca/2016/160227-finan-
ce-en.html.
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siken einer neuen Schuldenkrise 
zum Trotz erst seit einigen Jahren 
mit der Problematik der Staatsver-
schuldung beschäftigt haben, und 
das vor allem mit Blick auf die Si-
tuation in Schwellen- und Entwick-
lungsländern. So bezogen sich die 
G20 unter russischer Präsident-
schaft im Jahr 2013 lediglich auf 
die Anerkennung der Bedeutung 
der Richtlinien für das öffentliche 
Schuldenmanagement sowie der 
Schuldentragfähigkeitsanalysen 
von IWF und Weltbank für Niedrig-
einkommensländer und würdigten 
die kapazitätsfördernden Maßnah-
men der Bretton-Woods-Zwillinge 
in diesem Bereich.2 Auch ein Jahr 
später unter australischer Präsi-
dentschaft fanden sich mit dem Ver-
weis auf die Bedeutung der Klau-
seln für kollektive Umschuldungen 
(Collective Actions Clauses, CACs) 
und sogenannter Gleichrangig-
keitsklauseln (pari passu) nur we-
nige Worte zur Restrukturierung 
staatlicher Schuldenlasten in der 
G20-Abschlusserklärung.3 In ähnli-
cher Weise würdigten die G20 auch 
im Jahr 2015 unter der türkischen 
G20-Präsidentschaft die interna-
tionalen Fortschritte im Schulden-
management und unterstrichen 
die Bedeutung der Tragfähigkeits-
analysen insbesondere für Nied-
rigeinkommensländer.4 Als China 

im Jahr 2016 die Präsidentschaft 
der G20 übernahm, überraschte 
das Land die Öffentlichkeit mit der 
Bereitschaft, weitere Schritte zur 
Reform des internationalen Finanz-
systems zu gehen. China setzte 
die Frage der Restrukturierung von 
Staatsschulden und ein mögliches 
zukünftiges Staateninsolvenzver-
fahren auf die Tagesordnung der 
mächtigsten Wirtschaftsmächte der 
Welt.5 Zuvor hatten die G20 ein sol-
ches systemisches Interesse an ei-
nem geordneten Insolvenzverfah-
ren nicht erkennen lassen. Bereits 
das erste Treffen der G20-Finanz-
minister/innen im Februar 2016 en-
dete mit einem klaren Bekenntnis 
zur Weiterarbeit an einem solchen 
Verfahren sowie der Verbesserung 
der Schuldentragfähigkeitsanaly-
sen von IWF und Weltbank: „We 
will continue to promote the order-
liness and predictability of sover-
eign debt restructuring processes 
and strengthen debt sustainability 
frameworks.“6

In der Abschlusserklärung des 
G20-Gipfels in Hangzhou findet 
sich aber jenseits der floskelhaf-
ten Bereitschaft zur Unterstützung 
nachhaltiger Schuldenmanage-
mentprozesse nur ein allgemeiner 
Bezug zur Arbeit des Pariser Club, 
einem informellen Zusammen-

______________________
2 Vgl. G20 Leaders’ Declaration, St. Pe-
tersburg, 06.09.2013, www.g20.utoronto.
ca/2013/2013-0906-declaration.html.
3 Vgl. G20 Leaders’ Communiqué, Bris-
bane, 16.11.2014, www.g20.utoronto.
ca/2014/2014-1116-communique.html.
4 Vgl. G20 Leaders’ Communiqué, 
Antalya, 16.11.2015, www.g20.utoronto.
ca/2015/151116-communique.html.
5 Vgl. Rede des chinesischen Staats-
präsidenten Xi Jinping zu den Priori-
täten der G20-Präsidentschaft 2016 
in China, Peking, 01.12.2015, www.
g20chn.org/English/Speeches/201512/
P020151201040461460841.pdf.
6 G20 Finance Ministers and Central Bank 
Governors Meeting, Shanghai, 27.02.2016.

Abbildung 1 - Staatsschuldenquoten der G20-Länder (2015)

In Klammern stehende Zahlen geben jeweils die Position im weltweiten Vergleich der 
Staatsschuldenquoten an. 
Quelle: IMF World Economic Outlook Database.
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verfahren in der Vollversammlung 
der Vereinten Nationen. Dieser 
war von der Gruppe der Entwick-
lungs- und Schwellenländer (G77 
und China) auf den Weg gebracht 
worden.

Deutschland hat sich für seine 
G20-Präsidentschaft 2017 als ei-
nen von drei Schwerpunkten die 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
der internationalen Finanzarchitek-
tur zum Ziel gesetzt. Dazu zählt die 
Absicht, durch geeignete Maßnah-
men die Schuldentragfähigkeit als 
Voraussetzung für die Stabilität der 
Finanzmärkte zu verbessern. Denn 
für viele Länder gibt es derzeit kei-
ne verlässlichen Strukturen oder 
Verfahren, um im Falle einer Schul-
denkrise eine schnelle und effizien-
te Lösung zu finden. Deutschland 
beabsichtigt, gemeinsam mit den 
G20 daran zu arbeiten, Schulden-
tragfähigkeitsprinzipien insbeson-
dere für Niedrigeinkommenslän-
der zu entwickeln.9 Als weitere 
Arbeitsfelder für die G20 wurden 
im Finanzministerium der Abbau 
der öffentlichen und privaten Ver-
schuldung sowie Überlegungen 
zur Reduzierung der Verschuldung 
von Industriestaaten genannt. Die 

schluss der wichtigsten öffentlichen 
Gläubiger: „We underline the im-
portance of promoting sound and 
sustainable financing practices and 
will continue to improve debt rest-
ructuring processes. We support 
the continued effort to incorporate 
the enhanced contractual clauses 
into sovereign bonds. We support 
the Paris Club's discussion of a 
range of sovereign debt issues, 
and the ongoing work of the Paris 
Club, as the principal international 
forum for restructuring official bi-
lateral debt, towards the broader 
inclusion of emerging creditors.“7 
Erst im G20-Hangzhou-Aktions-
plan wird darüber hinaus Bezug auf 
die Notwendigkeit weiterer Arbeit 
hin zu einem ordentlichen Staa-
teninsolvenzverfahren genommen: 
„We support the efforts to explore 
the cost and feasibility of the inclu-
sion of the enhanced contractual 
clauses in existing stock of sover-
eign debt, as well as examining and 
discussing additional measures to 
smooth the sovereign debt rest-
ructuring processes.“8 Verstanden 
werden muss die chinesische Initi-
ative auf dem Hintergrund des ge-
leichzeitig laufenden Prozesses für 
ein geordnetes Staateninsolvenz-

______________________
7 G20 Leaders' Communiqué Hangzhou 
Summit, 04.-05.09.2016, www.g20chn.org/
English/Dynamic/201609/t20160906_3396.
html.
8 Hangzhou Action Plan, 08.09.2016, 
www.g20chn.org/English/Documents/Cur-
rent/201609/t20160908_3410.html. 
9 Vgl. G20-Präsidentschaft Schwerpunk-
te im Finanzbereich, 29.11.2016, www.
bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Downloads/Broschueren_Bestellser-
vice/2016-12-01-auf-den-punkt-g20-prae-
sidentschaft.pdf?__blob=publicationFi-
le&v=4.

Die Gruppe der 20 (G20) ist ein internationales Forum für Regierungen und Zentralbank-
gouverneure der zwanzig größten Volkswirtschaften der Welt. Dazu gehören: Argentinien, 
Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Indonesien, Italien, Japan, 
Kanada, Südkorea, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei, USA, Vereinigtes 
Königreich sowie die Europäische Union.
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Unterstützung eines fairen und 
geordneten Entschuldungsmecha-
nismus, über den seit 2014 auf 
UN-Ebene verhandelt wird, zählt 
allerdings nicht zu den deutschen 
Prioritäten.

Durchbruch auf UN-Ebene not-
wendig

Die Vereinten Nationen haben sich 
2015 mit der Agenda 2030 und dem 
darin formulierten Globalen Nach-
haltigkeitsziel (engl. Sustainable 
Development Goal, SDG) 17.4 dazu 
verpflichtet, den „Entwicklungslän-
dern dabei behilflich [zu] sein, durch 
eine koordinierte Politik zur Förde-
rung der Schuldenfinanzierung, der 
Entschuldung beziehungsweise 
der Umschuldung die langfristige 
Tragfähigkeit der Verschuldung zu 
erreichen, und das Problem der 
Auslandsverschuldung hochver-
schuldeter armer Länder an[zu]
gehen, um die Überschuldung zu 
verringern.“10 SDG 17.4 bezieht 
sich insofern auf die bisherigen Ar-
beiten und Initiativen der Vereinten 
Nationen zur Restrukturierung von 
Staatsschulden und zur nachhalti-
gen Kreditvergabe.

Bereits im September 2014 schlug 
der UN-Generalsekretär im Synthe-
sebericht zur Post-2015-Agenda für 
nachhaltige Entwicklung ein interna-
tionales Forum zur Diskussion eines 
transparenten, ordentlichen und par-
tizipativen Verfahrens zur Schulden-
restrukturierung verschuldeter Staa-
ten vor.11 Ein solcher informeller, und 
damit freiwilliger Zusammenschluss 
von Schuldner- und Gläubigerstaa-
ten könnte zwar als Beratungsplatt-
form Verhandlungen unterstützen, 
ist aber kein Ersatz für ein internati-
onal vereinbartes und verbindliches 
Staateninsolvenzverfahren. Dem-
entsprechend haben sich zivilgesell-
schaftliche Organisationen auch im 
Kontext der Überprüfung des Schul-
dentragfähigkeitsrahmens (Debt 
Sustainability Framework) für Nied-
rigeinkommensländern von IWF und 
Weltbank dafür ausgesprochen12, im 
Sinne der Umsetzung des SDG 17.4 
unabhängige Schuldentragfähig-
keitsanalysen auf UN-Ebene durch-
zuführen. 

Im Jahr 2015 hat die UN-Gene-
ralversammlung (mit nur sechs 
Gegenstimmen, darunter fünf aus 
der Gruppe der G20-Staaten ein-
schließlich Deutschlands) neun 
Grundprinzipien für ein geordnetes 
Staateninsolvenzverfahren13 ver-
abschiedet. Dies war das Ergebnis 
des einjährigen Prozesses in der 
UN-Vollversammlung, der von der 
G77 und China initiiert worden war. 
Das Ergebnis bleibt weit hinter dem 
geforderten statuarischen Rahmen-
werk zurück, dessen Erarbeitung in 
dieser kurzen Zeit ohnehin wenig 
realistisch war. Mit den verabschie-
deten Prinzipien bleibt das politi-
sche Fenster für die Weiterarbeit 
an einem internationalen Rechts-
rahmen aber weiterhin offen. Nur 
international verbindliche Regeln 
können Verlässlichkeit bei der Be-
wältigung von Schuldenkrisen wie 
im Falle von Argentinien oder ande-
ren Schuldnerstaaten schaffen.

Notwendige Reformfortschritte

Bereits jetzt ist erkennbar, dass 
dem internationalen Schuldenma-
nagement unter der deutschen 
G20-Präsidentschaft entgegen den 
Erwartungen der internationalen 
Zivilgesellschaft und der G77 nur 
eine geringe Bedeutung beigemes-
sen werden dürfte. Damit erfüllen 
sich die Hoffnungen auf eine Fort-
setzung und Konkretisierung der 
chinesischen Initiative nicht. Dabei 
könnte gerade von Deutschland ein 
wichtiger Impuls dafür ausgehen, 
dass die G20-Staaten als führen-
de Wirtschaftsnationen der Welt 
gemeinsame Schritte für konkrete 
Reformen im internationalen Schul-
denmanagement unternehmen, um 
der Gefahr einer Staatsschulden-
krise in vielen Ländern des Globa-
len Südens durch einen fairen In-
teressensausgleich zwischen den 
Gläubigern und den hoch verschul-
deten Schuldnerstaaten wirksam 
zu begegnen. 

Die deutsche G20-Präsidentschaft 
baut hier bisher auf die Auswei-
tung des Pariser Clubs – doch die 
Geschichte zeigt, dass ein solches 
Kartell wenig nützt, um zukünftige 
Schuldenkrisen abzuwehren und 

______________________
10 UN-Generalversammlung: „Transforma-
tion unserer Welt: Die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung“, Resolution der 
UN-Generalversammlung vom 25. Sep-
tember 2015, www.un.org/Depts/german/
gv-70/band1/ar70001.pdf.
11 Vgl. UN-Generalversammlung: „The 
road to dignity by 2030: Ending poverty, 
transforming all lives and protecting the 
planet“, 04.12.2014, A/69/700, www.
un.org/ga/search/view_doc.asp?sym-
bol=A/69/700&Lang=E.
12 Vgl. Civil Society positions on the IMF 
and World Bank Debt Sustainability 
Framework Review, Juni 2016, jubilee-
debt.org.uk/wp-content/uploads/2016/06/
IMF-and-World-Bank-Debt-Sustainabili-
ty-Framework-Review_06.16.pdf.
13 Vgl. UN-Generalversammlung: „Basic 
Principles for Sovereign Debt Restructu-
ring“, 29.09.2015, UN A/RES/69/319, www.
un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/69/319.
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die Schuldentragfähigkeit hochver-
schuldeter Länder wiederherzustel-
len. Dies kann und sollte nur unter 
dem Dach einer multilateral abge-
stimmten Initiative geschehen. Die 
G20 – und hier insbesondere die 
Industrieländer innerhalb der Grup-
pe – sollten sich daher auch im mul-
tilateralen Rahmen stärker als bis-
her für die Entwicklung eines neuen 
multilateralen Regelwerks für Staa-
teninsolvenzen einsetzen und einen 
solchen Mechanismus mit den not-
wendigen institutionellen Strukturen 
ausstatten. Derzeit ist aber nicht 
erkennbar, dass die G20 unter deut-
schem Vorsitz ernsthaftes Interes-
se daran haben, die Initiativen der 
Vereinten Nationen zur Schaffung 
eines verlässlichen Rechtsrahmens 
für die Umschuldung von Staaten 
unter breiter Einbindung von Ent-
wicklungs- und Schwellenländern 
zu unterstützen. Dazu wäre ein 
deutliches Bekenntnis zur Unter-
stützung der Arbeit der UN-General-
versammlung in der Umsetzung der 
Grundprinzipien für ein Staatenin-
solvenzverfahren nötig. 

Konkret sollte sich die G20 unter 
deutscher Präsidentschaft dafür 
einsetzen, dass

• sich alle Gläubigerstaaten auf 
allen politischen Ebenen an 
der Schaffung eines verbind-
lichen Rechtsrahmens für die 
Umschuldung von öffentlichen 
Schulden beteiligen. Ausnah-
meregelungen für einige Gläu-
bigergruppen sind abzulehnen.

• alle Schulden der hoch ver-
schuldeten Schwellen- und 
Entwicklungsländer in eine 
wirksame Entschuldungsinitia-
tive einbezogen werden.

• die Entscheidung über Schul-
denerlasse von unabhängigen 
Instanzen auf der Basis un-
parteilicher und von Gläubi-
gerinteressen unabhängiger 
Empfehlungen hinsichtlich der 
Tragfähigkeit und der Legiti-
mität der Gläubigeransprüche  
getroffen werden.

• Investor-Staaten-Klageverfah-
ren gegen mögliche negative 

Auswirkungen regulatorischer 
Maßnahmen zur Überwindung 
von Schulden- und Finanzkri-
sen ausgeschlossen werden.

• Kriterien für eine verantwortli-
che Kreditvergabe entwickelt 
werden. Hier können einerseits 
die UNCTAD-Prinzipien zur 
Förderung einer verantwor-
tungsvollen Kreditvergabe und 
andererseits die zivilgesell-
schaftliche Charta zur verant-
wortungsvollen Kreditvergabe 
an Entwicklungsländer14 als 
Blaupause dienen.

• im Zuge einer Staateninsolvenz 
fiskalische Spielräume zur Ge-
währung eines menschenwür-
digen Existenzminimums für 
alle Bürgerinnen und Bürger 
eines betroffenen Schuldner-
staates gewährleistet sind.

• sich alle G20-Staaten an einem 
konstruktiven Dialog über ein 
verbindliches Entschuldungs-
verfahren auf multilateraler 
Ebene beteiligen.

Deutschland hat mit dem Vorsitz 
der G20 im Jahr 2017 auch unter 
schwierigen weltpolitischen Vorzei-
chen die Chance, die Initiative der 
chinesischen G20-Präsidentschaft 
aufzugreifen und fortzusetzen und 
sich für geordnete Verfahren im 
Falle von Staateninsolvenzen ein-
zusetzen. Es gilt, effiziente und 
rechtsverbindliche Vorschläge zu 
entwickeln, die dazu beitragen 
können, die Verschuldungsgefahr 
in vielen Schwellen- und Entwick-
lungsländern zu verringern. Den 
betroffenen Staaten müssen neue 
Spielräume zur Finanzierung der 
zur Umsetzung der SDGs bis 2030 
notwendigen Investitionen in Bil-
dung, Gesundheit und andere so-
ziale Infrastrukturinitiativen geöff-
net werden.

Die Erwartungen der Zivilgesell-
schaft an die deutsche Bundesre-
gierung sind hoch, gehören doch 
vor allem die Menschen in den 
ärmsten hoch verschuldeten Län-
dern zu den Hauptleidtragenden 
der bisherigen fehlgeleiteten Fi-
nanzpolitik der G20!

______________________
14 EURODAD: „Responsible Finance 
Charta”, 2011, eurodad.org/files/integrati-
on/2012/01/Charter-EN-final1.pdf.
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Am 15. September 2016 tat der In-
ternationale Währungsfonds (IWF) 
etwas für seine Verhältnisse sehr 
Ungewöhnliches: Er kündigte ei-
nen so genannten Schuldenaudit 
an, das heißt die Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit von Schulden ei-
nes Mitgliedsstaates bei bestimm-
ten Gläubigern.2 Es geht um Schul-
den der halbstaatlichen Firmen 
beziehungsweise Holdings EMA-
TUM, MAM und Proindicus in Höhe 
von zusammen bis zu 2,3 Milliar-
den US-Dollar, welche nicht nur 
offenbar anders als vorgesehen 
verwendet, sondern auch von der 
Regierung vor dem IWF geheim 
gehalten worden waren. Alle drei 
Unternehmen wurden 2013 und 
2014 eigens zu dem Zweck ge-
gründet, Kredite für die Finanzie-
rung von hauptsächlich maritimen 
Rüstungsgütern zu akquirieren. 
Sie werden in unterschiedlichen 
Konstellationen von der Regierung 
und dem Geheimdienst kontrolliert. 
EMATUM hat erstaunlicherweise 
seinen Sitz in den Niederlanden 
und nicht in Mosambik. Alle drei 
Kredite wurden von der Crédit Su-
isse oder der russischen Privat-
bank VTB bereitgestellt und inzwi-
schen in kleine Tranchen zerlegt 

von Jürgen Kaiser

Mosambik: Ein Land unter dem Ressourcenfluch1

und teilweise an Investoren weiter-
verkauft:3 

• EMATUM ist eigentlich die 
Thunfischfangflotte des Lan-
des; sie nahm 2013 einen Kre-
dit von 850 Millionen US-Dollar 
auf, um in Frankreich Fischer-
boote zu kaufen, die aber nie 
zum Einsatz kamen. Im Sep-
tember 2015 ging EMATUM 
in Konkurs; der Kredit wurde 
in eine Staatsanleihe in Höhe 
von 727 Millionen US-Dollar 
umgewandelt.

• Proindicus ist ein vor der 
mosambikanischen Öffent-
lichkeit verborgenes Unter-
nehmen, das noch vor dem 
EMATUM-Kredit 620 Millionen 
US-Dollar mit einer öffentli-
chen Garantie aufgenommen 
hatte.

• MAM (Mozambique Asset Ma-
nagement) schließlich hatte bei 
der VTB 535 Millionen US-Dol-
lar aufgenommen, um davon 
Schnellboote zu kaufen, sowie 
einen weiterer Kredit in Höhe 
von 221 Millionen US-Dollar 
für Polizeiausrüstungen und 
Panzerwagen für das Innenmi-
nisterium.

______________________
1 Eine frühere Version dieses Textes 
erschien unter dem Titel „Verschuldete 
Zukunft“ im Mosambik-Rundbrief Nr. 93 
des KoordinierungsKreis Mosambik.
2 IMF: „Transcript of a Press Briefing with 
Gerry Rice, Director of the IMF Commu-
nications Department and IMF Spokes-
man“, 15.09.2016, www.imf.org/en/News/
Articles/2016/09/15/tr091516-Transcript-of-
a-Press-Briefing-with-Gerry-Rice-Director-
of-the-IMF-Communications.
3 Zu den Details des Skandals siehe die 
ausführliche Darstellung in: Kesselring, 
T.: „Der Mosambik-CS-Skandal I-III“, 
www.rat-kontrapunkt.ch/neu/kreditskan-
dal-in-mosambik-die-intransparente-rol-
le-der-credit-suisse/.

Fedor Selivanov / Shutterstock.com
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Die genannten drei Verbindlich-
keiten waren vor dem IWF bei der 
Vereinbarung über das laufende 
Beistandsprogramm sowie den 
Gläubigern bei der Platzierung der 
jüngsten Staatsanleihe verborgen 
worden. Im April 2016 kamen die 
verborgenen Kredite dann bei der 
regulären Artikel-IV-Konsultation 
des IWF ans Tageslicht. Am 4. No-
vember 2016 wurde das US-ameri-
kanische Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmen Kroll mit der Durchführung 
des Audits betraut. Offizieller Auf-
traggeber ist die mosambikanische 
Generalstaatsanwaltschaft und be-
zahlt wird der Audit von Schweden. 
Treibende Kraft hinter der Beauftra-
gung ist aber zweifelsfrei der IWF. 
Der Endbericht sollte eigentlich bis 
zum Jahresende vorliegen. Im Ja-
nuar 2017 bat Kroll um eine Verlän-
gerung um weitere drei Monate.

Ob der IWF zu einer solchen Über-
prüfung von Forderungen Dritter 
an einen Mitgliedsstaat, die Präsi-
dent Nyusi noch im Juli explizit und 
vehement abgelehnt hatte, über-
haupt berechtigt ist, wurde nicht 
weiter hinterfragt. Der Fonds ist 
als Türsteher vor dem Eingang zu 
den internationalen Kapitalmärk-
ten hinreichend wichtig, um solche 
Entscheidungen auch gegen ein 
Mitglied treffen zu können – zumin-
dest gegen ein armes.

Offensichtliche Zweckentfrem-
dung der Kredite

Die mosambikanische Zivilgesell-
schaft hat eine externe Überprü-
fung des reichlich undurchsichtigen 
Finanzgebarens der FRELIMO-Re-
gierung in dieser Sache begrüßt. 
Im Juni hatten große Netzwerke 
der Zivilgesellschaft selbst genau 
einen solchen Audit gefordert.4

Präsident Nyusi und die Regie-
rungspartei FRELIMO hatten bis 
zum Machtwort des IWF versucht, 
einen unabhängigen Audit unter 
Verweis auf bereits begonnene 
eigene Ermittlungen zu verhin-
dern. Inzwischen liegt der Bericht 
einer parlamentarischen Unter-
suchungskommission vor. Diese 
war von dem angesehenen FRE-
LIMO-Abgeordneten und früheren 

Finanzminister Eneas Comiche 
geleitet worden. Sie bestand prak-
tisch nur aus Abgeordneten der 
Regierungspartei. Gleichwohl ist 
ihr Ergebnis ein bemerkenswert 
ehrlicher Blick in einen Abgrund 
von Machtmissbrauch, Korruption 
und Regierungsversagen:5

• Das Aussprechen einer Staats-
garantie hätte laut Verfassung 
eines parlamentarischen Be-
schlusses bedurft, da nur das 
Parlament deren Gewährung 
autorisieren kann. Dies ist nie 
geschehen.

• Die aufgenommenen Kredite 
wurden sofort und vollumfäng-
lich an einen dubiosen Ver-
tragsnehmer, die Firma Abu 
Dhabi Mar, die ihrerseits mit 
Schlüsselpersonen der Regie-
rung verbunden ist, weiterge-
leitet. 

• Einen sichtbaren Nutzen ha-
ben die Kredite Mosambik bis-
lang nicht gebracht. Selbst die 
angeschafften Thunfischfang-
schiffe erwiesen sich als un-
brauchbar und verrosten der-
zeit im Hafen der Hauptstadt 
Maputo.

Allerdings empfehlen die Parla-
mentarier keine Zurückweisung 
der Kreditrückzahlung. Die pikante 
Begründung dafür ist, dass dann 
die damals verantwortlichen Per-
sonen rechtlich belangt werden 
könnten. Es steht zu erwarten, 
dass der IWF auf der Grundlage 
des Kroll-Berichts Anfang 2017 
weniger rücksichtsvoll mit den da-
mals Verantwortlichen, namentlich 
Ex-Präsident Guebuza und Ex-Fi-
nanzminister Chang, umgehen 
wird. Guebuza hatte als Reaktion 
auf den parlamentarischen Bericht 
trotzig erklärt, er würde alles noch 
einmal ganz genauso machen.

Der Skandal ist nur ein Symptom

Schon jetzt ist aber erkennbar, 
dass diese dubiose Kreditaufnah-
me nicht zu trennen ist von der dra-
matischen Umgestaltung der mo-
sambikanischen Wirtschaft, welche 
sich bis zum Jahr 2020 abzeichnet. 
Der IWF untersucht regelmäßig die 
wirtschaftliche Situation seiner Mit-

______________________
4 Forum de Monitoreo do Orçamento et 
al.: „It is unacceptable to pay illegal debts“, 
Positionspapier von Forum de Monitoreo 
do Orçamento, Grupo Moçambicano da Dí-
vida and Transparency and Fiscal Justice 
Coalition, www.fmo.org.mz/documentos/
Position-paper-Civil-Sociecty-Moz.pdf.
5 Der Bericht selbst ist nicht öffentlich. 
Informationen aus: Hanlon, J.: „Damning 
report from Parliament“, in: Mozambique – 
News reports & clippings 348, 11.12.2016.
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glieder und veröffentlicht die mitun-
ter recht kritischen Ergebnisse in 
den so genannten „Artikel-IV-Be-
richten“. Der jüngste Bericht über 
Mosambik erschien Anfang 2016.6 
Er lohnt die trockene Lektüre, ins-
besondere dort, wo er sich mit der 
zunehmenden Verschuldung des 
Landes beschäftigt.

Nach dem Ende des Stellvertreter-
krieges zwischen der auf den Ost-
block orientierten Regierungspartei 
FRELIMO und den vom Westen 
sowie der südafrikanischen Apart-
heidregierung unterstützen Cont-
ra-Bewegung der RENAMO waren 
neben großem menschlichem Leid 
rekordhohe Schulden des Landes 
die Folge des Krieges und der 
wirtschaftlichen Destabilisierung. 
2000 und 2005 verschafften dann 
die internationalen Entschuldungs-
initiativen HIPC und MDRI, durch 
die der größte Teil der Altschulden 
gestrichen wurde, dem Land die 
Chance auf einen Neuanfang.

In der Folge stiegen die Schulden 
im Verhältnis zur Wirtschaftsleis-
tung von einem niedrigen Niveau 
aus zunächst nur langsam wieder 
an – seit 2010 aber immer schnel-
ler. Verantwortlich dafür sind zwei 
Faktoren: der immens hohe Inves-
titionsbedarf in Mosambiks Infra-
struktur und die seit der Weltfinanz-
krise historisch niedrigen Zinssätze 
auf den wichtigsten Kapitalmärk-
ten. Afrika ist aktuell eine Bonanza 
für Investoren, die in Europa und 
den USA kein Geld mehr verdie-
nen können. Besondere Aufmerk-
samkeit finden dabei diejenigen 
Länder des Kontinents, die reich 
an stark nachgefragten Rohstoffen 
sind – oder es zu werden verspre-
chen. Seit der Entdeckung riesiger 
Erdgasvorräte vor der Küste des 
Landes gehört auch Mosambik zu 
dieser Gruppe.

Ende 2015 gewährte dann der 
erwähnte Länderbericht des IWF 
einen Einblick in die Dynamik, die 
solche Außenfinanzierung mittler-
weile angenommen hat: Bis 2019 
soll nach dem Basisszenario des 
IWF die Auslandsverschuldung 
des Landes von derzeit 106 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts auf 

126 Prozent steigen.7 Zum Ver-
gleich: Die meisten Expert/innen 
sehen zwischen 60 und 90 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts 
den Grenzwert, jenseits dessen 
Schulden ärmerer Länder eigent-
lich nicht mehr rückzahlbar sind, 
weil der laufende Schuldendienst 
einen zu großen Teil der jährlichen 
Wirtschaftsleistung absorbiert.

Anders als in der letzten Schulden-
krise werden heute die meisten 
Schulden aber nicht vom Staat, 
sondern von privaten mosambika-
nischen Unternehmen aufgenom-
men, überwiegend zum Aufbau der 
für die Gasexploration notwendi-
gen Infrastruktur. Aber auch dieser 
Schuldenanstieg auf immerhin das 
Doppelte gängiger Obergrenzen ist 
nur ein Teil des immensen Kapital-
zuflusses, den IWF und Regierung 
erwarten: Mosambik weist seit sei-
ner Unabhängigkeit eine negative 
Leistungsbilanz auf, die nur durch 
dramatisch hohe Direktinvestiti-
onen ausgeglichen wird. Diese 
werden nach der Vorhersage des 
IWF von heute 21 auf 65 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 
2019 ansteigenden. Direktinvesti-
tionen schaffen zwar keine neuen 
Schulden, aber sie begründen aus-
ländisches Eigentum am Rohstoff-
sektor Mosambiks.

Im Jahr 2020 bricht nach der Vor-
hersage des IWF dann aber der 
Zufluss der Investitionen abrupt ein 
und wird durch einen dramatischen 
Anstieg der privaten Auslandsver-
schuldung ersetzt. Diese wachsen 
laut Prognose in einem einzigen 
Jahr um mehr als 60 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts. Die ge-
samte Auslandsverschuldung wird 
(ohne die „versteckten Schulden“) 
im Jahr 2020 bei 188,7 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts liegen.

Mosambik im Jahr 2020: Das 
Basis szenario ...

Welche Zukunft lässt sich für Mo-
sambik aus diesem Szenario her-
auslesen? 2020 wird es noch im-
mer ein Niedrigeinkommensland 
sein. Seine Verbindlichkeiten ge-
genüber dem Ausland liegen dann 
aber relativ zur Wirtschaftsleistung 

______________________
6 IMF: „Republic of Mozambique: Staff 
Report for the 2015 Article IV Consultation, 
Fifth Review Under the Policy Support 
Instrument, Request for Modification of 
Assessment Criteria, and Request for an 
18-Month Arrangement Under the Standby 
Credit Facility-Press Release; Staff Report; 
and Statement by the Executive Director 
for Republic of Mozambique“, Country Re-
port 16/9, www.imf.org/external/pubs/cat/
longres.aspx?sk=43588.0; im folgenden: 
„Artikel-IV-Bericht“.
7 Die Angaben aus dem Artikel-IV-Bericht 
berücksichtigen noch nicht die versteck-
ten Schulden; der Indikator würde durch 
sie nochmals um 10-15 Prozentpunkte 
ansteigen.
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so hoch wie die Griechenlands 
heute. 36 Prozent seiner Exportein-
nahmen werden in den Schulden-
dienst fließen. Der Rohstoffsektor 
und die zu seinem Funktionieren 
notwendige Infrastruktur werden 
im Wesentlichen in der Hand in-
ternationaler Unternehmen bezie-
hungsweise deren mosambikani-
scher Töchter sein. Der Anteil des 
Gas-Exports an der jährlichen Wirt-
schaftsleistung wird etwa so groß 
sein wie der aller übrigen Sektoren 
zusammengenommen. Zugespitzt 
formuliert: Die mosambikanische 
Volkswirtschaft wird wenig mehr 
sein als ein Anhängsel ihres eige-
nen Rohstoffsektors.

Dies gilt, wohl gemerkt, für das 
Basisszenario, welches der IWF 
Anfang 2016 für das wahrschein-
lichste hinsichtlich der unmittel-
baren Zukunft des Landes hielt. 
Es baut auf ein durchschnittliches 
Wirtschaftswachstum von 7,2 Pro-
zent zwischen 2015 und 2020 und 
von 11,0 Prozent zwischen 2021 
und 2035. Diese aus europäischer 
Sicht exorbitanten Wachstumsra-
ten (zumal als langjähriger Durch-
schnitt) sind nicht von vornherein 
utopisch, denn das Wachstumspo-
tenzial ist, da ein kompletter Roh-
stoffsektor neu aufgebaut wird, tat-
sächlich sehr groß.

... und seine Risiken

Wenn aber zum Beispiel der Gas-
preis sich von seinem aktuell nied-
rigen Niveau nicht, wie in Maputo 
und Washington erhofft, erholt, bis 
zum Ende der Dekade das erste 
Gas fließt; wenn die Landwirtschaft 
des Landes erneut Opfer von Dür-
ren im Klimawandel wird; wenn das 
„traditionelle“ Exportprodukt Kohle 
aufgrund anhaltender Nachfrage-
schwäche in China und zunehmen-
der globaler Klimaschutzbemühun-
gen sich nicht wie erhofft weiter 
verkauft – dann wird Mosambik 
einer gigantischen Auslandsschuld 
mit einer stagnierenden Wirt-
schaftsleistung gegenüberstehen: 
ein in Afrika nur allzu bekanntes 
Szenario.

Für den IWF ist der Versuch der 
mosambikanischen Regierung, 

den Tiger namens „Gasexplora-
tion“ zu reiten, eine heikle Sa-
che. Einerseits soll er natürlich 
dem Wirtschaftswachstum nicht 
im Wege stehen und wichtige am 
mosambikanischen Gas interes-
sierte Mitglieder wären sicherlich 
nicht amüsiert, wenn aus Washing-
ton zur Zurückhaltung bei dessen 
schuldenfinanzierter Ausbeutung 
gemahnt würde. Überdies ist er 
auch selbst mit einem dreistelligen 
Millionenbetrag Gläubiger Mosam-
biks und die Rückzahlung setzt 
natürlich das gedeihliche Wachs-
tum der Wirtschaft des Landes vo-
raus. Andererseits aber kennen die 
Fonds-Expert/innen natürlich die 
oben beschriebenen Risiken und 
benennen sie in der Schuldentrag-
fähigkeitsanalyse auch deutlich.

Der IWF versucht, mit einer gefähr-
lichen Selbsttäuschung aus diesem 
Dilemma herauszukommen, indem 
er darauf verweist, dass es für die 
privaten Auslandsschulden keiner-
lei öffentliche Verantwortung gibt. 
Das ist formal richtig, aber die gab 
es 2008-2010 in Irland und Spa-
nien auch nicht, und trotzdem sa-
hen die Staaten sich genötigt, sich 
selbst dramatisch zu verschulden, 
um die für too big to fail gehaltenen 
privaten Banken zu retten. Wenn 
die Gefahr besteht, dass der ge-
samte Gassektor zusammenbricht, 
wird dem mosambikanischen Staat 
seine formale Unzuständigkeit we-
nig nützen.

Der sogenannte EMATUM-Skan-
dal gibt einen Vorgeschmack da-
rauf, wie die mosambikanische 
Demokratie sich unter dem „Res-
sourcenfluch“ immer mehr der 
Realität anderer rohstoffreicher 
Länder wie Angola oder der Repu-
blik Kongo annähern könnte: Pri-
vate unternehmerische Interessen 
höhlen demokratische Spielregeln 
aus, ohne sie formal abzuschaffen; 
die fiskalischen Möglichkeiten des 
Staates werden immer margina-
ler im Verhältnis zu den Summen, 
die der Rohstoffsektor denjenigen 
zahlen kann, die seinen Interessen 
dienlich sind.

Wohlgemerkt: So kann es kommen; 
und die Regierung hat in den letz-
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ten Jahren viel dafür getan, dass 
es so kommen wird. Andererseits 
bauen auch kritische Bewegungen 
wie der erlassjahr.de-Partner Gru-
po Moçambicano da Dívida darauf, 
dass in der alten Befreiungsbewe-
gung FRELIMO noch genügend 
demokratische Substanz steckt, 
um eine solche Entwicklung zu 
verhindern. Und ein demonstrati-
ves Aufräumen mit den intranspa-
renten Strukturen, die den EMA-
TUM-Skandal möglich gemacht 
haben, sowie eine entsprechende 
Bestrafung der Schuldigen könnten 
ein großer Schritt in diese Richtung 
sein. Dabei könnte sich dann sogar 
der IWF nützlich machen.

Ausweg aus der Schuldenfalle: 
Entlastung durch Zahlungsver-
weigerung?

Dass Mosambiks Auslandsschul-
den spätestens mit der Hinzurech-
nung der „versteckten Schulden“ 
nicht mehr tragfähig sind, wird 
auch vom IWF so gesehen.8 Tat-
sächlich hat das Land bereits eine 
Coupon-Zahlung auf die EMA-
TUM-Anleihe verpasst und befin-
det sich damit technisch im Zah-
lungsausfall. Eine Umschuldung 
ist unerlässlich, aber gleichzeitig 
in der aktuell unsicheren Rechts-
lage schwer zu bewerkstelligen. 
Einige Anleihegläubiger haben 
sich bereits zu einem Komitee zur 
Verteidigung ihrer Interessen zu-
sammengeschlossen und verlan-
gen interessanterweise, nachdem 
sie bei der Umwandlung des EMA-
TUM-Kredits in eine Anleihe schon 
einen nominellen Verzicht geleistet 
haben, dass auch offizielle Gläubi-
ger ihren Teil beitragen müssten.9  
Allerdings ist davon auszugehen, 
dass die EMATUM-Umschuldung 
„barwertneutral“ verlaufen ist, das 
heißt: Der niedrigere Nennwert der 
Anleihe gegenüber dem ursprüng-
lichen Kredit wurde durch einen hö-
heren Zinscoupon ausgeglichen.

Eine gewisse Entlastung Mo-
sambiks könnte unkonventionell 
dadurch gesucht werden, dass 

das Parlament die Staatsgaran-
tien auf die Skandalkredite für 
verfassungswidrig und damit un-
wirksam erklärt. Dann gäbe es 
eine Ungleichbehandlung der drei 
„versteckten Schulden“: Nur der 
bereits in eine Staatsschuld um-
gewandelte EMATUM-Bond würde 
weiter bedient werden, während 
die beiden anderen nach einer 
Zurücknahme der Staatsgarantie 
ausschließlich Schulden der bei-
den Holdings MAM und Proindicus 
wären. Dann könnte Mosambik die 
EMATUM-Anleihe weiter bedienen, 
aber die beiden anderen Kredite 
als gegenstandslos betrachten, 
was das Land der Wiedergewin-
nung seiner Schuldentragfähigkeit 
näher bringen könnte.10 Die beiden 
Banken Crédit Suisse und VTB, 
die die Anleihen erworben hatten, 
beziehungsweise diejenigen Anle-
ger, denen sie sie inzwischen wei-
ter verkauft haben, müssten dann 
auf Bedienung der Anleihen durch 
den mosambikanischen Staat kla-
gen. Da beide Anleihen unter eng-
lischem Recht vergeben wurden, 
würde sich das Verfahren vor ei-
nem englischen Gericht und in der 
dort üblichen Öffentlichkeit abspie-
len. Für die Anleger keine schöne 
Vorstellung, denn dass die Banken 
Sorgfaltspflichten beim Erwerb der 
Anleihen grob verletzt haben, ist 
auf den ersten Blick erkennbar: 
Wie Federico Salazar von der Ra-
tingagentur Fitch es ausdrückte: 
„Im EMATUM-Fall reichten den In-
vestoren ein zweiseitiges Faltblatt 
sowie eine zweifelhafte Staatsga-
rantie, um einer Firma ohne jegli-
che Reputation mal eben 750 Mil-
lionen US-Dollar zuzuschieben.“11

Für Mosambik würde das aller-
dings auch bedeuten, dass man 
einen eigenen Ex-Regierungs-
chef und einen Ex-Minister des 
offenen Rechtsbruchs bezichtigen 
müsste.12 Für die globale Schul-
denbewegung indes wäre das die 
Wiederaufnahme der seit vielen 
Jahren vernachlässigten Diskussi-
on um die Legitimität von Gläubi-
geransprüchen.

______________________
8 IMF: „IMF staff team concludes visit to 
Mozambique“, 13.12.2016, www.imf.org/
en/News/Articles/2016/12/13/PR16555-Mo-
zambique-IMF-Staff-Team-Concludes-Visit.
9 Strohecker, K.: „Mozambique bondholders 
call restructuring a 'pipe dream'“, Reuters, 
05.12. 2016, www.reuters.com/article/moz-
ambique-eurobonds-idUSL8N1DW5PL.
10 Hanlon, J: „Two different kinds of loans 
require different kinds of responses“, Mo-
zambique – News reports & clippings 355, 
22.01.2017.
11 Gokolok, S.: „Fitch Chides Bond Buyers 
Over Mozambique’s Tuna-Fishing Debt“, 
Bloomberg, 12.12.2016, www.bloomberg.
com/news/articles/2016-12-12/fitch-chides-
bond-buyers-over-mozambique-firm-that-
barely-exists.
12 Hanlon, J.: „Fitch says tuna lenders 
should have known better“, in: Mozam-
bique – News reports & clippings 349, 
15.12.2016.
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von Patricia Miranda

Venezuela: Ölstaat in der Schuldenkrise

Venezuela ist kein Land, das man 
in einer Schuldenkrise vermuten 
würde. Es ist eines der führenden 
Öl-Exportländer, hat die größten 
nachgewiesenen Reserven und 
seine staatliche Erdölgesellschaft 
Petróleos de Venezuela S.A. 
( PDVSA) ist die fünftgrößte der 
Welt.1 In Lateinamerika fördert nur 
Mexiko mehr Öl und Erdgas.2

Auch wenn seit mehreren Jahren 
Maßnahmen zur Reduzierung der 
Abhängigkeit von den Öleinnah-
men durch verstärkten Export an-
derer Waren angekündigt werden, 
bleibt diese nicht erneuerbare Res-
source weiterhin die Haupteinnah-
mequelle des Landes. 96 Prozent 
der Deviseneinnahmen stammen 
normalerweise aus dem Ölexport, 
doch aktuell hat der Preisverfall 
diese Einnahmen auf 75 Prozent 
reduziert.3

Die Haupteinnahmequelle, PDVSA, 
hat nicht nur in den letzten zwei 
Jahren geringere Einnahmen zu 
verzeichnen, sondern ist auch ei-
ner der Hauptverursacher von 
Auslandsverschuldung durch die 
am internationalen Kapitalmarkt 
platzierten Anleihen. Von 2014 auf 

2015 reduzierten sich die Beiträge 
der PDVSA zum Staatshaushalt 
um 24 Prozent – von 26,8 Milliar-
den US-Dollar auf 20,4 Milliarden 
US-Dollar – und der Rohölabsatz 
des Staatsunternehmens redu-
zierte sich im gleichen Zeitraum 
von 101,6 Milliarden US-Dollar 
auf 55,3 Milliarden US-Dollar, ein 
Rückgang von 46 Prozent.4

Dieser Einnahmerückgang wird 
Auswirkungen auf den Finanzie-
rungsbedarf des in den letzten 
Jahren signifikant gewachsenen 
Schuldendiensts haben. In dem 
komplexen wirtschaftlichen Kontext 
gehen einige Vorhersagen von ei-
nem Rückgang des Bruttoinlands-
produkts um 8 Prozent aus – der 
stärkste Rückgang seit 2013 –, au-
ßerdem einer Inflation von 720 Pro-
zent und einem Primärsaldo5 von 
-23,4 Prozent.6

Der soziale Kontext ist ebenfalls 
vielschichtig, vor allem durch 
die Knappheit der Güter für den 
Grundbedarf. Die verfügbaren Da-
ten7 zeigen, dass der Import von 
Lebensmitteln und Medikamenten 
im ersten Semester 2016 um 40-
50 Prozent zurückgegangen ist.

______________________
1 Stand 2015 laut Petroleum Intelligence 
Weekly (PIW).
2 Organización Latinoamericana de Ener-
gía, www.olade.org/sectores/hidrocarburos.
3 CADTM: „¿Qué pasa si Venezuela no 
paga su deuda externa?”, 21.07.2016, 
www.cadtm.org/Que-pasa-si-Venezuela-
no-paga-su.
4 PDVSA, Geschäftsbericht 2015, www.
pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/
design/biblioteca/readdoc.tpl.html&news-
id_obj_id=14075&newsid_temas=111.
5 Der Primärsaldo entspricht der Differenz 
zwischen Staatseinnahmen und Staatsaus-
gaben ohne Berücksichtigung der Zinsen 
auf die öffentlichen Schulden. Die meisten 
Staaten haben einen kleinen Primärüber-
schuss, aus dem dann die Zinsen bezahlt 
werden.
6 IWF: „Regional Economic Outlook“, 2016.
7 Gillespie, P.: „Venezuela's cash could 
run out 'within a year'“, CNN Money, 
03.08.2016, money.cnn.com/2016/08/03/
news/economy/venezuela-run-
ning-out-of-cash/index.html?iid=EL.

Anton Watman / Shutterstock.com



    37

rungen verbundenen Risiken posi-
tiv. Die Laufzeiten dieser Schulden 
liegen zwischen 5 und 17 Jahren. 
Zwar sind 52 Prozent der inländi-
schen Schulden festverzinst, die 
Zinssätze liegen aber bei bis zu 
18 Prozent, die in der Praxis die In-
flation auffrisst.

Zusätzlich zu den auf die Zentral-
regierung entfallenden existieren 
weitere Schulden gegenüber dem 
Ausland durch staatliche Firmen 
oder Treuhandfonds bilateraler 
Gläubiger, für die in letzter Instanz 
die Steuerzahler/innen haften.

Nach den verfügbaren Daten er-
reicht Venezuela durch die Firma 

Anstieg der öffentlichen Schulden 

Die Schulden der Zentralregierung 
Venezuelas betrugen im Septem-
ber 2016 153 Milliarden US-Dollar, 
das entspricht etwa 38 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts. Von diesen 
Zahlungsverpflichtungen bestehen 
27 Prozent gegenüber dem Aus-
land (9 Prozent des BIP), 73 Pro-
zent sind inländische Schulden 
(29 Prozent des BIP). 

Es muss jedoch beachtet werden, 
dass die Umrechnung Venezola-
nischer Bolívar in US-Dollar zur 
Überbewertung des Bruttoinlands-
produkts führt. Der offizielle und 
der inoffizielle Wechselkurs entfer-
nen sich immer weiter voneinander. 
Während laut offiziellem Wechsel-
kurs 10 Bolívar einem US-Dollar 
entsprechen, kostet ein Dollar auf 
dem Schwarzmarkt im Dezember 
2016 900 Bolívar. Für die Bürger/
innen des Landes bedeutet das, 
dass importierte Waren – und die 
meisten Konsumgüter sind impor-
tiert – unerschwinglich werden.

Die Auslandsschulden der Zen-
tralregierung (siehe Abbildung 1) 
setzen sich hauptsächlich aus An-
leihen zusammen, die zu ungefähr 
98 Prozent in US-Dollar ausge-
geben wurden. 87 Prozent haben 
eine feste Zinsrate zwischen 5,75 
und 13 Prozent. 

Der Anstieg der öffentlichen Schul-
den wird jedoch vor allem durch die 
Inlandsschulden verursacht (siehe 
Abbildung 2). 63 Prozent entspre-
chen der Ausgabe von Anleihen 
und staatlichen Obligationen und 
37 Prozent Schuldtiteln des Fondo 
Simón Bolívar para la Reconstruc-
ción S.A., einer 2010 geschaffenen 
Körperschaft zur Förderung des 
Wohnungsbaus im Land. Würde 
man allerdings einen marktmäßi-
gen Wechselkurs zugrunde legen 
(siehe oben), würde sich das Ver-
hältnis von Inlands- zu Auslands-
schulden dramatisch in Richtung 
der letzteren verändern.

Mehr als 96 Prozent der inländi-
schen Schulden wurden in Bolívar 
ausgegeben. Das ist hinsichtlich 
der mit den unterschiedlichen Wäh-

Abbildung 1 - Auslandsschulden der Zentralregierung (2006-2016)

Quelle: Ministerio del Poder Popular de Banca y Finanzas de Venezuela, eigene Darstellung.

Abbildung 2 - Schulden der Zentralregierung (1996-2016)

Quelle: Ministerio del Poder Popular de Banca y Finanzas de Venezuela, eigene Darstellung.
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PDVSA im Jahr 2015 eine Aus-
landsschuldenlast in Höhe von 
45,7 Milliarden US-Dollar, die 
hauptsächlich aus Kapitalmarktan-
leihen besteht.

Die Schulden bei China durch den 
Investmentfonds Fondo Conjunto 
Chino-Venezolano y el Financia-
miento de Gran Volumen y a Lar-
go Plazo werden auf 25 Milliarden 
US-Dollar in 2015 geschätzt. Wei-
tere Schulden gegenüber China 
werden auf ungefähr 7 Milliarden 
US-Dollar geschätzt. Das Ziel des 
Fondo Chino ist die Finanzierung 
von Infrastrukturprojekten, Landwirt-
schaft, Energie, Bergbau, Petrolche-
mie und anderer Bereiche, die die 
wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung des Landes vorantreiben.

Diese Schulden entfallen formal 
nicht auf die Zentralregierung und 
tauchen nicht in den Schuldensta-
tistiken auf. Laut einer Hochrech-
nung haben die öffentlichen Schul-
den im In- und Ausland 2015 einen 
Stand von 222,5 Milliarden US-Dol-
lar erreicht, was der Hälfte des 
Bruttoinlands produkts entspricht. 
Venezuela ist damit in Bezug auf 
die Verschuldung im Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt das zweitver-
schuldetste Land in der Region. 
Jedoch muss beachtet werden, 
dass der zugrunde gelegte Wech-
selkurs ein kritischer Faktor dieser 
Berechnung ist, da die bereits er-
wähnte Abweichung des offiziellen 
vom inoffiziellen Wechselkurs zu 
einer Überbewertung des Brutto-
inlandsprodukts führt und damit 
bessere Schuldenindikatoren sug-
geriert. Zusätzlich verschlimmert 
die galoppierende Abwertung den 
akuten Mangel an Grundproduk-
ten, der im Land herrscht.

Die Belastung durch den Schul-
dendienst

Trotz allem ist aber das größte Pro-
blem für Venezuela die Rückzah-
lung der Schulden. Die Projektionen 
zeigen, dass zwischen 2016 und 
2027, den Jahren, in den die Last 
des Schuldendienstes am größten 
sein wird, dieser durchschnittlich 
bei 9 Milliarden US-Dollar liegen 
wird, zum großen Teil durch die Be-

dienung der inländischen Schulden 
(siehe Abbildung 3).

Venezuela versucht seine Schul-
den zurückzuzahlen, um nicht in 
die Zahlungsunfähigkeit zu geraten 
und nimmt dabei die sozialen Kos-
ten in Kauf, die ein hoher Schul-
dendienst mit sich bringt. Aber zu-
sätzlich kommen die Kosten für die 
Bedienung derjenigen Schulden 
hinzu, die nicht auf die Zentralre-
gierung selbst zurückgehen, aber 
trotzdem eine Auslandsverschul-
dung darstellen. Die Bedienung der 
Verbindlichkeiten der PDVSA kos-
tet 2015 8,1 Milliarden US-Dollar, 
und die Zahlungen an den Fondo 
Chino, die durch den Ölexport ge-
leistet werden, entspricht in etwa 
einem Drittel der Einnahmen aus 
dem Rohölexport.

Einige Schätzungen8 gehen davon 
aus, dass der gesamte Schulden-
dienst im Jahr 2016 eine Höhe von 
14 Milliarden US-Dollar erreicht, 
was 57,9 Prozent der Exportein-
nahmen entspricht.

Aus den Medien ist bekannt, dass 
Venezuela mit China eine Stun-
dung ausgehandelt hat, entspre-
chend der es 2016 und 2017 nur 
die Zinsen, aber keine Tilgungs-
raten zahlen muss. Das hilft Ve-
nezuela seinen Schuldendienst 
zu reduzieren und angesichts des 
Preisverfalls beim Öl den Haushalt 
zu schonen.

Die Währungsreserven der venezo-
lanischen Zentralbank betrugen am 
8. Dezember 2016 rund 11,7 Milli-
arden US-Dollar. Dies stellt einen 
signifikanten Rückgang dar; Anfang 
des Jahres betrugen die Reserven 
noch 16,3 Milliarden US-Dollar. Der 
Rückgang führte zu den niedrigs-
ten Reserven seit dem Streik in der 
Ölindustrie im April 2003. In dieser 
angespannten Situation versucht 
Venezuela sich mit einem Umtau-
schangebot an seine Anleihegläu-
biger über 5 Milliarden US-Dollar 
etwas Luft zu verschaffen.

Venezolanische Staatsanleihen 
werden als hochspekulativ einge-
stuft: Seit 2009 fiel ihre Bewertung 
durch die Ratingagentur Moody’s 

______________________
8 Beispielsweise der venezolanischen 
Wirtschafts- und Finanzberatungsfirma 
Ecoanalitica.
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Abbildung 3 - Schuldendienst der Zentralregierung (2016-2045)

Quelle: Extractado Ministerio del Poder Popular de Banca y Finanzas de Venezuela, eigene 
Darstellung.

von B2 (Aussicht stabil) auf Caa3 
(Aussicht negativ) in 2016 und von 
B+ auf CCC im gleichen Zeitraum 
bei Fitch. Grund dafür war laut der 
Berichte dieser Ratingagenturen 
hauptsächlich das Risiko eines 
Zahlungsausfalls. Es ist außerdem 
wichtig zu erwähnen, dass nach 
der Begleichung der Schulden bei 
der Weltbank und dem Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) Ve-
nezuela keine Kredite von diesen 
beiden internationalen Organisa-
tionen erhält und auch keine lau-
fenden Programme bestehen. Der 
letzte Artikel-IV-Bericht des IWF 
zu Venezuela stammt aus dem 
Jahr 2004. 

Die Abhängigkeit der venezolani-
schen Wirtschaft vom Ölexport und 
damit von den Preisschwankungen 
am Weltmarkt führt trotz der großen 
nachgewiesenen Ölreserven zu ei-
ner hohen Krisenanfälligkeit bei 
den Staatseinnahmen.

Die Bemühungen Venezuelas, ge-
meinsam mit der OPEC das Ange-
bot zu reduzieren und den Ölpreis 
zu stabilisieren, werden den Ein-
nahmerückgang wahrscheinlich 
nicht aufhalten. Auch wenn das die 
Verschuldungssituation kurzfristig 
verbessert, muss Venezuela lang-
fristige Maßnahmen ergreifen wie 
den Ausbau der industriellen Wei-

terverarbeitung des Rohöls, um 
inländische Wertschöpfung zu ge-
nerieren.

Venezuela hat im Hinblick auf sei-
nen Schuldendienst ein erhebli-
ches Liquiditätsproblem, aber noch 
wichtiger ist, dass Schuldenstände 
wie der Venezuelas zur Insolvenz 
führen können. Es wird wichtig 
sein, über eine Umschuldung nach-
zudenken, auch wenn das kom-
plizierter ist, weil die wichtigsten 
Gläubiger Anleihehalter sind, was 
mögliche Rückkäufe oder Anleihe-
täusche erschwert. Im Falle von bi-
lateralen Gläubigern haben China 
und Russland bereits umgeschul-
det, um die hohe Schuldenlast der 
letzten zwei Jahre zu erleichtern, 
jedoch ist es wahrscheinlich, dass 
sie in Zukunft keine neuen Kredite 
mehr geben werden. 

Letztendlich kann diese Situation 
zu einer sozialen Schuld führen, mit 
der Gefahr des Verlustes der dank 
der Einnahmen aus dem Ölexport 
erreichten sozialen Fortschritte. 
Zu diesen gehören Umverteilungs-
maßnahmen zur Verringerung der 
extremen Armut. Dabei würden 
10 Milliarden US-Dollar, die das 
Land jährlich an Schuldendienst 
leistet, ausreichen, um die gravie-
renden Versorgungslücken bei Im-
portwaren zu schließen.9

______________________
9 Kogan, J.: „Why Venezuela should de-
fault“, New York Times,  21.12.2016.
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von Roman Herre und  
Dr. Walter Ulbrich

Investmentfonds übernehmen Entwicklungspolitik –
Der AATIF-Fonds als Entwicklungsfinanzierung für die  
Agrarindustrie

Sowohl die UN-Entwicklungskonfe-
renz 2015 in Addis Abeba als auch 
die nachfolgend beschlossenen 
nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen und die OECD 
setzen auf die verstärkte Einbezie-
hung der Privatwirtschaft in die Ent-
wicklungsfinanzierung. Auch die 
G20-Staaten begrüßten bei ihrem 
letzten Treffen in Hangzhou, China, 
ausdrücklich die Bemühungen der 
multilateralen Entwicklungsban-
ken, „private Ressourcen einzu-
werben“1.

Eine Diskussion um grundsätzli-
che, systemische Probleme bei der 
Einbindung der Privatwirtschaft in 
Entwicklungsvorhaben, wie noch 
vor einigen Jahren üblich, wird 
nicht mehr geführt. Risiken werden 
höchstens auf der Umsetzungs-
ebene gesehen, welche durch gute 
Bewertungs- und Überprüfungs-
methoden sowie unverbindliche 
Corporate-Governance-Grundsät-
ze und verantwortungsvolle Un-
ternehmensführung in den Griff zu 
bekommen sind.2

Die G20 unterstützen dabei eine 
„Diversifizierung von Finanzins-
trumenten“3. Neben den auch in 

Deutschland sehr kontrovers disku-
tierten Öffentlich-Privaten Partner-
schaften (engl. Public Private Part-
nerships, PPPs) und der Nutzung 
von Finanzintermediären, also 
Banken und anderen Finanzak-
teuren, denen Gelder zur weiteren 
Vergabe überlassen werden, spie-
len in den letzten Jahren immer 
mehr so genannte Mischfinanzie-
rungsinstrumente beziehungswei-
se Blending-Fazilitäten eine Rolle. 
Hier werden öffentliche und priva-
te Gelder eingeworben und diese 
dann vermischt (= blended) weiter 
investiert. Oft geschieht dies über 
Investmentfonds, die dann in meh-
rere Unternehmen oder Projekte 
investieren.

Angesichts unterschiedlicher Ein-
schätzungen der entwicklungspoli-
tischen Wirkung gab das Europäi-
sche Parlament 2014 eine Studie 
dazu in Auftrag.4 Diese kommt zum 
Ergebnis, dass eine solche Vermi-
schung öffentlicher Zuschüsse mit 
privaten Kapitalmarktdarlehen nicht 
weiter geführt werden solle, solan-
ge keine ausreichende Klarheit 
über deren Wirkungen herrscht. 
Und statt über solche Instrumente 
finanzielle Risiken privater Geldge-

______________________
1 Kommuniqué der Staats- und Regie-
rungschefs der G20, Gipfeltreffen von 
Hangzhou, 04.-05.09.2016, www.g20.org/
Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2016-09-
04-g20-kommunique-de.pdf?__blob=publi-
cationFile&v=8, Abschnitt 39.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 European Parliament (eds.): „Financing 
for development post 2015: improving the 
contribution of private finance“, 2014,  
europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/
maja.ljubic/expo-deve_et2014433848_
en.pdf.

Jennifer White Maxwell / Shutterstock.com
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ber abzusichern, sollten die EU und 
deren Mitgliedsländer vielmehr mit 
Zuschüssen den Aufbau institutio-
neller Kapazitäten in den Entwick-
lungsländern unterstützen.

Die Weltbank hat über ihre Inter-
national Finance Corporation (IFC) 
die Förderung privater Investitio-
nen über Investmentfonds massiv 
ausgebaut. So verwaltet beispiels-
weise die 2009 gegründete Tochter 
der IFC, die Asset Management 
Corporation, mittlerweile über 13 
eigene Investmentfonds insgesamt 
9,1 Milliarden US-Dollar.5 Auch die 
deutsche KfW Entwicklungsbank 
hält mittlerweile Beteiligungen an 
39 Investmentfonds mit einem Wert 
von 1,3 Milliarden Euro, die meist 
zusammen mit anderen europäi-
schen Entwicklungsbanken aufge-
legt wurden.6

Der AATIF-Fonds

Einer dieser Entwicklungsfonds 
ist der vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) initiierte 
und zusammen mit der KfW Ent-
wicklungsbank sowie der Deutsche 
Bank AG im August 2011 aufgelegte 
Africa Agriculture and Trade Invest-
ment Fund (AATIF) mit Sitz in Lux-
emburg. Dieser wird als „innovative 
öffentlich-private Partnerschaft“7 
bezeichnet, hat jedoch deutliche 
Charakteristika einer Mischfinan-
zierung und sollte eher als Blen-
ding-Fazilität verstanden werden. 

Der AATIF ist ein strukturierter of-
fener Fonds, der so in Deutschland 
nicht erlaubt wäre.8 Diese Spezi-
alform beinhaltet unterschiedliche 
Risikoklassen. Gemäß der Über-
nahme von Verlusten nach dem 
Wasserfallprinzip ergibt sich, dass
• die C-Anteile zuerst Verluste 

übernehmen (Einlagen von 
derzeit 64 Millionen US-Dollar 
BMZ-Mitteln und 2 Millionen 
US-Dollar der zwischenstaat-
lichen Finanzinstitution Com-
mon Fund for Commodities),

• darüber hinausgehende Ver-
luste von den B-Anteilen ge-
tragen werden (Einlagen von je 
26 Millionen US-Dollar von der 
KfW und der Deutschen Bank, 

sowie 12 Millionen US-Dollar 
von der Österreichischen Ent-
wicklungsbank OeDB)

• und wenn diese aufgebraucht 
sind, werden sie von den A-An-
teilen getragen (Einlagen von 
30 Millionen US-Dollar kom-
men von kirchlichen Investoren 
und aus privaten Vermögen, 
dazu 12 Millionen US-Dollar 
von der OeDB).

Damit übernimmt das BMZ subs-
tantielle finanzielle Risiken, was in 
der Logik des Fonds private Inves-
toren anlocken soll. 

140 Millionen US-Dollar wurden 
bis dato investiert.9 Zwischen Ap-
ril 2014 und März 2016 waren 
etwa 105 Millionen US-Dollar an 
Krediten offen. In diesem Zeitraum 
flossen jährlich etwa 6,1 Millionen 
US-Dollar an Zinsen aus Afrika 
nach Luxemburg zurück, womit die 
Zinsrate bei knapp 6 Prozent liegen 
müsste.

Der Fonds wird von der Deutschen 
Bank verwaltet, welche durch ein 
Investment-Komitee und dies wie-
derum durch den Aufsichtsrat unter 
Vorsitz der KfW überwacht wird. 
Das BMZ ist nicht in der Governan-
ce-Struktur des Fonds vertreten, 
lässt sich jedoch regelmäßig berich-
ten.10 Eine externe Evaluierung der 
entwicklungspolitischen Wirkungen 
des AATIF insgesamt ist nach Aus-
sage der Bundesregierung erst vor 
Auslaufen einer Teilinvestition im 
Jahr 2021 vorgesehen.11

Ein Fonds für die Armen?

Erklärter Auftrag des Fonds ist 
„das Potenzial des afrikanischen 
Agrarsektors auf allen Ebenen – 
Produktion, Verarbeitung, Dienst-
leistungen und Handel – zugunsten 
der Armen zu erschließen“12. Noch 
deutlicher wird der Aufsichtsrats-
vorsitzende des AATIF, Thomas 
Duve von der KfW: „2011 machten 
wir uns auf den Weg, die Millenni-
umsentwicklungsziele der Beendi-
gung der extremen Armut und des 
Hungers zu unterstützen.“13

Der Nachweis positiver Effekte für 
die Armen ist angesichts der ver-

______________________
5 Siehe Webseite der IFC Asset Manage-
ment Company: www.ifcamc.org.
6 KfW: „Agrarfinanzierungen der KfW in Af-
rika“, www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/
Pressematerial/Themen-kompakt/Agrarfi-
nanzierung. 60 Prozent der Beteiligungen 
sind öffentliche Gelder, knapp 40 Prozent 
Eigenmittel der KfW.
7 Siehe hierzu die Webseite des AATIF: 
www.aatif.lu.
8 Siehe auch Antwort des BMZ (Staatse-
kretär Silberhorn) vom 17.11.2014 auf eine 
Schriftliche Frage des Bundestagsabgeord-
neten Movassat, Drucksache 18/3258.
9 Stand: 2. Quartal 2016; „AATIF Quarterly 
Reporting Q2 2016“, www.aatif.lu/tl_files/
downloads/quarterly_reports/Quarterly_Re-
port_2016_Q2.pdf.
10 Nach Aussage des BMZ erfolgen diese 
Berichte teilweise mündlich.
11 Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage „Globale Investitionen für 
nachhaltige Entwicklung“, Drucksache 
18/10868 vom 18.10.2017, Frage 32 
innerhalb des Abschnitts über Struktu-
rierte Fonds, dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/18/108/1810868.pdf.
12 Deutsche Bank: „Innovative Public-Priva-
te-Finanzierungsstrukturen für Lebensmit-
telsicherheit in Afrika: Der Africa Agriculture 
and Trade Investment Fund (AATIF)“, 
www.db.com/cr/de/konkret-Africa-Agricul-
ture-Trade-and-Investment-Fund.htm.
13 „AATIF Annual Report 2014/15“, www.
aatif.lu/tl_files/downloads/annual_reports/
AATIF_AR_2015.pdf, S. 4, eigene Über-
setzung.
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schachtelten Finanzierungsmecha-
nismen jedoch schwierig.

Entwicklungshilfe von Finanzpa-
radies zu Finanzparadies

Nach eigenen Angaben zielt der 
Fonds auf „kleine, mittlere und gro-
ße Landwirtschaftsbetriebe sowie 
Agrarunternehmen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette“14. 
Zwar wird erklärt, dass dies durch 
direkte sowie indirekte Finan-
zierungen erreicht werden solle.
Ein Blick auf die Investitionen des 
Fonds zeigt jedoch, dass von den 
140 Millionen US-Dollar 79 Pro-
zent an Firmen vergeben wurden, 
die aus Finanzparadiesen agieren 
oder kontrolliert werden.

Auch der Fonds selbst operiert aus 
dem Finanzparadies Luxemburg.15 
Es werden also große Summen 
(direkt und indirekt) in andere Fi-
nanzparadiese verschoben. Offi-
ziell begründet wird die Auswahl 
Luxemburgs als Standort wie folgt: 
• der Fonds muss dort „grund-

sätzlich keine Ertragssteuer 
zahlen“,

• „das Luxemburger Recht er-
möglicht die Strukturierung des 
Fonds nach dem so genannten 
Wasserfallprinzip, bei dem be-
stimmte Investoren mehr Verlus-

te übernehmen als andere“ und
• „Luxemburg bietet einen ange-

messenen Regulierungsrah-
men“.16

Mit anderen Worten waren dem 
BMZ die deutschen Regeln und 
Gesetze in Sachen Investment-
fonds, die nicht ohne Grund vom 
deutschen Gesetzgeber geschaf-
fen wurden, nicht genehm. Stand-
ortwahl und Investitionen des 
AATIF sind auch bezüglich der Be-
mühungen der Bundesregierung im 
Rahmen der G20, Finanzparadiese 
besser zu regulieren und Steuer-
vermeidung und -verschleierung 
durch hohe Intransparenz zu redu-
zieren, schwer verständlich. 

AATIF-Investition in Sambia und 
Armutswirkung

Der Frage nach den entwicklungs-
politischen Effekten, die durch zu-
sätzliche private Gelder auch noch 
vervielfältigt werden sollen, soll nun 
anhand der ersten Investition des 
AATIF in Sambia nachgegangen 
werden. Hier ist eine Bewertung 
möglich, da es sich um einen direk-
ten Kredit des Fonds handelt und 
zudem auf umfangreiche Informati-
onen durch vom Fonds unabhängi-
ge Vor-Ort-Recherchen zurückge-
griffen werden kann.17

______________________
14 „AATIF Annual Report 2015/2016“, www.
aatif.lu/tl_files/downloads/annual_reports/
AATIF_AR_2015.pdf, S. 11, eigene Über-
setzung.
15 Laut KfW ist dies heute gängige Praxis 
der deutsche Finanziellen Zusammenar-
beit. Vgl. KfW: „Agrarfinanzierungen der 
KfW in Afrika“.
16 Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage „Die Rolle der Deutschen 
Bank AG als Partner für Ernährungssi-
cherheit“, Drucksache 17/10286 vom 
11.07.2012, dip21.bundestag.de/dip21/
btd/17/102/1710286.pdf.
17 Neben der Sichtung öffentlich zu-
gänglicher Dokumente wurden seit 2012 
mehrfach Gespräche mit den Fonds-Ver-
antwortlichen und dem Compliance Advisor 
geführt sowie zwei Vor-Ort-Recherchen im 
Februar 2014 und Juli 2016 durchgeführt. 

Wie alle Megafarmen in Sambia ist auch die Agrivison-Farm Somawhe eine Enklave, die man nicht ohne Weiteres durchqueren kann.
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Im Oktober 2011 hat der AATIF sei-
nen ersten Kredit über 10 Millionen 
US-Dollar an den Finanzinvestor 
Agrivision Africa (damals Chayton 
Africa) mit Sitz auf Mauritius ver-
geben. Damit sollte die Expansion 
der Tochterfirma Agrivision Zambia 
(damals Chobe Agrivison) in Sam-
bia finanziert werden. Im Oktober 
2016 wurde der 5-Jahres-Kredit um 
weitere 5 Jahre verlängert.18

Aktuell hat Agrivision 18.000 Hektar 
Land in Sambia erworben und baut 
vor allem Soja, aber auch Weizen 
und Mais im industriellen Stil an, 
was unter anderem auf der Johan-
nesburger Börse verkauft wird. Ag-
rivision profitiert von einem Investi-
tionsschutz und -fördervertrag, der 
Exportrechte von bis zu 80  Prozent 
der Produktion sichert.19

Der Fonds hebt in seinem ersten 
Bericht zur AATIF-Investition in 
Agrivision folgende lokale entwick-
lungspolitische Wirkungen der In-
vestition hervor: 20

1. Verbesserung des lokalen 
Arbeitsangebotes

2. Beschäftigungsprogramm zur 
Weiterbildung und Qualifizie-
rung von Arbeiter/innen

3. Trainingsprogramme für be-
nachbarte Kleinbäuer/innen

4. Verbesserung der Wohnsitu-
ation von Arbeiter/innen und 
Malariaschutz

5. Anbindung der Kinder von 
Farmarbeiter/innen an die 
lokale Schule

2009 erklärte der Investor in Sam-
bia öffentlich, 1.639 Arbeitsplätze 
zu schaffen.21 Tatsächlich ist seit 
dem Jahr der Kreditvergabe die 
Zahl der Arbeitsplätze trotz weite-
rer Farmzukäufe von 258 auf 208 
gesunken.

Vertreter des AATIF ergänzten im 
Entwicklungsausschuss des deut-
schen Bundestags im Juni 2012, 
dass Arbeitsplätze für arme Men-
schen auch über Vertragslandwirt-
schaft geschaffen würden. Doch 
ein Kleinbauernprogramm, das mit 
zusätzlichen Mitteln des BMZ un-
terstützt werden sollte, scheint laut 
AATIF-Informationen nach über 
vier Jahren der 5-Jahres-Laufzeit 

noch in der Planungsphase zu 
stecken. Von einer direkten und 
auch indirekten positiven Beschäf-
tigungswirkung, die als zentrale Ar-
mutswirkung hervorgehoben wird, 
kann demnach keine Rede sein. 

Darüber hinaus wurde eine ex-
trem niedrige Bezahlung von Ge-
legenheitsarbeit auf den Agrivi-
sion-Farmen im Distrikt Mkushi 
dokumentiert. Das Sammeln eines 
50-Kilo-Sacks von herbizidresisten-
ten Wild-Nüssen wird laut Aussage 
der Arbeiter/innen mit umgerechnet 
5 Cent entlohnt.22

Laut AATIF-Kontrollen wurde der 
staatlich garantierte Mindestlohn 
an Angestellte sowie Gelegenheits-
arbeiter/innen gezahlt. Aber nicht 
nur das genannte Beispiel lässt 
erhebliche Zweifel an der Aussage 
aufkommen: Bei einem Besuch des 
Vize-Arbeitsministers Sambias auf 
der Farm Somawhe im Jahr 2014 
forderte er das Farm-Managment 
auf, Mindestlöhne zu bezahlen.23

Bei mehreren der Agrivison-Far-
men schwelen Landkonflikte zwi-
schen lokalen Gemeinden und der 
kommerziellen Farm. Die kleinbäu-
erliche Gemeinde Kasambamyam-
bi lebt im westlichen Randgebiet 
der 12.000 Hektar großen Farm 

______________________
18 Im Oktober 2015 wurde planungsgemäß 
die erste Tranche von 3 Millionen US-Dol-
lar zurückgezahlt. Der verbliebenen Kredit 
in Höhe von 7 Millionen US-Dollar wurde 
2016 um 5 Jahre verlängert.
19 Vgl. „AATIF Annual Report 2015/2016“, 
S. 29. Dies ist widersprüchlich zu der Aus-
sage von Herrn Duve im Entwicklungsaus-
schuss (14.06.2012), dass bei Hungersitu-
ationen der Export gestoppt würde.
20 Vgl. „AATIF Annual Report 2011“, www.
aatif.lu/tl_files/downloads/annual_reports/
AATIF_AR_2011.pdf, S. 14; sowie KfW: 
„Pressemitteilung: Absatzmärkte für Afrika 
erschließen“, 11.02.2012, www.db.com/cr/
de/docs/003_D_Absatzmaerkte_fuer_Afri-
ka_erschliessen_-_AATIF.pdf.
21 The Post: „Govt pledges better invest-
ment climate“, 13.11.2009.
22 Persönliche Interviews mit Gelegenheits-
arbeiter/innen am 04.07.2016.
23 Persönliche Interviews mit Farmarbeiter/
innen im Juli 2016.

Für das Sammeln von 50 Kilo dieser Wild-Nüsse bezahlt Agrivision 50 Ngwee, etwa 5 Cent.
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Somawhe im Distrikt Mpongwe. 
Expansionspläne, die praktisch die 
Vertreibung der gesamten Gemein-
de bedeutet hätten, wurden auf 
Drängen von FIAN revidiert. Ge-
meindemitglieder berichten, dass 
sie kurz vor der Übernahme durch 
Agrivision von ihrem Land, das wei-
ter innerhalb der Farm lag, gewalt-
sam vertrieben wurden. Eigentum, 
wie Häuser oder eine Maismühle, 
wurde ohne Entschädigung zer-
stört. Die Gemeinde fordert seit 
Jahren eine offizielle Grenzziehung 
und Vergabe eines eigenen Land-
titels, um nicht der Willkür des In-
vestors ausgesetzt zu sein und 
langfristige Sicherheit zu schaffen.

Seit Mitte der 80er Jahre lebt die 
Gemeinde Ngambwa auf einem 
Streifen Land entlang der Eisen-
bahntrasse zwischen Großfarmen, 
die unter anderem in Besitz von 
Agrivision sind. Der gesamte Sied-
lungsstreifen war bis vor kurzem in 
Besitz der Eisenbahngesellschaft 
TAZARA, die dort ihre ehemaligen 
Arbeiter/innen angesiedelt hatte, 
von denen einige bis heute hier 
leben. Die Gemeinde nutzte das 
Land zum Anbau von Nahrungs-
mitteln. Im Juli 2016 berichteten die 
Gemeindemitglieder, dass ihnen 
seit einigen Monaten von Agrivi-
sion verboten wurde, das wenige 
Ackerland um ihre Häuser zu be-
wirtschaften. Eine Bewohnerin er-
klärte: „Das Land wurde uns weg-
genommen. Nun ist es schwierig 
an Essen zu kommen. Wir wollen 
den Boden bewirtschaften, damit 
unsere Kinder satt werden und 
nicht stehlen gehen.“24 Mehr noch, 
ihnen wurde angekündigt, dass alle 
selbst errichteten Häuser zerstört 
würden und alle Bewohner/innen 
das Land zu verlassen haben. Es 
wurde eine alternative Fläche an-
geboten, welches jedoch ohne 
Häuser und Zugang zu Wasser für 
sie unakzeptabel sei. 

Das Vorgehen verletzt menschen-

rechtliche Mindeststandards in Be-
zug auf Zugang zu Land und Um-
siedlungen. Durch den Verlust des 
Ackerlandes wurde der Gemeinde 
eine grundlegende Möglichkeit ge-
nommen, sich zu ernähren und da-
mit ihr Recht auf Nahrung verletzt. 

Bewertung 

Die Investition wirft substantielle 
Fragen zur angemessenen Über-
wachung und Einhaltung men-
schenrechtlicher Standards wie 
Land-, Arbeits- und Partizipations-
rechte auf. Wie im Kontext von 
Agrarinvestitionen vielfältig zu 
beobachten, werden auch bei Ag-
rivision anfangs positive Zielbot-
schaften in den öffentlichen Raum 
gestellt. Durch den Investor wie 
auch durch die Bundesregierung 
wurde vor allem eine umfangreiche 
Beschäftigungswirkung hervorge-
hoben. Doch die offiziellen Zahlen 
des AATIF legen eine gegenteilige 
Wirkung nahe. Auf Nachfragen zu 
Landkonflikten wurde erklärt, dass 
es bei der Agrivision-Investition um 
bereits existierende Großfarmen 
ginge und daher Landkonflikte kein 
Thema seien.25 Auch dies erwies 
sich als nicht zutreffend.

Die Bundesregierung sieht „keinen 
Widerspruch zwischen einer ange-
messenen risikoorientierten Rendi-
te und dem angestrebten Beitrag zu 
Armutsminderung und Ernährungs-
sicherung“26. Im Gegenteil: „Der 
AATIF soll die Realisierung und die 
Machbarkeit finanziell nachhaltiger 
bzw. rentabler und entwicklungs-
politisch sinnvoller Vorhaben de-
monstrieren.“27

Werden solche neuen Instrumen-
te zur Entwicklungsfinanzierung 
weiter ausgebaut, wie es auch der 
„Marshallplan für Afrika“ des BMZ 
fordert, wird deren Relevanz auch 
für die Verschuldung von Entwick-
lungsländern von zunehmender 
Bedeutung sein. 

______________________
24 Dorfbewohnerin, Interview im Juli 2016.
25 Anhörung des Entwicklungsausschusses 
AWZ vom 14.06.2012.
26 Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage „Die Rolle der Deutschen 
Bank AG als Partner für Ernährungssicher-
heit“, Drucksache 17/10286.
27 Ibid.
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Bei Rang 130 auf der UNDP-Ska-
la der Menschlichen Entwicklung 
ist es nicht selbstverständlich, 
dass ein Land als Geber mit eige-
ner Entwicklungszusammenarbeit 
(EZ) auftritt. 68,8 Prozent aller In-
der/innen leben mit weniger als 
2 US-Dollar am Tag. Indiens EZ 
dient der politischen Unterstüt-
zung Indiens und dem Marketing 
indischer Produkte, vielleicht noch 
stärker als die EZ der traditionellen 
Geber.1 Wie alle EZ bewirkt auch 
die indische einen Strukturwandel 
und stellt traditionelle Formen der 
Existenzsicherung in Frage. Die in-
dische Zivilgesellschaft schafft es 
nicht, von der eigenen Regierung 
eine Rechenschaftslegung für die 
indische EZ zu fordern. Dafür feh-
len die Beteiligungsmöglichkeiten 
und die Transparenz. 

Entwicklungsparadox Indien

Voraussichtlich 2019 übernimmt 
Indien die G20-Präsidentschaft 
– ein wichtiger Meilenstein auf 
seinem Weg zu internationalem 
Einfluss. Indien ist ein „Entwick-
lungsparadox“, so der frühere briti-
sche Entwicklungsminister Andrew 
Mitchell. Das Land hat eine der 

von Peter Lanzet

Indiens Entwicklungszusammenarbeit zwischen 
postkolonialer Solidarität und geopolitischen und 
wirtschaftlichen Interessen

höchsten Wachstumsraten der 
Welt, gibt 32 Milliarden US-Dollar 
für Verteidigung aus, verfügt über 
Atomwaffen, leistet sich ein ca. 
2 Milliarden US-Dollar pro Jahr teu-
res Raumfahrtprogramm und hat 
153.000 Dollarmillionäre.2 Indiens 
Wirtschaftsleistung liegt bei gut 
2 Billionen US-Dollar bei Wachs-
tumsraten von zwischen 7 und 8 
Prozent jährlich. In die eigene EZ 
investierte es ca. 1,4 Milliarden 
US-Dollar.

Indien zählt jedoch selbst noch zu 
den Entwicklungshilfeempfängern: 
2014 erhielt Indien Netto-Entwick-
lungshilfe von knapp 3 Milliarden 
US-Dollar, das ist 1 Prozent der 
Staatseinnahmen. Denn Indien 
wird von der Weltbank mit einem 
kaufkraftbezogenen Pro-Kopf-Ein-
kommen von 5.700 US-Dollar3 als 
ein unteres Mitteleinkommensland 
klassifiziert. Ein Zensus zeigte 
2015, dass immer noch 75 Prozent 
der indischen Bevölkerung unter 
der nationalen Armutsgrenze von 
2,40 US-Dollar leben.4

Indiens Auslandsschulden sind mo-
derat. Sie liegen am Jahresende 
2015 bei 23,7 Prozent der gesam-

______________________
1 Fuchs, F.  und K. C. Vadlamannati: „The 
Needy Donor: An Empirical Analysis of 
India’s Aid Motives“, 2012, Universität 
Heidelberg.
2 The Internationalist: „Does India need 
aid?“, 2012, newint.org/books/reference/
world-development/case-studies/in-
dia-need-foreign-development-aid/.
3 Trading Economics: „India GDP Annual 
Growth Rate“, www.tradingeconomics.com/
india/gdp-growth-annual.
4 Katyal, R.: „India census exposes extent 
of poverty“, 03.08.2015, CNN, editi-on.cnn.
com/2015/08/02/asia/india-poor-census-
secc/.

Golden Brown / Shutterstock.com
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ten Wirtschaftsleistung.5 Allerdings 
liegen die gesamten Schulden des 
Staates im In- und Ausland im Ver-
hältnis zu den Einnahmen durch-
aus in einem kritischen Bereich.6

Herausbildung der indischen EZ

Größe und Umfang der indischen 
EZ hängen mit geopolitischen 
und wirtschaftlichen Interessen 
des Landes zusammen. Andere 
G20-Länder wie Mexiko, Argen-
tinien oder Südafrika investieren 
vergleichsweise weniger in ihre 
EZ. Indien spielt eher in einer Liga 
mit China, Brasilien und der Türkei, 
bei sonst sehr unterschiedlichen 
ökonomischen Grunddaten (siehe 
Tabelle 1). 

Indiens EZ begann in den 50er 
Jahren. Das Land nahm Teil am 
1951 vereinbarten Colombo Plan, 
der später zu einer regionalen kol-
lektiven EZ-Organisation wurde 
mit Mitgliedsländern von Afgha-
nistan bis Australien. Sie existiert 
noch heute und fördert insbeson-
dere den Austausch im Bereich der 
beruflichen Bildung. Ein weiterer 
wichtiger Anstoß zur Süd-Süd-Ko-
operation erfolgte 1955 durch die 
berühmte Bandung-Konferenz in 
Indonesien.

29 afrikanische und asiatische 
Staaten vereinbarten damals 
Handels-, Kultur- und politische 
Kooperation. In den 60er Jahren 

entwickelte sich daraus das Pro-
gramm Indian Technical & Econo-
mic Cooperation (ITEC) – instituti-
onalisiert 1964 – das bis 1972 die 
Zusammenarbeit mit 50 Staaten 
organisierte. ITEC ist bis heute 
eine der wichtigsten Säulen der in-
dischen EZ, 2013-14 hat es etwa 
8.500 Student/innen ausgebil-
det und dafür fast 60 Prozent der 
EZ-Mittel des Außenministeriums 
ausgegeben.

Die ersten Projekte der Techni-
schen und Finanziellen Zusam-
menarbeit in den 50er Jahren wur-
den mit Nepal, Bhutan und Burma 
realisiert, wo etwa 128 Kilometer 
Straßen und ein Hospital gebaut 
oder Budgetzuschüsse gewährt 
wurden. Bereits Ende der 60er 
Jahre und in den 70er Jahren war 
die Zusammenarbeit begründet 
durch den Bedarf nach Energie 
(Wasserkraftwerk aus Nepal), das 
Ziel mit Nepal eine Pufferzone zu 
China zu stärken, aber auch schon 
durch den Wunsch, als ein Akteur 
auf dem internationalen Parkett 
wahrgenommen zu werden.7

Indische HIPC-Initiative

Indien beteiligte sich an der 
HIPC-Initiative zum Schuldener-
lass für die ärmsten Länder und 
erließ sieben Staaten (Mosambik, 
Tansania, Sambia, Guyana, Nica-
ragua, Ghana und Uganda) insge-
samt 20 Millionen US-Dollar8; eine 
Maßnahme, um die „strategischen 
wirtschaftlichen Interessen im Aus-
land zu stärken und zu fördern“9.

Indische Globalisierung und EZ

Indien öffnete seine Märkte all-
mählich Mitte der 90er Jahre. Es 
wandelte sich von einer relativ 
geschlossenen, importsubstitu-
ierenden Wirtschaft mit großem 
öffentlichem Sektor hin zu einer 
kapitalistischen Wirtschaft, die sich 
an der Globalisierung beteiligt. 
Davon profierte die Warenproduk-
tion und damit die Mittelklasse auf 
Kosten traditioneller, informeller 
Wirtschaftsformen sowie ländlicher 
und armer Bevölkerungsgruppen. 
Die Globalisierung trug auch zum 
Wachstum der Devisenreserven 

______________________
5 Government of India, Ministry of Finance: 
„India’s external debt“, Status Report 
2015-16.
6 Siehe den Artikel „Verschuldete Staaten 
weltweit“ auf Seite 6 in diesem Schulden-
report.
7 Chaturvedi, S. et al.: „Indian Development 
Cooperation: the State of the Debate“, 
2014, S. 7.
8 BBC News: „India to scrap poor coun-
tries’ debts“, news.bbc.co.uk/2/hi/busi-
ness/2974880.stm.
9 Chaturvedi, S. et al., 2014, S. 9.

Tabelle 1 - Ausgewählte Schwellenländer und ihre EZ

Land
Entwicklungszusammenarbeit

Jahrin Prozent des Brutto-
nationaleinkommens in Mio. US-Dollar

Argentinien 0,004 10 2006

Brasilien 0,04 900 2010

China 0,05 4.350 2012

Kolumbien 0,002 8 2012

Mexiko 0,002 19 2009

Südafrika 0,08 194 2006

Thailand 0,04 74 2006

Türkei 0,41 3.308 2013

Venezuela 1,37 2.500 2006

Quelle: Voluntary Action Network India: „Development Finance and Cooperation in 
SSC with Special Focus on India“, 2015, New Delhi.
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bei. Das Riesenland mit seinen 
ca. 1,3 Milliarden Menschen un-
terstrich bei verschiedenen Gele-
genheiten seine Entschlossenheit, 
international eine größere Rolle zu 
spielen. Es strebt seit 2013 nach 
einem eigenen Sitz im UN-Sicher-
heitsrat. Seit 1995 setzt Indien im 
eigenen Land wirtschaftsliberale 
Reformen durch, unter anderem 
durch die Öffnung vieler Produkt-
märkte für den Weltmarkt. Nach 
Außen führte die gemeinsame Kri-
tik am „Westen“ zu einer Betonung 
der Süd-Süd-Kooperation im Rah-
men der „G77 und China“, einem 
losen Verbund von heute 134 Ent-
wicklungsländern in den Vereinten 
Nationen. Zeitlich fallen das Stre-
ben Indiens nach wirtschaftlichem 
Wachstum und zunehmendem 
internationalem Einfluss mit der 
Herausbildung der indischen EZ 
zusammen. 

Mitte der 90er Jahre wird die De-
velopment Partnership Adminis-
tration (DPA) als Agentur des 
indischen Außenministeriums ge-
schaffen. Sie zieht die Planung 
und Realisierung der indischen EZ 
ab 2004 an sich und koordiniert 
sie einschließlich der Vergabe von 
konzessionären Krediten in Zu-
sammenarbeit mit der staatlichen 
EXIM Bank (vergleichbar mit der 
Deutschen Investitions- und Ent-
wicklungsgesellschaft (DEG) in 
Köln). Die Aufgabenbereiche im 
Einzelnen sind:10 
• Kredite für bis zu 25 Jahre mit 

einem Zuschusselement bis 
zu 37,48 Prozent, Investitions-
güter müssen zu 75 Prozent in 
Indien beschafft werden; 

• Zuschussprojekte in Afrika, 
Asien und Lateinamerika; 

• Vergabe von über 8.500 
zivilen und 1.500 militärischen 
Ausbildungsplätzen koordiniert 
durch ITEC (Colombo Plan für 
161 Partnerländer), 47 Institu-
tionen führen etwa 280 Kurse 
jährlich durch;

• Humanitäre Hilfe, Katastro-
phenhilfe.

2014 betrug Indiens konzessionäre 
Entwicklungsfinanzierung 1,4 Milli-
arden US-Dollar, von denen etwa 
10 Prozent über multilaterale Ka-

näle vergeben werden. Indiens 
prioritäre Partnerländer sind seine 
Nachbarländer, darunter insbe-
sondere Bhutan, das 61 Prozent 
seiner bilateralen Hilfe erhält, ge-
folgt von Afghanistan, Sri Lanka, 
Nepal, Bangladesch, Myanmar 
und den Malediven. Gegenstand 
der Zusammenarbeit sind zumeist 
Wasserkraftwerke (Bhutan), Ge-
sundheit, Bildung und Informati-
onstechnologie. Dabei besteht die 
Zusammenarbeit mit Indiens geo-
graphischen Nachbarn vor allem 
aus Zuschüssen. 

Indische EZ in Afrika

Zuschüsse machen in der Zusam-
menarbeit mit afrikanischen Län-
dern gerade mal 3 Prozent im Ver-
gleich zur Kreditvergabe aus (siehe 
Tabelle 2).

Die Zusammenarbeit mit Afrika 
hat 2014 stark zugenommen. An-
fang November 2015 veranstal-
tete Neu-Delhi den dritten Indien/
Afrika-Gipfel. Der neue Premier-
minister Narendra Modi kündete 
neue konzessionäre Kredite in 
Höhe von 10 Milliarden US-Dollar 
für Afrika über die nächsten fünf 
Jahre an. Ferner sollen 600 Millio-
nen US-Dollar Zuschüsse für Ent-
wicklungsprojekte zur Verfügung 
gestellt werden, die 100 Millionen 
für den India Africa Development 
Fund und den India Africa Health 
Fund beinhalten.11 

______________________
10 Chaturvedi, S.: „The Development Com-
pact: A Theoretical Construct for South-
South Cooperation“, RIS-DP # 203, 2016.
11 The Financial Exress: „PM Narendra 
Modi at India-Africa summit: 10 key high-
lights from his speech“, 30.10.2015, www.
financialexpress.com/economy/pm-narend-
ra-modi-at-india-africa-summit-top-10-key-
highlights-from-his-speech/158300/.

Tabelle 2 - Jährliche Bewilligungen von Zuschüssen und Ent-
wicklungskrediten an afrikanische Länder (in Mio. US-Dollar)
Jahr Zuschüsse Entwicklungskredite
2004/05 23,6 100,0

2005/06 13,9 1.052,6

2006/07 4,4 141,5

2007/08 12,8 524,5

2008/09 21,8 470,1

2009/10 22,6 486,5

2010/11 27,1 1.055,1

2011/12 22,4 1.189,4

Gesamt 2004-2012 156,0 5.019,7
Quelle: WTO/CII: „India-Africa: South-south trade and investment for de-
velopment“, 2013.
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Wie Tabelle 3 zeigt, gehört Indien 
zu den großen „Landgrabbern“ un-
ter den BRICS-Ländern, um die ei-
gene Ernährungssicherung zu ver-
bessern. Indien will für 15-20 Jahre 
2 Millionen Tonnen Getreide und 
5 Millionen Tonnen Lebensmittelöle 
in Afrika produzieren und hat zu die-
sem Zweck eine Zusammenarbeit 
von Regierung und Privatsektor auf 
den Weg gebracht sowie bilaterale 
Investitionsschutzabkommen mit 
13 Ländern in Afrika ausgehandelt.12

Indien betrachtet China als Rivalen 
in Afrika. Premier Modis „Make in 
India“-Exportoffensive hängt zu ei-
nem guten Teil vom erfolgreichen 
Anzapfen der Kaufkraft der neu-
en afrikanischen Mittelklasse ab. 
Indiens Handel mit Afrika betrug 
2014 72 Milliarden US-Dollar und 
hat sich seit 2007 verdoppelt. Al-
lerdings ist der Handel Afrikas mit 
China mehr als dreimal so groß. 
Mit einem India/Africa-Duty-free 
Ta riff Preference Scheme13 und 
dem erwähnten entwicklungspoli-
tischen Entgegenkommen will sich 

Indien Afrikas China-Müdigkeit, ein 
Resultat der chinesischen Wirt-
schaftskrise 2014/15 und eines 
als zu massiv empfundenen Auf-
tretens Chinas in Afrika14, zunutze 
machen, um selbst stärker ins Ge-
schäft zu kommen.

Die oben genannten finanziellen 
Zusagen Indiens verfolgen auch 
innenpolitische Ziele. Sie sollen 
dabei helfen, die Kapitalknappheit 
des großen öffentlichen Sektors der 
Wirtschaft in Indien bei seiner Zu-
sammenarbeit mit den öffentlichen 
Wirtschaftssektoren afrikanischer 
Staaten zu reduzieren. Die Export-
kreditabsicherung (88,89 Millio-
nen US-Dollar im Zeitraum 2015-
201615) dient dem Abbau der Scheu 
indischer Investoren vor unterneh-
merischen Risiken in Afrika.16

Süd-Süd-Kooperation

Indien versteht seine EZ als einen 
Beitrag zur Süd-Süd-Kooperation. 
Das am 1. Dezember 2016 zu Ende 
gegangene zweite Ministertreffen 

______________________
12 Ferrando, T.: „Land grabbing under the 
cover of law: Challenges and Opportunities 
for South Africa and Africa“, Transnational 
Institute Working Paper, 2014, S. 10.
13 International Centre for Trade & Sustain-
able Development: „A Critical Analysis of 
India’s Duty-free Tariff Preference Sche-
me“, 2014.
14 The Economist: „One among many“, 
15.01.2015, www.economist.com/news/
middle-east-and-africa/21639554-china-
has-become-big-africa-now-backlash-one-
among-many.
15 Chaturvedi, S., 2016, S. 37.
16 Foreign Policy: „In India, It’s time for 
Africa“, foreignpolicy.com/2015/10/28/in-in-
dia-its-time-for-africa/?wp_login_redirect=0.

Tabelle 3 - Landgrabbing der BRICS-Länder (ohne Russland)
Land Fläche nach Regionen (ha) Zielländer
Brasilien Ostafrika: 28.000

Gesamt: 28.000

Mosambik, Äthiopien 

Indien Zentralafrika: 15.000

Ostafrika: 1.761.800

Nordafrika: 8.020

Südostasien: 139.689

Gesamt: 1.924.509

Kambodscha, Indonesien, Laos, 
Philippinen, Indien, Kamerun, 
Äthiopien, Madagaskar, Mosambik, 
Sudan 

China Zentralafrika: 10,000

Ostafrika: 126.171

Südamerika: 348.972

Südostasien: 628.139

Westafrika: 26.000

Gesamt: 1.139.282

Kambodscha, China, Sudan, Laos, 
Philippinen, Indien, Bolivien, Peru, 
Argentinien,Benin, Kamerun, Äthio-
pien, Mali, Demokratische Republik 
Kongo, Uganda, Simbabwe 

Südafrika Zentralafrika: 340.000

Ostafrika: 367.174

Südamerika: 55.794

Westafrika: 650.000

Gesamt: 1.412.968

Kolumbien, Angola, Benin, Äthi-
opien, Demokratische Republik 
Kongo, Mosambik, Madagaskar

Quelle: Land Matrix Initiative, nach Ferrando, T.: „Land grabbing under the cover of law: 
Challenges and Opportunities for South Africa and Africa“, Transnational Institute Working 
Paper, 2014.
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der Global Partnership for Effecti-
ve Development Co-operation sagt 
im Nairobi Outcome Document 
zum Thema Süd-Süd-Kooperation: 
„Partner der Süd-Süd-Zusammen-
arbeit schätzen die Prinzipien der 
nationalen Souveränität, der nati-
onalen Ownership und Unabhän-
gigkeit, der Gleichheit, Freiheit von 
Konditionalität, bedarfsorientierte 
Unterstützung, Nicht-Einmischung 
in nationale Angelegenheiten und 
den gegenseitigen Nutzen der Zu-
sammenarbeit“17. Ein Blick auf den 
Geist und den Wortlaut des Nairobi 
Outcome Documents zeigt, dass 
genau diese Prinzipien (allerdings 
noch einige weitere, wie Men-
schenrechte und Multi-Stakehol-
der-Kooperation mit allen Akteuren 
unter anderem auch mit der Zivil-
gesellschaft) von allen Akteuren 
der Aid Effectiveness Partnership 
geschätzt werden, nicht nur den 
Süd-Süd-Kooperanten. Doch diese 
Formulierung hilft den miteinander 
kooperierenden Entwicklungslän-
dern ihre eigene Identität in der 
multilateralen Zusammenarbeit zu 
behaupten. 

Development Compact

Die indische EZ greift dieses 
Verständnis von Süd-Süd-Ko-
operation auf, es findet sich wie-
der im Entwicklungskonzept des 
Development Compact. Dabei 
handelt es sich sozusagen um 
die indische Entwicklungsideolo-
gie. Es verbindet die Prinzipien 
der konditionalitätsfreien Koope-
ration zwischen Entwicklungs-
ländern in einem gemeinsamen 
entwicklungs- und geopolitischen 
Aktionsfeld. Dazu gehören der ge-
genseitige Nutzen, die Nicht-Ein-
mischung, das Streben nach qua-
litativem Wirtschaftswachstum, 
insbesondere Pro-Kopf-Einkom-
men, die Kapazitätsbildung und 
die Stärkung von Institutionen.18 
Der Compact, also die auf dem 
Ausdruck des Bedarfs begründete 
Vereinbarung der Zusammenar-
beit, kann sich je nach Bedarf aus 
den Elementen Kapazitätsbildung, 
Handel und Investitionen, Kredi-
ten, Zuschüssen und Schulden-
erlass sowie Technische Zusam-
menarbeit zusammensetzen.19 

Hier geht es ausschließlich um 
gegenseitigen Nutzen und Wachs-
tum. Im Vergleich zu den Entwick-
lungskonzepten der traditionellen 
Geberländer fällt das Fehlen von 
Bekenntnissen zu Demokratie, 
Partizipation, Transparenz, Men-
schenrechten, Bewahrung von 
Umwelt und Klima unmittelbar ins 
Auge.

Die Rolle der Zivilgesellschaft

Die soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung in Indien selbst ist ohne 
die Zehntausenden von NGOs 
gar nicht vorstellbar. Viele sind auf 
Bundesstaaten- und/oder auf Uni-
onsebene organisiert. Diejenigen, 
die ausländische Zuschüsse für 
ihre Projekte erhalten, werden von 
der Unionsregierung an der engen 
Kandare des Gesetzes über die 
ausländischen Beiträge geführt. 
Jeder einzelne Zuschuss muss 
beantragt, registriert, bewilligt und 
seine Verwendung dokumentiert 
werden. Die Regierung macht aus-
führlich von ihrem Recht Gebrauch, 
gegebenenfalls in jedem Stadium 
eines Projekts einzuschreiten. Die 
indische Zivilgesellschaft führt Kla-
ge über ihren immer enger werden-
den operationalen und politischen 
Spielraum. Gleichzeitig werden zi-
vilgesellschaftliche Organisationen 
von Regierung und Gesellschaft 
für ihren Beitrag zur sozialen Ent-
wicklung im Lande gelobt. 

Indiens EZ ohne Zivilgesellschaft

In Bezug auf Indiens eigene EZ 
spielt die indische Zivilgesellschaft 
noch so gut wie keine Rolle. Die 
indische EZ findet auf der Ebene 
von Regierungen, Firmen der öf-
fentlichen Hand oder Privatunter-
nehmen statt. 

Die Zivilgesellschaft ist nicht in die 
Entscheidungsgremien der indi-
schen EZ eingebunden, weder auf 
der Ebene der Development Part-
nership Administration noch bei 
der EXIM Bank. Ein Blick auf ihre 
Webseiten zeigt, dass beide Re-
gierungseinrichtungen versuchen, 
ihre Arbeit transparent darzustel-
len, allerdings sind sie dabei noch 
nicht weit gekommen. Insbesonde-

______________________
17 GPEDC 2016: „The Nairobi Outcome 
Document“, Paragraf 25.
18 Chaturvedi, S., 2016, S. 7.
19 Chaturvedi, S., 2016.
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re Informationen über die Wirkun-
gen der indischen EZ und der kon-
zessionären Investitionen sucht 
man vergeblich.

Transparenz und Beteiligung

In einem Papier über die 
Süd-Süd-Erfahrungen in der Tech-
nischen Zusammenarbeit in Indien 
fordert die indische NGO-Plattform 
Voluntary Action Network India, 
dass NGOs sich für Regierungs-
programme engagieren und Teil 
von Begleitungs- und Evaluie-
rungsaufgaben werden sollen.20 In 
Indien selbst spielen soziale Ge-
rechtigkeit, Demokratie und Men-
schenrechte, saubere Umwelt und 
die Klimaerwärmung als Orientie-
rung der Arbeit der indischen Zi-
vilgesellschaft eine zentrale Rolle. 
Damit sie diese Anliegen auch in 
die EZ ihrer Regierung einbringen 
können, bräuchte es ein wesentlich 
höheres Maß an Transparenz und 
Beteiligungsmöglichkeiten.  

Die indische Zivilgesellschaft kann 
bis dato wesentliche Fragen, die 
sich im Zusammenhang mit der 
EZ ihrer Regierung ergeben, nicht 
erforschen. Die Regierung legt 
nur in sehr oberflächlicher Weise 
Rechenschaft ab, indem sie den 
geopolitischen und wirtschaftlichen 
Nutzen der EZ betont. Die Zivilge-
sellschaft ist aufgrund der Informa-
tionslage und trotz des in Indien 
geltenden Informationsfreiheitsge-

setzes nicht in der Lage, in kom-
petenter Weise und auf der Basis 
eigener Studien von der Regierung 
Rechenschaft über den Einsatz 
der Mittel und ihre Wirkung auf die 
Bevölkerung, Umwelt und Entwick-
lung zu verlangen. Dafür sind die 
Bereitschaft und die erforderliche 
Transparenz bei der indischen 
Regierung und dem indischen Pri-
vatsektor nicht vorhanden. 

Ein besserer Einblick in die Wirk-
samkeit und Leistung der indischen 
EZ wird auch dadurch erschwert, 
dass Indien grundsätzlich die Pro-
jekte der Regierungen der Entwick-
lungsländer beziehungsweise Pri-
vatsektorprojekte unterstützt. Sie 
hält kaum eigene Durchführungs- 
und Begleitkapazitäten vor. Gerade 
in Bezug auf die Rechenschaftsle-
gung verlässt sie sich weitgehend 
auf die Kredit- und Zuschussneh-
mer. Um zu mehr Transparenz zu 
gelangen, müssen daher auch die-
se Akteure in den Transparenzdia-
log einbezogen werden. 

Die Global Partnership for Effecti-
ve Development Co-operation be-
müht sich, auch die Süd-Süd-Ko-
operation effektiver zu gestalten. 
An diesem Dialog kann die Zivilge-
sellschaft mitarbeiten. Hier findet 
sie Bündnispartner auf ihrem Weg 
zu mehr Beteiligungsbereitschaft 
und Transparenz der indischen 
Regierung und einer substantiellen 
Rechenschaftslegung.

______________________
20 Mohan, J.: „South-South Experience in 
Technical Cooperation in India“, in: „Reality 
of Aid 2016 Report“, S. 217.
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BRIC-Länder – Als BRIC-Länder werden die vier aufstrebenden Schwellenländer Brasilien, Russ-
land, Indien und China bezeichnet. Die Bezeichnung BRICS schließt auch Südafrika ein.

Collective Action Clauses – Diese Kollektivklauseln in Kreditverträgen erlauben es einer Gläubi-
germehrheit, für alle Gläubiger bindende Vereinbarungen mit dem Schuldner zu treffen.

Extraktivismus – Eine Volkswirtschaft wird als „extraktivistisch“ bezeichnet, wenn sie zu einem 
überdurchschnittlichen Teil ihre Wertschöpfung und insbesondere ihre Hartwährungseinnah-
men durch den Export von Rohstoffen erzielt. erlassjahr.de zählt zu dieser Gruppe Länder, die 
mindestens 75 Prozent ihrer gesamten Warenexporteinnahmen durch den Verkauf von landwirt-
schaftlichen Rohstoffen, Energierohstoffen und Metallen und Mineralien an das Ausland oder 
mindestens 50 Prozent durch eine einzige dieser drei Kategorien erwirtschaften.

G20 (Gruppe der 20) – Die G20 ist ein internationales Forum für Regierungen und Zentral-
bankgouverneure der zwanzig größten Volkswirtschaften der Welt. Dazu gehören: Argentinien, 
Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Ka-
nada, Südkorea, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei, USA, Vereinigtes König-
reich sowie die Europäische Union. Die G20 vertritt somit zwei Drittel der Weltbevölkerung und 
erwirtschaftet zusammen 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Welt.

Governance (dt.: Regierungs-, Amts- bzw. Unternehmensführung, auch: Lenkungsform) 
–  Steuerungs- und Regelungssystem im Sinn von Strukturen einer politisch-gesellschaftlichen 
Einheit wie Staat, Verwaltung, Gemeinde, privater oder öffentlicher Organisation. Der häufig 
verwendete Begriff Good Governance bezeichnet dementsprechend die gute Regierungsfüh-
rung.

GUS – Gemeinschaft Unabhängiger Staaten – Regionale internationale Organisation, in der 
sich verschiedene Nachfolgestaaten der Sowjetunion zusammengeschlossen haben. Oft ge-
nutzt zur Bezeichnung aller ehemaligen Sowjetstaaten.

Hermesbürgschaft – Bezeichnung deutscher Exportbürgschaften. Benannt nach der Euler 
Hermes AG, die im Auftrag und auf Rechnung der Bundesregierung deutsche Exporte ins Aus-
land gegen das Risiko eines Zahlungsausfalls versichert.

HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) – Hoch verschuldete arme Länder (nach Definition 
der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds) qualifizieren sich im Grundsatz für die 
gleichnamige Entschuldungsinitiative.

HIPC-Initiative – Entschuldungsinitiative, die 1996 von Weltbank und Internationalen Wäh-
rungsfonds geschaffen wurde. Die sogenannten HIPCs (39 Länder) sollten einen Schuldener-
lass bekommen, der alle Kredite einbezieht: die bilateralen Schulden bei Staaten, die Schulden 
gegenüber den multinationalen Entwicklungsbanken und dem Internationalen Währungsfonds 
sowie die Schulden bei privaten Banken. In der Wirklichkeit gelang dies nur teilweise.

konzessionär – Ein konzessionärer Kredit wird zu deutlich besseren Bedingungen vergeben 
als marktüblich, also zu niedrigeren Zinsen und längeren Laufzeiten.

Millenniumsentwicklungsziele (engl.: Millennium Development Goals, MDGs) – Die MDGs 
sind acht messbare Zielgrößen, mit deren Erreichung die Lebensbedingungen in Entwicklungs-
ländern bis zum Jahr 2015 verbessert werden sollten. Die MDGs wurden im Jahr 2001 von 
einer Arbeitsgruppe aus Vertreter/innen der Vereinten Nationen, der Weltbank, des Internationa-
len Währungsfonds und dem Entwicklungsausschuss (DAC) der OECD formuliert. Sie wurden 
aus der Millenniumserklärung abgeleitet, die im Rahmen des so genannten Millennium-Gipfels 
der Vereinten Nationen im Jahr 2000 verabschiedet wurde.
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MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative, dt.: Multilaterale Entschuldungsinitiative) – Beim 
G8-Gipfel 2005 in Gleneagles (Schottland) beschlossener Schuldenerlass für diejenigen Län-
der, die bereits durch die HIPC-Initiative entschuldet wurden. Dabei verzichten unter anderem 
die Weltbanktochter International Development Association und der Internationale Währungs-
fonds auf 100 Prozent ihrer vor Beginn der Initiative entstandenen Forderungen an die betref-
fenden Länder.

ODA (Official Development Aid, dt.: Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit) – Als ODA 
(Official Development Aid, dt.: Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit) werden die Mittel 
bezeichnet, die DAC-Länder (also die Mitgliedsländer des Entwicklungshilfeausschusses der 
OECD) Entwicklungsländern zur Verfügung stellen.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, dt.: Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) – Internationale Organisation mit 34 Mit-
gliedsstaaten, die sich der Demokratie und der Marktwirtschaft verpflichtet fühlen.

Pariser Club – Der Pariser Club ist ein seit 1956 bestehendes informelles Gläubigerkartell, in 
dem sich zurzeit 22 Industrieländer zusammengeschlossen haben. Hier werden im Konsens 
Umschuldungen und Schuldenerleichterungen für einzelne Schuldnerländer ausgehandelt. Die 
Vereinbarungen haben jedoch keinen rechtlich bindenden Charakter.

PPP/ÖPP – (Public Private Partnership, dt.: Öffentlich-private Partnerschaft) – Vertraglich 
geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft in 
einer Zweckgesellschaft. Ziel von PPP ist die Arbeitsteilung, wobei der private Partner größten-
teils selbst die Finanzierung besorgt, wovon die öffentliche Hand sich Entlastungen der Haus-
halte verspricht.

SDGs (Sustainable Development Goals, dt.: Ziele für nachhaltige Entwicklung) – Die 
SDGs sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die der Sicherung einer nachhal-
tigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Anders 
als die MDGs gelten sie für alle Staaten und sollen bis zum Jahr 2030 erreicht werden. Sie 
umfassen 17 Oberziele und 169 Unterziele.

SIDS (Small Island Developing States, dt.: Kleine Inselentwicklungsstaaten) – Gruppe von 
39 kleinen Inselstaaten vor allem in der Karibik und im Pazifik, die zu den am höchsten ver-
schuldeten Ländern der Welt gehören. Kleine Inselentwicklungsstaaten sind außerdem beson-
ders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen.

Süd-Süd-Kooperation – Süd-Süd-Kooperation bezeichnet im weitesten Sinne die Zusammen-
arbeit zwischen Ländern des Globalen Südens im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, tech-
nischen und ökologischen Bereichen, zum Beispiel auf regionaler und bilateraler Ebene durch 
das Teilen von Wissen, Fähigkeiten und Ressourcen, um gemeinsam Entwicklungsziele zu 
erreichen. Im Laufe der Zeit hat sich die Süd-Süd-Kooperation im Bereich Handel und ausländi-
sche Direktinvestitionen stark entwickelt.
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Kaiser, J.:
„Häufig erhobene Einwände gegen ein Internatio-
nales Insolvenzverfahren“
Fachinformation 55, April 2016

Wenn in Deutschland ein Unter-
nehmen oder eine Person zah-
lungsunfähig wird, dann regelt das 
Insolvenzrecht, worauf die Gläu-
biger Anspruch haben und worauf 
nicht. Nötigenfalls entscheidet ein 
Richter, der selbstverständlich un-
parteiisch zu sein hat. Das ist nicht 
nur fair gegenüber allen Beteilig-
ten, es ist auch in hohem Maße 

effizient. Ohne eine solche Gesetzgebung könnte eine 
moderne, auf Kredit aufgebaute Wirtschaft kaum funk-
tionieren. Deshalb ist es eigentlich auf den ersten Blick 
einleuchtend, dass durch ein vergleichbares Verfahren 
auch die Pleite von Staaten besser, fairer und effizi-
enter bewältigt werden könnte als durch die Entschei-
dungen, die die Gläubiger als Richter in eigener Sache 
treffen. Trotzdem werden gegen das von erlassjahr.de 
und vielen anderen propagierte Staateninsolvenzver-
fahren eine Reihe von Einwänden erhoben: politische, 
wirtschaftliche und juristische; manche sind auf den 
ersten Blick plausibel, andere weniger. Dieses Papier 
setzt sich mit den wichtigsten von ihnen auseinander.

Kaiser, J.; W. Schonecke und W. Stierle: 
„Vor der nächsten Krise. Biblische Impulse zur 
Überwindung der globalen Verschuldung“
Herder Korrespondenz 70/6, Juni 2016

Die Globalisierung des Kapita-
lismus produziert neben Wirt-
schaftswachstum und Reichtum 
auch Ungleichheiten. Die Schere 
zwischen Arm und Reich ist eine 
der Ursachen für immer zahl-
reichere und brutalere Konflik-
te sowie für Flüchtlingsströme. 
 erlassjahr.de-Bündnisrat Wolf-
gang Schonecke und der Poli-

tische Koordinator des Bündnisses Jürgen Kaiser 
ziehen zusammen mit dem BMZ-Grundsatzreferen-
ten Prof. Wolfram Stierle eine Linie von der alttes-
tamentlichen Erlassjahr-Bestimmung zum existie-
renden Insolvenzrecht in unserem Rechtssystem. 
Sie begründen, warum eine ähnlich rechtsstaatliche 
Regelung für Staaten überfällig ist.

Kaiser, J.:
„Extraktivismus und Verschuldung“
Fachinformation 56, Januar 2017

Als extraktivistische Volkswirtschaft 
bezeichnet man in der kritischen 
politischen Ökonomie solche Volks-
wirtschaften, die zu einem über-
durchschnittlichen Teil ihre Wert-
schöpfung und insbesondere ihre 
Hartwährungseinnahmen durch 
den Export von Rohstoffen erzielen. 
In Fachinformation 56 „Extraktivis-
mus und Verschuldung“ untersucht 

Jürgen Kaiser (unter Mitarbeit von Gökcen Bürlükkara) 
Länder, die mindestens 75 Prozent ihrer gesamten Wa-
renexporteinnahmen durch den Verkauf von landwirt-
schaftlichen Rohstoffen, Energierohstoffen und/oder 
Metallen und Mineralien oder mindestens 50 Prozent 
durch eine einzige dieser drei Kategorien erwirtschaf-
ten und deren Verschuldungsindikatoren gleichzeitig 
kritische Grenzwerte überschreiten. Sie stellen fest: 
Extraktivistische Ökonomien sind durchschnittlich nicht 
höher verschuldet als nicht-extraktivistische. Sie wei-
sen allerdings einen deutlich stärkeren Trend zu Ver-
schlechterung ihrer Indikatoren auf als die Vergleichs-
gruppe aller Entwicklungs- und Schwellenländer.

Guzman, M. und J. Stiglitz: 
„A soft law mechanism for sovereign debt rest-
ructuring based on the UN principles“
FES Dialogue on Globalization, Oktober 2016

Joe Stilitz und sein Ko-Autor Mar-
tin Guzman schlagen eine Serie 
von informellen Vereinbarungen 
vor, um auch in Abwesenheit ei-
nes rechtsverbindlichen Entschul-
dungsmechanismus die von der 
UN-Vollversammlung im Septem-
ber 2015 beschlossenen „9 Prin-
zipien für Entschuldung“ in die 
Praxis umzusetzen.
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Häufig erhobene Einwände 
gegen ein Internationales 
Insolvenzverfahren

FACHINFORMATION 56

Extraktivismus und  
Verschuldung
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Material zur Kampagne 
Debt20: Entwicklung 
braucht Entschuldung 
– jetzt! finden Sie unter 

erlassjahr.de/produkt-kategorie/aktionsma-
terial/.
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Ja!
	 Wir werden Mitträger!

	 Ich werde Unterstützer/in!

 Organisation (falls zutreffend)

 Vorname, Name (falls Mitträgerschaft: Ansprechpartner/in)

 Anschrift

 Telefon

 E-Mail

Den Mitträgerbeitrag von jährlich

	 60 € für Eine-Welt-Gruppen

	 120 € für Kirchengemeinden, NROs und Netzwerke

	 300 € für Dekanate, Kirchenkreise und Verbände

	 600 € für Landeskirchen und Diözesen

bzw. den Unterstützerbeitrag von jährlich

		 24 €

	 60 €

	                € überweise ich jeweils zum:  
 auf das Konto von erlassjahr.de.

	 ermächtige ich Sie hiermit von folgendem Konto  
 abzubuchen: 

 Konto-Inhaber/in

 IBAN

 BIC

 Ort, Datum 

 Unterschrift

Gemeinsam aktiv
Als Mitträgerorganisation oder Einzelunter-
stützer/in bietet erlassjahr.de Ihnen:

• Vertretung unseres gemeinsamen Inter-
esses an fairen globalen Finanzbeziehun-
gen in der deutschen und internationalen 
Politik,

• Unterstützung von Zivilgesellschaft in 
Schuldnerländern bei ihrem Einsatz für 
faire Entschuldung,

• Aktionen und Kampagnen,

• entwicklungspolitische Informations- und 
Bildungsarbeit, zum Beispiel Referent/in-
nen für Veranstaltungen bei Ihnen vor Ort,

• aktuelle Informationen auf unserer Web-
seite, im monatlichen Newsletter, in den 
sozialen Medien und im jährlich erschei-
nenden Entschuldungskurier sowie

• Mitbestimmung auf unserer jährlichen Mit-
trägerversammlung.

Mitmachen
Der Einsatz für faire Entschuldung wäre nicht 
möglich ohne die Unterstützung von derzeit 
über 600 Mitträgerorganisationen und vielen 
engagierten Einzelpersonen. erlassjahr.de 
lebt vom ehrenamtlichen Engagement und 
der inhaltlichen und finanziellen Unterstüt-
zung der Mitträger und Unterstützer/innen.

Um Teil des deutschen Entschuldungsbünd-
nisses erlassjahr.de zu werden, füllen Sie 
einfach das Formular aus und schicken Sie es 
per Post oder Fax an die Geschäftsstelle von 
erlassjahr.de.

Damit die finanziellen Lasten entsprechend 
den Möglichkeiten jeder einzelnen Mitträger-
organisation verteilt werden, ist der Mitträger-
beitrag gestaffelt.

Einzelunterstützer/in werden Sie schon ab 
2 Euro im Monat! Mitträgerschaft und Einze l-
unterstützung sind jährlich kündbar. 

erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e. V.
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 4693-196
Fax.: 0211 / 4693-197
E-Mail: buero@erlassjahr.de
www.erlassjahr.de

Bankverbindung:

Kontoinhaber: erlassjahr.de e.V.
Kreditinstitut: Bank für Sozialwirtschaft in Köln
IBAN: DE19 3702 05000 008 2477 00
BIC: BFSWDE33XXX



eine gemeinsame Publikation von 
erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e.V.  und  Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.
www.erlassjahr.de          www.misereor.de


